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Wochenzeitung der Stadt Baunatal

Liebe Baunatalerinnen und Baunataler,

während die Natur um uns herum zu neuem
Leben erwacht und die Tage länger werden,
nähern wir uns dem Osterfest – einem Sym-
bol der Hoffnung und Erneuerung. Dieses
Jahr, mehr denn je, steht Ostern nicht nur im
Zeichen traditioneller Freuden und Bräuche,
sondern auch als Moment, in dem wir gemein-
sam nach vorne blicken.

Europa steht am Scheideweg, mit den bevor-
stehenden Wahlen und den Herausforderungen, die unsere gemeinsame Zu-
kunft formen werden. Es ist eine Zeit, in der unser Zusammenhalt als Gemein-
schaft und unsere Entschlossenheit, für Frieden und Demokratie einzustehen,
von größter Bedeutung sind. Ostern erinnert uns daran, dass nach jedem Winter
der Frühling kommt und dass aus den dunkelsten Stunden neues Licht geboren
wird.

Lassen Sie uns die Osterfeiertage nutzen, um mit unseren Liebsten zusammen-
zukommen, sei es bei einem Spaziergang durch unsere blühenden Parks, bei
einem gemütlichen Brunch zu Hause oder einfach bei einem guten Gespräch.
Es sind diese Momente der Nähe und der Freude, die uns Kraft geben und uns
daran erinnern, was im Leben wirklich zählt.

Auch wenn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht unerheblich
sind, so ist die Botschaft von Ostern klar: Es gibt immer Hoffnung auf einen
Neuanfang und die Möglichkeit, gemeinsam etwas Positives zu bewirken. In
Baunatal haben wir dies immer wieder unter Beweis gestellt. Mit Engagement,
Fürsorge und der Bereitschaft, füreinander da zu sein, können wir auch die kom-
menden Herausforderungen meistern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles und freud-
volles Osterfest.

Mit den besten Wünschen

Daniel Jung
Erster Stadtrat

Ein frohes Osterfest!
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Erster Stadtrat Daniel Jung

38,90€

RÄDER-
WECHSELTAGE
Samstag, den 06.04.2024
Samstag, den 20.04.2024
08.00 – 14.00 Uhr
Nur mit Terminvereinbarung vorab.
Telefon 0561 49901 - 0

Glinicke Automobile Baunatal
GmbH & Co. KG
Porschestraße 2–8 | 34225 Baunatal
www.glinicke.de

Elektrofachbetrieb hat
noch freie Kapazitäten
Kopp Haustechnik GmbH, Flensburger Str. 1a,
34225 Baunatal, Telefon 05601 9696900

kontakt@kopp-haustechnik.info

iPhone 15 + 60GB LTE

Prinzenstr.38 Großenritte
05601 97740 / info@orf.de

Montag bis Freitag von 9 - 12:30 und 14 - 18 Uhr
*Dieses Angebot bezieht sich auf den Vodafone Tarif Smart M mit Dealcloser. Monatlich 44,99€ und das iPhone15 128GB für einmalig 49€. Anschlusspreis einmalig 39,99€.
Mindestlaufzeit 24 Monate. Mehr Infos bei uns im Shop. ORF Telekommunikation in der Prinzenstr. 38 in 34225 Baunatal. Aktionszeitraum bis zum 31.03.2024.

49€
NUR

einmalig

60GB LTE

44,99€ mtl.
120€ sparen

49€
NUR

einmalig

60GB LTE

44,99€ mtl.
120€ sparen49€

NUR

einmalig

Baunataler 
Nachrichten

Erfolgreich vor Ort
werben zu günstigen

Anzeigenpreisen!
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Bereitschaftsdienste und Rufnummern
Apotheken-Notdienst

Notdienstplan vom 27. März bis zum 3. April 2024
Die nachstehend aufgeführten Apotheken sind für Baunatal zuständig 
und am betreffenden Tag von 9.00 Uhr früh an 24 Stunden durchgehend 
notdienstbereit. Sie können aber auch eine näher gelegene Apotheke 
aufsuchen. Anschrift und Telefonnummern sind bei Ihrer Hausapothe-
ke angeschlagen. Der behördlich angeordnete aktuelle Notdienst (auch 
kurzfristige Änderungen) ist unter Tel. 0 18 01 / 55 57 77 93 17 sowie im In-
ternet unter www.apothekerkammer.de („notdienstbereite Apotheken”)
abzurufen.

Mi., 27.03.2024
Großenritter Apotheke, Stettiner Str. 5, Baunatal Tel.: 05601/9297690

Do., 28.03.2024
Neue Apotheke, Heinrich-Nordhoff-Str. 7, Baunatal Tel.: 0561/949580

Fr., 29.03.2024
Franken Apotheke, Nürnberger Str. 149, Kassel Tel.: 0561/572393

Sa., 30.03.2024
Einhorn Apotheke Baunatal, Marktplatz 16, Baunatal Tel.: 0561/4756757

So., 31.03.2024
Kreuz Apotheke, Obertor 7, Niedenstein Tel.: 05624/400

Mo., 01.04.2024
Burg Apotheke, Korbacher Str. 349, Schauenburg Tel.: 05601/925050

Di., 02.04.2024
Apotheke im Ratio, Fuldastr. 1-5, Baunatal Tel.: 05665/4040702

Mi., 03.04.2024
Rathaus Apotheke, Marktplatz 4, Baunatal  Tel.: 0561/9495970 

Zahnärztlicher Notdienst
Montag–Sonntag . ................................................Tel.: 01 80 / 5 60 70 11
(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz, bei Mobilfunknetz können die 
Kosten höher ausfallen).

Ärzte-Notdienst
Die ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale befindet sich nicht mehr wie 
bisher in der Wilhelmshöher Allee 67 in Kassel, sondern im Klinikum 
Kassel, Haus C, Ebene 6 in der Mönchebergstr. 41-43. Dies ist die An-
laufstelle für Patienten die selbst den Notdienst aufsuchen können. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wenn der behandelnde Arzt nicht zu erreichen ist: Tel. 116 117
Der Notdienst ist montags, dienstags, donnerstags von 19 – 1 Uhr
(nächster Morgen)
mittwochs und freitags von 14 –  1 Uhr (nächster Morgen)
Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 7 bis 1 Uhr.

Kinderärztlicher Notdienst
Kinderklinik am Klinikum Kassel, Mönchebergstraße 41-43
Mo., Di., Do., Fr. .......................................................................... 19–22 Uhr
Mi.  ............................................................................................. 15–22 Uhr
Sa., So., Feiertage .........................................................................9–22 Uhr
Nachts (nach 22 Uhr) und bis zum Beginn der Notdienst sprech zeiten 
sind alle Ärzte im Krankenhaus Ansprechpartner für Notfälle. 
Zu erreichen ist der Kindernotdienst unter  ...... Tel. 05 61 / 9 88 66 90

Vermittlungsstelle Kindertagespflege
AWO Familienbildungsstätte
Kasseler Str. 19, 34225 Baunatal-Großenritte
Sprechzeiten: Dienstag 9.30 bis 12 Uhr, Donnerstag 15.30 bis
18 Uhr 05601- 9690045 oder 0151 - 72113906 (Diensthandy)

Kadijar Cavar/Nicole Lamm, Kindertagespflege@awo-nordhessen.de

Feuerwehr und Rettungsdienste  ........................ 112
Polizei  ............................................................... 110
Polizeirevier Südwest  .................. 05 61 / 9 10 26 20
Notruf-Fax  ......................................................... 112
Stadtverwaltung  .............................. 05 61 / 49 92-0

Rufnummern der freiwilligen Feuerwehr
Zentrales Feuerwehrhaus  .................................... Tel. 05 61 / 49 92-4 50

Notruf/Überfall
Für die Stadtteile Altenbauna, Altenritte, Rengershausen,
Kirchbauna und Großenritte  .........................................................Tel. 110
Für die Stadtteile Hertingshausen und
Guntershausen  ............................................................... Tel. 05 61 / 91 00

Krankentransport/Rettungsdienst  ........... Tel. 05 61 / 1 92 22 oder 112
ASB Regionalverband ............................................Tel. 08 00 / 1 92 12 00
Erzbergstraße 18, 34117 Kassel ...............................Tel. 0561 / 72 80 00
– Krankentransport, Behindertenfahrdienst, Sanitätsdienst, Breiten-
ausbildung, Katastrophenschutz, Hausnotruf, Sozialdienst, Essen auf 
Rädern  –

Pflegestützpunkt des Landkreises Kassel ....... Tel. 05 61 / 10 03-13 99
.....................................................................oder  Tel. 05 61 / 10 03-13 71 
.....................................................................oder  Tel. 05 61 / 10 03-14 83
Hilfe für Frauen
Frauenberatungsstelle  ..........................................Tel. 05 61 / 4 91 04 34
Montag – Donnerstag, 9.30 – 12 Uhr
Dienstag + Donnerstag 14 –16 Uhr
Zentraler Mütternotdienst .....................................Tel. 0 56 77 / 95 98 12
oder  ....................................................................... Tel. 0 56 93 / 99 17 80
Frauenhaus  ..............................................................Tel. 05 61 / 4 91 01 94

BARKE
Information, Beratung und unterstützende Betreuung für Menschen 
mit Demenz und deren Angehörige
Ansprechpartnerin: Martina Buntins  ....................Tel. 0 56 05 / 94 53 20

Emstaler Verein, Rembrandtstr. 6, Baunatal-Altenbauna
... Sozialpädagogische Familienhilfe  ...................Tel. 05 61 / 9 49 92 60
... Tagesstätte  ........................................................Tel. 05 61 / 9 49 92 62
... Betreutes Wohnen  .......................................... Tel. 05 61 / 94 99 03 48

Behindertenbeauftrage des
Landkreises Kassel   ........................................... Tel. 05 61 / 10 03-13 71

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Kurhessen
Katastrophenschutz, Sanitätsdiente, Ausbildung
Knorrstraße 36, 34121 Kassel  ................................ Tel. 05 61 / 9 40 43-0

Rufnummern bei sonstigen Schäden und Notfällen
an öffentlichen Einrichtungen (z. B. Streudienst)
Bauhof ....................................................... Tel. 05 61 / 49 92-3 82 / -3 79
nach Dienstschluss  ...............................................Tel. 01 75 / 5 73 48 28 
oder  ....................................................................  Tel. 01 60 / 90 66 02 72

Bei Störungen im Straßenbeleuchtungsnetz
Produktbereich Stadtwerke  ...................................Tel. 05 61 / 49 92-4 15
nach Dienstschluss: EnergieNetz Mitte GmbH  ......Tel. 08 00 / 3 41 01 34

EAM – Strom- und Gasversorgung
Service-Center (Mo.–Fr. 8–18 Uhr) ... Tel. 08 00 / 32 505 32 (kostenfrei)
E-Mail: info@EnergieNetz-Mitte.de

Entstörungsdienst:
– Gas (tägl. 0–24 Uhr) ...................... Tel. 08  00 / 34 202 34 (kostenfrei)
– Strom (tägl. 0–24 Uhr) ................... Tel. 08 00 / 34 101 34 (kostenfrei)

Störungen in der Wasserversorgung und Fernwärme
Produktbereich Stadtwerke  ...................................Tel. 05 61 / 49 92-4 15
nach Dienstschluss  .............................................. Tel. 01 51/ 18 80 51 12

Störungen im Bereich der Abwasserbeseitigung/Kanal
Produktbereich Stadtwerke  ..................................Tel. 05 61 /  49 92-4 15
nach Dienstschluss  .............................................. Tel. 01 51/ 24 04 09 47
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Vom Hauswurz bis zum Retentionsdach 
Erfolgreicher Auftakt für „VivaVerde“ in Baunatal 

Die erste Veranstaltung VivaVerde in Baunatal war ein 
voller Erfolg, bei dem am vergangenen Samstag Besu-
cherinnen und Besucher eifrig nach Lösungen und 
Ideen suchten, um Biodiversität, Gartenpflege und die 
Unterstützung von Insekten und anderen Lebewesen 
in ihren eigenen Gärten zu verbessern. Die positive 
Resonanz zeigte deutlich, dass das Interesse an grü-
nen und bunten Gärten in Baunatal groß ist. 
 
Im Rahmen der Veranstaltung führte Karl Heinz Härtl, 
Gärtnermeister und Pflanzensoziologe, zusammen mit 
dem Bauhof der Stadt vor, wie sich Verkehrsberuhi-
gungskübel mit Schotterfüllung in lebendige und far-
benfrohe Mini-Gärten verwandeln lassen. Diese prakti-
sche Demonstration vermittelte anschaulich, wie Bio-
diversität in den eigenen Schottergärten gefördert wer-
den kann. Zudem wurde ein spezielles "Baunatal-
Paket" präsentiert, das robuste Pflanzen enthält, die 
auch unter den schwierigsten Bedingungen gedeihen, 
ein wahres Geschenk für diejenigen, die die Vielfalt in 
ihren Gärten bereichern möchten. 
 
Härtl betonte die Bedeutung der Zucht spezieller 
Pflanzen, die nicht nur die Artenvielfalt fördern, son-

dern auch zum Gleichgewicht in den lokalen Biotopen 
beitragen können. Diese Pflanzen zeigen, dass selbst 
zwischen den lebensfeindlich scheinenden Basaltstei-
nen oder im Flusskies Leben gedeihen kann. 
 
Ein weiteres Highlight der Veranstaltung waren die von 
der Dachdeckerinnung Kassel, vertreten durch den 
lokalen Betrieb „Schröder Dach“, präsentierten Grün-
dächer. Diese Gründächer verbessern nicht nur das 
Hausklima und tragen entscheidend zur Biodiversität 
bei, sondern sie haben auch das Potenzial, Photovol-
taikanlagen bei hohen Temperaturen um bis zu 10 
Grad zu kühlen, was deren Effizienz deutlich steigert. 
 
Dr. Julia Rosa-Schleich, die Artenschutzbeauftragte 
des Landkreises Kassel, unterstützte die Veranstal-
tung mit ihrem Wissen über den Artenschutz. Sie stell-
te zahlreiche Projekte vor, mit denen der Kreis Hausei-
gentümern und Kommunen unter die Arme greift, um 
die lokale Biodiversität zu fördern. 
 
Das nächste Event soll schon im Oktober stattfinden – 
rechtzeitig zur Pflanzzeit. „Baunatal blüht auf!“, freute 
sich der Erste Stadtrat Daniel Jung über die Veranstal-
tung.  

Strahlende Gesichter bei Dachdecker Ricardo Remmel und Kai Schumann, Erster Stadtrat Daniel Jung mit Tochter Lina, Gärt-
nermeister Karl Heinz Härtl, Dr. Julia Rosa-Schleich (Kreis Kassel) und Dirk Wuschko (Stadtmarketing) © Foto: Rainer Sander  
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

ich möchte kurz berichten über die Stadtverordneten-
sitzung vom 18.03.2024.  
 
 
 

Vor Eintritt in die Tagesordnung stand zunächst die 
Verabschiedung unserer ehemaligen Bürgermeisterin 
Manuela Strube. Dazu gab es in der Vorwoche bereits 
einen Bericht in den Baunataler Nachrichten. 
 
TEIL A: 
 - Ohne Aussprache -  
 

1 Abfall- und Gebührensatzung Stadt Baunatal 
 

Das Stadtparlament stimmte im Tagesordnungspunkt 
1. der Erhöhung der Baunataler Abfallgebühren zu. 
Die Erhöhung der Baunataler Abfallgebühren zum 
01.01.2024 war bereits im November von der Stadt-
verordnetenversammlung durch einen Ankündigungs-
beschluss beschlossen und am 06.12.2023 öffentlich 
bekanntgemacht worden. Zuvor hatte der Kreistag des 
Landkreises Kassel eine neue Abfall- und Gebühren-
satzung mit erhöhten Gebührensätzen verabschiedet. 
Mit der Übertragung der Gebührenerhöhung in die Ab-
fall- und Gebührensatzung der Stadt Baunatal erfolgt 
eine Anpassung an die seit 01.01.2024 geltenden Ge-
bühren der Satzung des Landkreises Kassel.  
Ich wies darauf hin, dass unter Beibehaltung der Sat-
zungs- und Gebührenhoheit die Abfallgebühren für die 
Baunataler Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin 
günstiger angeboten werden können als in der Abfall- 
und Gebührensatzung des Landkreises. 
 
TEIL B 
- Mit Aussprache - 
 

2. Optimierung der Freiflächen am STZ - 
Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung 
 

Im von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen 
des Bund-Länder-Förderprogramms „Sozialer Zusam-
menhalt“ (früher „Soziale Stadt“) 2017 beschlossenen 
„Integrierten Handlungskonzept für das Wohngebiet 
Baunsberg“ ist als eine Maßnahme vorgesehen, die 
gebäudenahen Freiflächen am Stadtteilzentrum 
Baunsberg neu zu gestalten. Das Stadtparlament 
stimmte einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe 
von 200.000 € für Vorhaben auf dem Außen-gelände 
vor dem Kinder- und Familienzentrum zu. 
 

Vorgesehen ist, den Außenbereich auch für die neue 
Zielgruppe von Kindern unter sechs Jahren nutzbar zu 
machen und dafür zu ertüchtigen. Geplant sind u.a. 
folgende Maßnahmen: 
 Das gesamte Außengelände soll einen neuen 

Stabgitterzaun erhalten. 
 An Stelle eines in 2023 abgebauten maroden 

Spielgerätes auf der Rückseite am Hang soll 
unter Beteiligung von Kindern ein neu gestalte-
ter Spielbereich entstehen. 

 An der Vorderseite des Gebäudes wird die was-
sergebundene Decke erneuert. 

  Ein Nebeneingang soll barrierefrei umgebaut, 
ein Müllstellplatz neu angelegt, Hecken, Stau-
den und Gehölze ergänzt werden. 

 An der Gartenseite sollen Natursteinmauern und 
Ziegelsteinverblendungen ausgebessert sowie 
Stufenanlagen und Platten der Terrassen neu 
gesetzt werden, ebenso Rasenflächen, ein 
Pflanzbeet und Bodendecker neu angelegt oder 
Lücken ausgebessert werden. 

 Außerdem sollen die Zufahrt auf der Rückseite 
für Pflegearbeiten durch den Bauhof verbessert 
und der Anschluss des dortigen Verbindungwe-
ges von der Akazienallee an die Magistrale neu 
hergestellt werden. 

 

Ursprünglich war für die bereits im Förderantrag 2022 
enthaltene Maßnahme „Umgestaltung des Stadtteil-
platzes Bornhagen“ eine deutlich höhere Summe im 
Etat-Entwurf für 2023 vorgesehen. Da der Förder-
bescheid für 2022 jedoch viel geringer ausgefallen war 
als beantragt und die Fortsetzung des Wegenetz-
Ausbaus sowie der Wohnumfeldmaßnahmen im 
Wohngebiet Baunsberg Priorität hatten, wurde das 
Vorhaben neu beantragt. Von den nunmehr im Förder-
bescheid 2023 bewilligten Mitteln können unter dem 
Titel „Optimierung gebäudenaher Freiflächen am 
Stadtteilzentrum“ förderfähige Kosten in Höhe von 
200.000 € eingesetzt werden, davon beträgt der Ei-
genanteil der Stadt ein Drittel. 
 
3. Ruhenlassen des Zweckverbandes kommunale 
Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde 
 

Der Zweckverband kommunale Gemeinschaftsarbeit 
Baunatal/Edermünde wird ruhend gestellt. Der von der 
Stadtverordnetenversammlung einstimmig gefasste 
Beschluss gilt, solange keine weiteren Aufgaben an 
den Zweckverband übertragen werden. Die mit der 
Gründung des gemeinsamen Zweckverbandes 2007 
festgelegten Aufgaben seien weitgehend erfolgreich 
umgesetzt und in Betrieb gegangen, heißt es in der 
Beschlussvorlage. Es sei nicht zu erwarten, dass mit-
telfristig weitere Aufgaben an den Verband übertragen 
werden. Auch die Nachbargemeinde Edermünde 
stimmte dem Beschluss bereits zu.  

Der Platz vor dem Kinder– und Familienzentrum am Baunsberg. 
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4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
zur Digitalisierung in der Stadtverwaltung 

 

Während der Stadtverordnetenversammlung zog die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ihren bereits im Aus-
schuss für Digitalisierung, Energie und Infrastruktur 
zurückgestellten Antrag zum Thema „Digitalisierung in 
der Stadtverwaltung“ zurück. Darin hatte die Fraktion 
gefordert, dass bis zur Stadtverordnetenversammlung 
im Mai ein Zwischenbericht zum Prozess der Digitali-
sierung bei Verwaltungsdienstleistungen der Stadt vor-
gelegt werden solle. 
Im Ausschuss hatte die Verwaltung bereits einen aus-
führlichen Sachstandsbericht zu verschiedenen Berei-
chen der Digitalisierung vorgelegt. „Dafür danken wir 
der Verwaltung“, stellte der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende der Grünen, Lothar Rost, fest. Näher ein-
gehen wolle seine Fraktion aber dennoch auf die Fra-
ge, welche Dienstleistungen aktuell in der städtischen 
Verwaltung nach den Vorgaben des Onlinezugangs-
gesetzes (OZG) im Einsatz sind. „Dazu fehlen uns ver-
bindliche Angaben, auch bezüglich der zeitlichen Um-
setzung. Wir hätten gerne regelmäßig dazu einen Be-
richt“, sagte Lothar Rost. 

 

Erster Stadtrat Daniel Jung führte aus, dass die Stadt 
auf einem guten Weg sei, allerdings habe man keinen 
Einfluss auf die Umsetzung der Prozesse, denn diese 
erfolge durch die Ekom21. „Es liegt nicht an uns; alles, 
was seitens der Ekom21 bereitgestellt wird, setzen wir 
auch um. Unsere Quote ist nicht schlecht“, stellte er 
fest und verwies auch auf die guten Synergieeffekte 
mit der Nachbargemeinde Schauenburg. Daniel Jung 
sagte zu, dass die Stadt von Zeit zu Zeit zum Thema 
Digitalisierung und den Fortschritt in Sachen OZG be-
richten werde. 
SPD-Fraktionsvorsitzender Udo Rodenberg bemerkte 
abschließend, man sei stolz darauf, was die Stadt bis-
lang im Bereich Digitalisierung geschafft habe. 
 
5. Lärmschutz mit PV-Anlagen A 49/A 44 
 

 - Antrag der Fraktionen CDU und SPD 
- Ergänzungsantrag Bündnis90/ Die Grünen 
 

a) Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und CDU 
 

Mit den Stimmen von SPD und CDU wurde der von 
den beiden Fraktionen gemeinsam eingebrachte An-
trag zur Errichtung von Lärmschutzwänden in Koope-
ration mit PV-Anlagen an der A 49 und auch der A 44 
angenommen. Die Grünen enthielten sich, die FDP 
stimmte dagegen. 
 

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Lücken-
schlusses der A 49 zur A 5 wird demnach der Magist-
rat beauftragt, sich „auf allen damit befassten Ebenen 
nachdrücklich dafür einzusetzen, dass ein aktiver 
Lärmschutz in Kombination mit der Installation von PV-
Anlagen – beispielsweise als Einhausungslösungen – 
realisiert wird“, heißt es in der Antragstellung; und 
zwar für die Bereiche entlang der beiden Bundes-
autobahnen A 49 und A 44. 
 

Christian Strube von der SPD-Fraktion hatte zuvor 
ausgeführt, dass bereits heute die Anwohner in fast 
allen Baunataler Stadtteilen unter erheblicher Ver-
kehrslärmbelastung entlang der A 49 und der A 44 

leiden würden. „Der Pegel, der einen Lärmschutz er-
fordert, ist schon heute teilweise längst überschritten“, 
stellte er mit Verweis auf die durch die Fachagentur 
RegioConsult bereits erfolgte Auswertung der Messda-
ten fest. Mit etwa 88.000 Fahrzeugen pro Tag, so die 
Prognose, werde sich die Situation nach Fertigstellung 
des Lückenschlusses von der A 49 zur A 5 noch er-
heblich verschärfen. 
Die Koppelung von Lärmschutz und der Erzeugung 
von Photovoltaikstrom würde aufgrund der erzielten 
Erträge aus der Stromproduktion zudem einen Teil der 
Kosten des Lärmschutzes im Laufe der Jahre kompen-
sieren und sei eine sinnvolle Maßnahme zur Errei-
chung der Klimaziele, heißt es in dem Antrag weiter. 
 

Der Lärmschutz in Verbindung mit PV-Anlagen - für 
die auch keine Flächen mehr versiegelt werden müss-
ten, da sie ja bereits auf solchen errichtet würden - 
könnte in der Region ein Pilotprojekt sein, sagte der 
stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas 
Mock. Er schlug als möglichen Kooperationspartner 
das VW-Werk vor: Nach dem Motto „wir treiben die E-
Mobilität voran“ könnte der quasi vor der Haustür er-
zeugte Strom direkt in die Ladesäulen für die E-Autos 
in das Werk fließen. Man solle jedenfalls nicht warten, 
bis der Lückenschluss da ist, mahnte Andreas Mock. 
 

b) Ergänzungsantrag Fraktion Bündnis90/ Die Grünen 
 

Eine Lärmschutzwand, die gleichzeitig zur Gewinnung 
von Photovoltaik-Strom genutzt werde, sei großartig, 
zitierte Edmund Borschel stellvertretend für die Grü-
nen-Fraktionsvorsitzende Franziska Bünsow, die an 
der Sitzung nicht teilnehmen konnte, aus deren Be-
gründung zum Ergänzungsantrag. Da die Kombination 
Lärmschutz und PV jedoch sehr kostenintensiv sei, 
schlugen die Grünen vor, den Bund in puncto Kosten-
übernahme in Verantwortung zu nehmen. Dies könne 
bei der Errichtung der PV-Anlage im Rahmen des 
„Genehmigungsbeschleunigungs-Gesetzes“ erfolgen. 
Auch sei der Bund indirekt für die Zunahme der Lärm-
belästigung zuständig und damit auch für die Kosten 
für den Lärmschutz verantwortlich. Der Ergänzungsan-
trag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen wurde mit den 
Stimmen von SPD, CDU und FDP abgelehnt.  
 

FDP-Fraktionsvorsitzender Dr. Rainer Oswald begrün-
dete die Ablehnung seiner Fraktion zu den beiden An-
trägen damit, dass die Bundesautobahnen grundsätz-
lich Angelegenheit des Bundes seien. Das Thema ha-
be eine „politische Größe“, sagte er und fügte hinzu: 
„Der Lärmschutz an den Autobahnen ist notwendig, 
aber in der Koppelung mit PV-Anlagen bekomme ich 
Schnappatmung.“ 
 
Nächste Sitzung  
 

Die nächste Sitzung beginnt am Montag, dem 6. Mai 
2024, um 18 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal, 
Raum 119. Zu dieser Sitzung lade ich Sie, liebe Mit-

bürgerinnen und Mitbürger, herzlich 
ein.  
 
Ihr  
Reiner Heine 
Stadtverordnetenvorsteher 
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Sauberhaftes Baunatal 2024
der tatkräftigen Unterstützung von 1600 Bürgerinnen

d Bürgern präsentiert sich Baunatal mit Beginn der Os-
terferien in einem sauberen Glanz. Im Zuge der 17.Auflage
der Initiative „Sauberhaftes Baunatal“ haben sich zahlreiche
Einzelpersonen, Vereine, Verbände sowie Bildungsein-
richtungen zusammengefunden, um die Stadt von Unrat zu
befreien.

Der Erste Stadtrat Daniel Jung zeigte sich zufrieden mit der
Ausbeute der Sammelaktion. „Auch wenn ich mir wünschen
würde, dass es keiner Aktion bedarf, ist der Einsatz der
vielen Freiwilligen vorbildlich“, so Jung.

Dank
und B
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Jetzt bei der EAM die sinkenden 
Preise und Wunschprämie sichern!

Lassen Sie sich in einem unserer Kundenservicebüros
beraten oder wechseln Sie einfach unter www.EAM.de 
zu uns.

Die Strompreise in Ihrer 
Region sind gesunken!

Zusätzlich beim
 Wechsel eine 

Wunschprämie 
sichern!*

freigegeben. Weitere Infos unter: www.EAM.de/Wunschpraemie. Aktionszeitraum: 01.03. - 31.05.2024

Positive Energie aus der Mitte

Impressum
Baunataler Nachrichten:
Wochenzeitung für die Stadt Baunatal 
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Auch kleine Bäume werden irgendwann flügge: Der
Nachwuchs der Rengershäuser Friedenseiche hat
sein neues Quartier zur Aufschulung in der Baum-
schule Pflanzlust in Wolfhagen-Nothfelden bezogen.
Dort werden die kleinen Eichen etwa drei Jahre pro-
fessionell großgezogen, danach dürfen die „Jungen
Riesen“ zurück in ihre Heimatstadt Baunatal, wo sie
eingepflanzt werden.

Die 15 Baby-Eichen, die jetzt an die Baumschule
übergeben wurden, kommen alle aus dem Frühbeet-
kasten des städtischen Baubetriebshofs. Sie sind das
gelungene Resultat eines ganz besonderen Projekts,
das die Stadt Baunatal im Herbst 2018 gestartet hat-
te. Damals hatten die städtischen Gärtner viele Ei-
cheln von der Friedenseiche geerntet. Einige wurden
im Bauhof ausgesät und fortan gehegt und gepflegt,
bis sie nun ins schulfähige Alter gekommen waren.

Hintergrund des Projekts „Friedenseiche“ war, dass
die alte Eiche, die als „Gedenkbaum“ seit dem Ende
des deutsch-französischen Krieges 1870/71 neben
der evangelischen Kirche in Rengershausen steht,
kränkelt - sie ist bereits seit einigen Jahren vom Wur-
zelpilz befallen. Um das genetische Erbe der Eiche
zu erhalten, auch wenn das Original irgendwann nicht
mehr in Rengershausen stehen kann, hatte die Stadt
seinerzeit das Projekt ins Leben gerufen. Als Partner
konnte die Baumschule Pflanzlust aus Wolfhagen
gewonnen werden, die bereits in den Vorjahren aus
alten Bäumen mit Naturdenkmalstatus „Junge Rie-
sen“ gezogen hatte. Die Stadt Baunatal hatte zuvor
bereits zahlreiche „Junge Riesen“ im Stadtgebiet ge-
pflanzt.

Die große „Muttereiche“ indes steht noch immer fest
und sicher auf ihrem Platz vor der Rengershäuser
Kirche. Alle paar Jahre lässt der Bauhof an dem alten
Baum einen sogenannten Zugtest durchführen, um
seine Standfestigkeit zu prüfen. Dabei wird mit pro-

fessioneller Ausstattung und zahlreichen Messgerä-
ten geprüft, ob die Wurzeln die Standsicherheit ge-
währen und der Stamm allen Wettereinflüssen trotzen
kann. Ultraschalltests hatten beim letzten Mal eine
Verbesserung des Pilzbefalls gezeigt. Dazu hatte un-
ter anderem auch die „Vitaminspritze“ beigetragen,
die der Baum 2018 bekommen hatte, um sich besser
gegen den Wurzelpilz wehren zu können.

Bislang hat die Eiche den Zugtest immer gut bestan-
den und kann weiterhin als einer der ältesten Bäume
im Stadtgebiet stehen bleiben. In diesem Jahr erfolgt
dann ein weiterer „Gesundheits-Check“, bei dem man
der Friedenseiche wieder die Daumen drücken darf.

Baunataler Eichen-Nachwuchs kommt in die Schule
Bauhof übergibt 15 junge Bäume aus dem Projekt „Friedenseiche“ an Baumschule

DDIIEE MMIINNIIGGOOLLFFAANNLLAAGGEE UUNNDD DDEERR
KKIIOOSSKK IIMM SSTTAADDTTPPAARRKK SSIINNDD AABB
2299.. MMÄÄRRZZ WWIIEEDDEERR GGEEÖÖFFFFNNEETT

Die alte Friedenseiche vor der evangelischen Kirche in Ren-
gershausen.
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Die Autobahn GmbH des Bundes gibt bekannt, dass 
die A49, Südtangente in Kassel, ab morgen, dem 28. 
März, zwischen den Anschlussstellen Baunatal-Nord 
und Waldau dreispurig in Fahrtrichtung Nord be-
fahrbar ist. Am Kreuz Kassel-West bleibt die Verbin-
dung von Dortmund kommend auf die A49 in Rich-
tung Kassel aber wie bisher gesperrt. 
 

Seit Mai 2023 läuft der Verkehr zwischen dem Kreuz 
Kassel-Mitte und dem Kreuz Kassel-West als Ein-
bahnstraße in Fahrtrichtung Süd dreispurig. In der 
kommenden Zwischenphase ist die A49 zwischen 
Baunatal-Nord und der Anschlussstelle Waldau bis 
Ende Mai/Anfang Juni in beide Fahrtrichtungen be-
fahrbar. 
 

Eine weitere Freigabe der 
A49 in Fahrrichtung Nord 
ist noch nicht möglich, da 
die Arbeiten an der Unter-
führung Nürnberger Stra-
ße noch laufen. Hier hatte 
sich die geplante Fertig-
stellung auf Mai verscho-
ben. 
 

Ende Mai/Anfang Juni 
wird die zwischenzeitliche 
Verkehrsführung wieder 
geändert und die A49 ist 

zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Kreuz 
Kassel-Mitte auf der Richtungsfahrbahn Nord durch-
gängig als dreispurige Einbahnstraße nur in Fahrt-
richtung Nord befahrbar. Bis Ende 2024 wird dann die 
Richtungsfahrbahn Süd saniert. 
 

Auch die A44 ist ab Ende Mai/Anfang Juni von 
dem Richtungswechsel betroffen: Der Verkehr wird 
als dreispurige Einbahnstraße vom Kreuz Kassel-Süd 
zum Kreuz Kassel-West geleitet. Am Kreuz Kassel-
West ist die Verbindung von Dortmund kommend auf 
die A49 Richtung Kassel dann geöffnet. 
Die Fertigstellung der Arbeiten zur Instandsetzung 
der A49 Südtangente zwischen Kreuz Kassel-Mitte 
und Kreuz Kassel-West ist für Ende 2024 geplant. 

Anzeige 

 

A49: Instandsetzung der Südtangente 
Zwischenzeitliche Freigabe der Fahrtrichtung Nord zwischen Baunatal und Waldau 

Sie sehen nicht nur possierlich aus, sie sind auch 
schlau und anpassungsfähig. Und was viele Men-
schen unterschätzen: Biber leisten wertvolle Beiträ-
ge für den Umwelt– und Naturschutz. Einen 
„Baumeister für Biodiversität, Gewässer- und Klima-
schutz“ nennt das Hessische Umweltministerium 
den Castor fiber, dessen Lebensweise viele positive 
Effekte auf die von ihm besiedelten Fließgewässer 
und die sie umgebenden Auen habe. 
 
Das Engagement von Naturschutzverbänden und 
ehrenamtlich Aktiven ist unerlässlicher Bestandteil 
des Bibermonitorings und -managements in Hessen. 
In Zusammenarbeit mit dem Hessischen Umweltmi-
nisterium, den Oberen Naturschutzbehörden und 
HessenForst lädt das Hessisches Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) Inte-
ressierte und ehrenamtlich Aktive unter der Über-
schrift „Biber in Hessen“ ein zu einer kostenlosen 
 

Informationsveranstaltung 
am Samstag, 4. Mai 2024 

in Wetzlar, HLNUG Naturschutzakademie 
 

Vorgestellt wird der neue Biber-Managementplan, 
amtliche und ehrenamtliche Akteure berichten über 

ihre Tätigkeiten. Anmeldungen sind bis spätestens 
20. April möglich per E-Mail unter: 
anmeldungn5@hlnug.hessen.de 
Stichwort: 24-87 - Biber 
 

Möchten Sie Biber-Betreuer werden? 
Auch in Baunatal wurden entlang der Bauna wieder 
Biberspuren gesichtet. Tier- und Naturfreunde, die 
mit offenen Augen durch die Landschaft gehen, Lust 
am Beobachten haben und als ehrenamtlicher Biber
-betreuer vor Ort Mitverantwortung übernehmen 
möchten können sich in der Stadtverwaltung bei Re-
gina Braunewell unter Tel. 0561/4992-235 melden 
und sind selbstverständlich auch zur Infoveranstal-
tung in Wetzlar herzlich willkommen. 

Ehrenamtliche Biber-Betreuer werden gesucht 
Interessierte können sich melden - Informationsveranstaltung am 20.4. in Wetzlar  

www.EAM.de

Ihre Ansprechpartner für Ökostrom 

Ich besuche Sie gerne 
persönlich zu Hause.

Öffnungszeiten:
Mo:  12:00 –  16:00 Uhr
Mi:  09:00 –  12:00 Uhr
Do:  09:00 –  12:00 Uhr
Fr:  09:00 –  12:00 Uhr

Kundenservicebüro
Johann-Siegmund-Schuckert-Str. 2
34225 Baunatal

Regina Orth
Tel. 0561 933-2347

Klaus Pfeffermann
Mobil 0160 90541078



Seite 10 BaunatalAusgabe 13  I  27. März 2024

Am 25. April ist es
wieder soweit:
Mädchen zwischen
11 und 15 Jahren
stürzen sich in Fir-

men, Handwerksbetriebe und sogar Kommunalverwal-
tungen, um einen Blick in verschiedene Berufsfelder
zu werfen. Schon mal überlegt, was ein Wassermeis-
ter so treibt? Oder was hinter den Kulissen der Ord-
nungsüberwachung abgeht? Und wie sieht eigentlich
der Alltag unseres Ersten Stadtrats aus?
Beim Girls Day haben 18 Mädchen die Chance, all
diese Bereiche in der Stadtverwaltung zu entdecken.

Das Ziel: Mädchen einen breiteren Einblick in die Be-
rufswelt verschaffen. Warum? Weil sich Mädchen im-
mer noch überproportional für „typisch weibliche“ Be-

rufe entscheiden. Dabei gibt es in technischen und
techniknahen Bereichen geniale Karrierechancen, und
qualifizierter Nachwuchs wird dringend gebraucht. Ba-
sierend auf den guten Erfahrungen der letzten Jahre,
wollen wir euch auch dieses Jahr dazu motivieren, ei-
nen Blick in „typisch männliche“ und megainteressante
Berufsfelder zu werfen.

Bitte beachten, dass sich die Anzahl der
Plätze täglich ändern kann!

Eine Übersicht über die Plätze, die
aktuell noch nicht belegt sind, findet
ihr über nebenstehenden QR-Code
und auf der städtischen Homepage
unter www.baunatal.de/girls-day

Girls Day am 25. April 2024

Abwechslungsreich und
Action pur: Als Erzieher
erlebst du jeden Tag etwas

Neues. Vergiss Langeweile – hier geht es um Spiele,
Kreativität und jede Menge Spaß!
Gesellschaft mitgestalten: Du trägst dazu bei, dass
die nächste Generation stark und klug wird. Deine Ar-
beit hat Einfluss auf mehr als nur einzelne Kinder – du
gestaltest die Zukunft mit!
Cool als Vorbild: Viele Kinder brauchen mehr männli-
che Vorbilder. Als Erzieher zeigst du, dass es cool ist,
sensibel und fürsorglich zu sein. Du machst den Unter-
schied!
Skills fürs Leben: Mit Kindern zu arbeiten bringt dir
wichtige Skills bei, die du überall gebrauchen kannst –
Teamarbeit, Kommunikation, Konfliktlösung.

Langfristig erfolgreich: Der Erzieherjob hat Zukunft!
Die Bedeutung von guter Kinderbetreuung wird immer
größer, und du hast langfristig gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.
Etwas bewegen: Als Erzieher kannst du einen echten
Unterschied im Leben von Kindern machen. Du hilfst
ihnen, ihre Talente zu entdecken und begleitest sie auf
ihrem Weg.

Da die Plätze in den Kitas begrenzt sind, ist eine An-
meldung im Frauenbüro der Stadt Baunatal bis spä-
testens 28.03.2024 unter Angabe der gewünschten
Kindertagesstätte notwendig.

Jungs, wenn ihr einen Platz zum Boys-Day haben
wollt, ruft einfach selbst in den Kitas an. Die Adressen
findet ihr unter www.baunatal.de

Boys Day am 25. April 2024

Nicht vergessen: Schulbefreiung in der Schule beantragen!
Weitere Informationen gibt‘s unter Tel. 0561/4992-302/ 303, auf der Homepage und unter www.girls-day.de
bzw. www.boys-day.de
Gefördert werden die Aktionstage vom Bundes-Bildungsministerium, Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend, dem Europäischen Sozialfond, der EU sowie vielen Partnern.

Wir ermutigen besonders Mädchen und Jungen mit Behinderungen sowie mit Migrationshinter-
grund herzlich zur Teilnahme am Girls Day und Boys Day!
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Nächste Samstag-Öffnungszeit des Bürgerbüros und der Rathausinformation:
13.04.2024 10:00 Uhr - 13:00 Uhr

Telefon Info
(05 61) 4992-0

Telefon Bürgerbüro
(05 61) 4992-100

Öffnungszeiten Servicezentrum/Rathaus

Terminvergabe Bürgerservice
Für Besuche im Bereich Bürgerservice wird um
eine Terminbuchung über das Online-
Vergabeportal gebeten!

Wer dazu keine Möglichkeit hat, kann seine Termi-
ne per Telefon buchen. Das Online-
Terminvergabeportal finden Sie auf der Homepage

unter www.baunatal.de/termin
Zur Buchung gelangen Sie
auch mit dem QR-Code.
Für alle weiteren Besuche im
Rathaus und in der Verwaltungs-
stelle Rengershausen ist eine
vorherige Terminvereinbarung per Email oder
Telefon notwendig!

Termine für den Bürgerservice über das Onlineportal

Montag 08:00 – 12:30 Uhr

Dienstag 08:00 – 13:00 Uhr und

14:00 – 18:00 Uhr

Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr und

14:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag 08:00 – 13:00 Uhr und

14:00 - 18:00 Uhr

ab 14.00 Uhr (Einlass bis 17:00 Uhr)
Offene Sprechzeit - ohne Terminver-
einbarung

Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Die Baunataler Stadtbücherei ist an folgenden Ta-
gen geöffnet:

Mo 14-18 Uhr (servicefreie Zeit)
Di. 14-18 Uhr
Mi. 10-13 Uhr
Mi. 14-18 Uhr (servicefreie Zeit)
Do. 14-18 Uhr

Fr. 10-13 Uhr
Sa 10-13 Uhr

!!Am Karsamstag, 30. März, bleibt
die Baunataler Stadtbücherei geschlossen!!
An den servicefreien Nachmittagen ist nur für den
Aufenthalt, die Ausleihe von Medien an den Selbst-
verbuchern und die Rückgabe von Medien geöffnet.

Öffnungszeiten Stadtbücherei - Am 30.03. ist geschlossen
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Aus dem Rathaus
Die Abfallentsorgung 

Kreis Kassel informiert
Kompost zum Sonderpreis im April
Qualität aus dem Landkreis Kassel

Qualitätskompost ist ein natürlicher Dünger und verbessert den Boden. Die-
ser wird auf den Biokompostierungsanlagen in Hofgeismar, Fuldatal und 
Lohfelden nach den Richtlinien der „Bundesgütegemeinschaft Kompost“ 
ganzjährig hergestellt und trägt das RAL-Gütezeichen. Zur Frühjahrs-Aktion 
vom 02. bis 30. April 2024 ist der Kompost an folgenden Verkaufsstellen 
zum Sonderpreis erhältlich:
 
• Entsorgungszentrum Hofgeismar, Kirschenplantage 1
• Entsorgungszentrum Lohfelden, Sandwiesen 5
• Biokompostierungsanlage Fuldatal, Gut Eichenberg 12
 
Mo. bis Do. 07:45 - 16:00 Uhr
Fr. 07:45 - 14:30 Uhr
Sa. 06. April 07:45 - 14:30 Uhr
 
Sonderpreise und Gutscheine*
• Qualitätskompost (0-10 mm und 0-20 mm, gesiebt, lose):
2,00 €/100 Liter, ab 0,5 cbm: 15,00 €/cbm
• Kompostgutscheine:
15,00 € (10 Gutscheine je 100 Liter)
Tipp: Wer die Kompostgutscheine während der Aktionszeit erwirbt, profi-
tiert auch nach der April-Aktion vom Sonderpreis.
*Gilt nur für Kleinabnehmer und solange der Vorrat reicht.
 
Transport – lose Ware
Der Qualitätskompost wird ausschließlich als lose Ware angeboten. Sofern 
kein eigenes Gefäß mitgebracht werden kann, sind an den Verkaufsstellen 
50-Liter-Mehrwegsäcke zum Preis von 0,50 € pro Stück (ohne Inhalt) erhält-
lich.
 
Kompost - Vorteile für den eigenen Garten
Welchen Nutzen hat der Kompost für den Rasen, das Gemüse- oder Blu-
menbeet?
• Weniger Gießen, da der Kompost das Wasserhaltevermögen des Bo-

dens erhöht.
• Der Humusgehalt im Boden wird erhalten und gesteigert. Ebenso ist 

der Kompost eine ideale Nahrungsgrundlage für Pflanzen und die so 
wichtigen Bodenlebewesen, wodurch weniger Kraft beim Graben und 
Hacken benötigt wird.

• Der Boden wird ausgeglichen gedüngt mit langem Effekt.
• Kompost wirkt der Versauerung des Bodens entgegen.
 
Schon gewusst?
Die Frühjahrs-Aktion „Kompost zum Sonderpreis“ im April ist im gedruckten 
Abfallkalender gekennzeichnet.
 
Mehr Informationen unter www.abfall-kreis-kassel.de

Stellenausschreibung
Zum 1. Mai 2024 ist beim Magistrat der Stadt Baunatal folgende Stelle 
zu besetzen:

Kita-Leitung
(Kennziffer 13.08.03.03:333)

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.baunatal.de/stellenangebote.

Stellenausschreibung
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist beim Magistrat der Stadt Baunatal 
folgende Stelle zu besetzen:

Produktverantwortliche/r (w/m/d) für den Produktbereich 
Stadtplanung, Landschafts- und Freiraumplanung

(Kennziffer 13.08.03.03:329)
Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.baunatal.de/stellenangebote

Amtliche Bekanntmachungen
Neufassung der Abfall- und 

Gebührensatzung der Stadt Baunatal
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeord-
nung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. 
S. 90, 93), des § 20 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-
laufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I, S. 212), in der je-
weils gültigen Fassung und die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnungen in der jeweils gültigen Fassung, des § 3 der Verordnung über 

Jubilare
Wir gratulieren! Der Magistrat der Stadt Baunatal wünscht den Seniorinnen und Senioren, die in den letzten Tagen und in der kommenden 
Woche ihren Geburtstag feierten bzw. feiern alles Gute, vor allem Gesundheit, für das vor ihnen liegende Lebensjahr.

Die Personen, die zu Ihrem Jubiläum nicht in der Presse veröffentlicht werden wollen, bekommen von Seiten der Stadt automatisch auch 
keinen Besuch. Wenn Sie Besuch von einer Stadträtin oder einem Stadtrat wünschen, melden Sie sich bis spätestens 2 Wochen vor Ihrem 
Jubiläum unter der Rufnummer 0561/4992-143.

Neues Bundesmeldegesetz: Veröffentlichung von Jubilaren nur noch in 5er-Schritten möglich

29. März 2024
Beate Groh, Baunatal-Guntershausen 75 Jahre

30. März 2024
Eva Überall, Baunatal-Rengershausen 75 Jahre

1. April 2024
Klaus Handel, Baunatal-Großenritte 70 Jahre

2. April 2024
Hiltrud Ritze, Baunatal-Altenritte 70 Jahre
Ute Ohlmann, Baunatal-Großenritte 80 Jahre
Manfred König, Baunatal-Großenritte 70 Jahre
Detlef Schleinig, Baunatal-Großenritte 70 Jahre
Kurt Wagner, Baunatal-Guntershausen 75 Jahre

3. April 2024
Warner Glenn, Baunatal-Altenbauna 75 Jahre
Wolfgang Kuntzsch, Baunatal-Altenbauna 75 Jahre
Manfred Heyner, Baunatal-Kirchbauna 80 Jahre

4. April 2024
Liubov Runde, Baunatal-Altenbauna 75 Jahre
Maria Afeld, Baunatal-Altenbauna 70 Jahre
Elsbeth Planz, Baunatal-Großenritte 85 Jahre
Karin Wahl, Baunatal-Großenritte 80 Jahre

Goldene Hochzeit
29. März 2024
Draxler, Christa und Reiner, Baunatal-Altenbauna
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das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) 
vom 10.12.2001 (BGBl. I, S. 3379), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 30.06.2020 (BGBl. I S. 1533), des § 2 des Gesetzes über das 
Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung 
von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
- ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240), der §§ 1 und 5 des 
Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAK-
rWG) in der Fassung vom 06.03.2013 (GVBl. I S. 80), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 03.05.2018 (GVBI. S. 82), der §§ 1, 2, 4 und 
10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG) in der 
Fassung vom 24.03.2013 (GVBl., S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl., S. 247), der §§ 24 – 29 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. 
I, S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16.02.2023 
(GVBl. S. 83, 88) sowie aufgrund der zwischen dem Landkreis Kassel und 
der Stadt Baunatal abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
vom 01.03./12.05.1993 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Baunatal in ihrer Sitzung am 18.03.2024 die folgende Satzung beschlossen:

I. Abfallentsorgung
1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Aufgabe
(1)  Die Stadt Baunatal betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach 

Maßgabe des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
zur Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) und des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) sowie der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Kassel, 
im Weiteren „Landkreis“ genannt, und der Stadt Baunatal, im Weiteren 
„Stadt“ genannt, und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. 

(2)  Die Abfallentsorgung umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Abfäl-
len, der Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen, zum Recy-
cling von Abfällen und zur sonstigen Verwertung von Abfällen, insbe-
sondere der energetischen Verwertung, nach Maßgabe der §§ 7 bis 10 
KrWG sowie die Beseitigung von Abfällen aus privaten Haushaltungen 
und die Beseitigung überlassener Abfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen nach Maßgabe der §§ 15 bis 16 KrWG. § 20 Abs. 2 und § 17 
Abs. 1 KrWG bleiben unberührt. Abfälle in kleinen Mengen aus privaten 
Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen, die in besonderem 
Maße gesundheits-, luft- oder wassergefährdend oder brennbar sind 
(Kleinmengen gefährlicher Abfälle), werden vom Landkreis getrennt 
eingesammelt und befördert.

(3)  Abfallvermeidenden Maßnahmen wird prinzipiell Vorrang eingeräumt. 
(4)  Die Aufgaben umfassen auch das Einsammeln der in der Stadt angefalle-

nen und überlassenen Abfälle gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung 
zwischen der Stadt und dem Landkreis. Das Einsammeln wird gemäß 
dieser Satzung und unter Beachtung des Abfallwirtschaftskonzeptes 
des Landkreises in seiner jeweils gültigen Fassung vorgenommen.

(5)  Darüber hinaus berät die Stadt Bürger, Inhaber von Gewerbebetrieben 
und Bauherren über die Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwer-
tung sowie die gemeinwohlverträgliche Beseitigung von Abfällen; sie 
bestellt hierzu Abfallberater.

(6)  Zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 2 und 4 kann sich der Landkreis 
Dritter, insbesondere privater Unternehmen bedienen.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1)  Abfälle im Sinne dieser Satzung sind alle Stoffe oder Gegenstände, 

derer sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. 
Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet werden; Abfälle, die 
nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 KrWG).

(2)  Eine Entledigung im Sinne des Abs. 1 ist anzunehmen, wenn der Be-
sitzer Stoffe oder Gegenstände einer Verwertung im Sinne der Anla-
ge 2 oder einer Beseitigung im Sinne der Anlage 1 KrWG zuführt oder 
die tatsächliche Sachherrschaft über sie unter Wegfall jeder weiteren 
Zweckbestimmung aufgibt. Im Übrigen wird auf die Begriffsbestim-
mungen des § 3 Abs. 3 bis 28 KrWG verwiesen.

(3)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammen-
hängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum 
desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit 
bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Ergänzend gilt 
§ 70 Abs. 1 und 2 Bewertungsgesetz. Rechtlich verbindliche planeri-
sche Festlegungen sind zu berücksichtigen.

(4)  Grundstückseigentümern im Sinne dieser Satzung stehen Erbbaube-
rechtigte, Nießbraucher und ähnlich zur Nutzung eines Grundstückes 
Berechtigte gleich. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder be-
rechtigt oder verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. Die Grund-
stückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen, die sich aus 
dieser Satzung ergeben, nicht dadurch befreit, dass neben ihnen auch 
andere Anschluss- oder Überlassungspflichtige vorhanden sind.

(5)  Abfall aus privaten Haushaltungen im Sinne dieser Satzung ist Abfall, 
der in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung an-

fällt oder in anderen vergleichbaren Anfallorten (bspw. Einrichtungen 
des betreuten Wohnens, Ferienwohnungen oder Campingplätzen) ent-
steht; hierunter fallen insbesondere Haushalts- und Küchenabfälle, wie 
zum Beispiel Gemüse-, Obst- und Blumenabfälle, Papier, Pappe, Textili-
en, Kunststoffe, Glas, Keramik, Asche, Schlacke, Ruß, Kehricht, o.ä.

(6)  Restabfall im Sinne dieser Satzung ist Abfall aus privaten Haushaltun-
gen und damit zusammen entsorgter Abfall aus anderen Herkunfts-
bereichen, der nach Beachtung der Trennpflicht gem. § 11 als Rest 
anfällt.

(7)  Bioabfall im Sinne dieser Satzung sind biologisch abbaubare Garten- 
und Küchenabfälle, die in den Entsorgungseinrichtungen des Land-
kreises verarbeitet werden können. Zu den Bioabfällen aus Gärten 
oder sonstigen Grünanlagen gehören z.B. Baum-, Rasen- und Strauch-
schnitt, Laub, Pflanzenrückstände, Friedhofsabfälle o.ä.. Biologisch 
abbaubare Küchenabfälle sind z.B. Reste von Obst, Gemüse, Nah-
rungsmitteln, zubereiteten Speisen, o.ä., die nach ihrer Art und Menge 
in den Entsorgungseinrichtungen des Landkreises verarbeitet werden 
können.

(8)  Sperrmüll im Sinne dieser Satzung sind bewegliche Abfälle aus 
Haushaltungen oder anderen Anfallstellen mit nach Art und Menge 
vergleichbaren Abfällen (haushaltsüblich), die wegen ihrer sperrigen 
Beschaffenheit das Ausmaß des kleinsten Restabfallgefäßes nach § 
12 übersteigen und ausschließlich aus dem Bereich der Stadt Baunatal 
stammen. Bewegliche Abfälle sind Abfälle, die sich aus nicht fest mit 
dem Gebäude oder Grundstück verbundenen Gegenständen zusam-
mensetzen, z. B. Möbel, auch Gartenmöbel, Gartengeräte, Teppiche, 
o.ä.. Nicht unter den Begriff „Sperrmüll” fallen Baustellenabfälle, wie 
z.B. Bauholz, Gipsplatten, Decken- und Wandverkleidungen, Türen und 
Türfassungen, Fenster und dergleichen.

(9)  Elektrogeräte im Sinne dieser Satzung sind elektrische und elektroni-
sche Geräte entsprechend § 2 Abs. 1 ElektroG, die aus Haushaltungen 
oder anderen Anfallstellen mit nach Art und Menge vergleichbaren 
Elektrogeräten entsprechend § 3 Abs. 4 ElektroG stammen.

(10)  Gewerbeabfall im Sinne dieser Satzung sind gewerbliche Siedlungsab-
fälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. Sie 
stammen aus industrieller und sonstiger gewerblicher Produktion so-
wie aus geschäftlicher und sonstiger beruflicher Tätigkeit (dazu zählen 
auch Behörden, Schulen, Kliniken, Krankenhäuser, Pflegeheime, Sana-
torien und ähnliche Einrichtungen, Kirchen, Vereine und Einrichtungen 
öffentlicher Körperschaften oder vergleichbare Institutionen).

(11)  Bauschutt besteht aus festen Baustoffen, die überwiegend minerali-
sche Bestandteile enthalten und vorwiegend bei Bauwerksabbrüchen 
anfallen (bspw. Beton, Mauerwerk, Ziegelschutt, o.ä.).

(12)  Bodenaushub ist natürlich gewachsenes, auch bereits verwendetes 
Erd- und Felsmaterial.

(13)  Baustellenabfälle sind nichtmineralische Stoffe aus Bautätigkeiten 
(bspw. Türen, Fenster, Rigipsplatten, Holz, o.ä.).

(14)  Gefährliche Abfälle sind Abfälle aus privaten Haushaltungen oder an-
deren Herkunftsbereichen, die gem. § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 3 AVV 
als gefährlich bestimmt sind. Als gefährlich bestimmt ist folglich Ab-
fall, der wegen seines Schadstoffgehaltes getrennt vom übrigen Abfall 
zu halten ist, insbesondere Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel, öl- oder lösemittelhaltige Stoffe, Farben und Lacke, Des-
infektions- und Holzschutzmittel, Chemikalienreste, Batterien, Leucht-
stoffröhren, Säuren, Laugen, Salze, o.ä..

  Gefährliche Abfälle sind dann als „kleine Menge“ definiert, wenn je Ab-
fallerzeuger und Kalenderjahr nicht mehr als 2.000 kg entsorgt werden 
sollen.

§ 3 Maßnahmen der Stadt Baunatal zur Abfallvermeidung und -verwertung
(1)  Die Stadt wirkt bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen in ihren Dienst-

stellen und Einrichtungen und bei ihrem sonstigen Handeln, insbeson-
dere im Beschaffungs- und Auftragswesen und bei Bauvorhaben vor-
bildhaft darauf hin, dass möglichst wenig Abfall entsteht. Dabei wird 
die Stadt bei der Erteilung von Aufträgen Erzeugnissen den Vorzug 
geben, die

 –  mit rohstoffschonenden oder abfallarmen Produktionsverfahren 
hergestellt sind,

 –  aus Abfällen hergestellt sind, 
 –  langlebig, reparaturfreundlich und wiederverwendbar sind,
 –  im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoff-

ärmeren Abfällen führen 
oder

 –  sich in besonderem Maße zur umweltverträglichen, insbesondere 
energiesparenden Verwertung eignen, sofern diese für den vorgese-
henen Verwendungszweck geeignet sind und dadurch keine unzu-
mutbaren Mehrkosten entstehen.

(2)  Bei Veranstaltungen auf Grundstücken der Stadt oder in städtischen 
Einrichtungen dürfen Speisen und Getränke nur in pfandpflichtigen, 
wieder verwendbaren Verpackungen und Behältnissen und mit wieder 
verwendbaren Bestecken ausgegeben werden; diese Pflicht gilt auch 
für Verkaufsflächen, die im Eigentum der Stadt stehen. Ist dies aus 
zwingenden Gründen nicht möglich, können in Ausnahmefällen nicht 
wieder verwendbare Behältnisse und Bestecke zugelassen werden. Im 
Übrigen ist die Trennpflicht nach § 11 zu berücksichtigen.
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(3)  Die Stadt wirkt im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hin, dass juris-
tische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, an denen sie 
beteiligt ist, entsprechend den in den Absätzen 1 und 2 festgelegten 
Grundsätzen verfahren.

§ 4 Mitwirkung der Stadt Baunatal
(1)  Die Stadt unterstützt den Landkreis im Wege der Amtshilfe bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben nach dieser Satzung. Sie teilt diesem die 
tatsächlichen Umstände mit, die für den Anschlusszwang und die Ge-
bührenberechnung erheblich sind.

(2)  Des Weiteren unterstützen die Stadt und der Landkreis sich gegensei-
tig bei der Durchführung von Vermeidungs- und Verwertungsmaßnah-
men auf ihren Gebieten.

(3)  Die Stadt stellt insbesondere Grundstücke, Einrichtungen und Perso-
nal zur Erfassung von stofflich verwertbaren Abfällen bereit. 

§ 5 Ausschluss von der Abfallentsorgung und der Einsammlung und 
Beförderung durch die Stadt Baunatal
(1)  Der Abfallentsorgung unterliegen alle im Gebiet der Stadt angefallenen 

Abfälle, soweit sie nicht nach Maßgabe dieser Satzung von der Entsor-
gung ausgeschlossen sind.

(2) Von der Abfallentsorgung durch die Stadt sind ausgeschlossen:
 1.  Abfälle und Stoffe im Sinne des § 2 Abs. 2 KrWG,
 2.  Gegenstände und Stoffe, die aufgrund ihrer besonderen Beschaf-

fenheit (z.B. Säuregehalt) das Abfuhrpersonal gefährden und/
oder die Entsorgungseinrichtungen, insbesondere die Fahrzeuge, 
beschädigen können sowie selbstentzündliche, feuergefährliche 
oder explosionsgefährliche Stoffe (z.B. Feuerwerkskörper, Muniti-
on, Sprengkörper, Druckgasflaschen) und chemisch aktive Subs-
tanzen (z.B. ungelöschter Kalk und Chlorkalk),

 3.  Abfälle, die bei Menschen übertragbare Krankheiten i.S.d. § 2 Nr. 3 
des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten (Infektionsschutzgesetz - IfSG) auslösen können, oder bei 
denen dies zu befürchten ist,

 4.  Körperteile und Organabfälle,
 5.  Versuchstiere und verendetes bzw. verunfalltes Wild (Fallwild), 

soweit deren Beseitigung nicht bereits durch das Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) geregelt ist,

 6.  Streu und Exkremente, durch die eine Übertragung von Krankheits-
erregern zu besorgen ist,

 7.  Kraftfahrzeuge aller Art, Kfz-Anhänger und Fahrzeugteile mit was-
sergefährdenden Inhaltsstoffen, sofern nicht eine Entsorgungsver-
pflichtung nach § 20 Abs. 3 KrWG besteht,

 8.  Jauche und Gülle,
 9.  Abfälle, die der Rücknahmeverpflichtung aufgrund einer nach § 25 

KrWG erlassenen Rechtsverordnung unterliegen und entsprechen-
de Rücknahmeeinrichtungen zur Verfügung stehen (§ 20 Abs. 2 S. 
1 KrWG); dies gilt nur, wenn durch den Ausschluss das Wohl der 
Allgemeinheit nicht gefährdet wird, insbesondere dadurch, dass 
im Einzelfall die Zuführung der Stoffe zu einer nach aufgrund § 
25 KrWG erlassenen Rechtsverordnung vorgesehenen Verwertung 
nicht gesichert erscheint,

 10.  Klärschlämme und sonstige Schlämme, soweit sie nach Art, Men-
ge und Beschaffenheit nicht in den Entsorgungseinrichtungen des 
Landkreises verwertet oder beseitigt werden können,

 11.  Flüssigkeiten jeder Art,
 12.  Abfälle aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsberei-

chen, die gem. § 2 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 3 AVV als gefährlich einge-
stuft sind, soweit diese nicht im Rahmen der Kleinmengensamm-
lung gefährlicher Abfälle erfasst werden bzw. die Stadt oder der 
Landkreis getrennte Erfassungs- und Entsorgungswege anbieten,

 13.  Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen, soweit Dritten Pflichten zur Entsorgung nach den §§ 16, 17, 
18 des außer Kraft getretenen Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes übertragen worden sind und die Übertragung nach § 72 
Abs. 1 KrWG fort gilt,

 14.  Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als pri-
vaten Haushalten, soweit diese gem. § 20 Abs. KrWG nach Art, 
Menge und Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfal-
lenden Abfällen entsorgt werden können oder die Sicherheit der 
umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirt-
schaftsplan des Landes Hessen durch einen anderen öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist, so-
fern sie nicht in den Entsorgungseinrichtungen des Landkreises 
beseitigt werden können oder die Stadt oder der Landkreis keine 
getrennten Erfassungs- und Entsorgungswege anbieten.

(3)  Abfälle, die gem. Abs. 2 von der Entsorgung ausgeschlossen sind, sind 
von deren Erzeuger oder Besitzer nach den Vorschriften der §§ 7 Abs. 
2 und 15 Abs. 1, 2 KrWG zu entsorgen. Zu entsorgende Abfälle, die 
gem. § 25 KrWG zurückzunehmen sind, sind vom Abfallerzeuger oder 
Abfallbesitzer den Rücknahmeverpflichteten zurückzugeben.

(4)  Bei Zweifeln darüber, ob und inwieweit ein bestimmter Stoff von der 
Stadt zu entsorgen ist, entscheidet die Stadt, ggf. im Einvernehmen 
mit dem Landkreis. Der Stadt ist auf Verlangen nachzuweisen, dass es 
sich nicht um einen von der kommunalen Entsorgung ganz oder teil-
weise ausgeschlossenen Stoff handelt; die Kosten hierfür haben die 

Nachweispflichtigen zu tragen. Bis zum Nachweis der Unbedenklich-
keit des Abfalles durch ein fachtechnisches Gutachten kann die Stadt 
die Annahme des Abfalles verweigern.

(5)  Werden der Stadt oder dem Landkreis entgegen den Regelungen in 
Abs. 2 ausgeschlossene Abfälle überlassen, so können die Stadt oder 
der Landkreis neben dem Ersatz des ihnen entstehenden Schadens 
wahlweise die Rücknahme der Abfälle oder die Erstattung derjenigen 
Aufwendungen verlangen, die sie für eine allgemeinwohlverträgliche 
Entsorgung der Abfälle getätigt haben.

§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang
(1)  Die Grundstückseigentümer im Stadtgebiet sind verpflichtet, ihre 

Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgungseinrichtung der 
Stadt anzuschließen (Anschlusszwang).

(2)  Die Anschlusspflichtigen und sonstige zur Nutzung des Grundstücks 
Berechtigte, insbesondere Mieter, Pächter und Betriebsinhaber, ha-
ben den gesamten auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen 
angefallenen Abfall, der nicht von der Entsorgungspflicht gem. § 5 
ausgeschlossen ist, nach Maßgabe dieser Satzung der öffentlichen 
Entsorgungseinrichtung der Stadt zu überlassen (Benutzungszwang). 
Die Anschlusspflichtigen und Abfallerzeuger und Abfallbesitzer von 
Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen 
haben nach § 7 S. 2 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) für gewerb-
liche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 GewAbfV, die nicht ver-
wertet werden, Restabfallbehältnisse in angemessenem Umfang nach 
den näheren Maßgaben/Festlegungen des § 16 Abs. 1 dieser Satzung 
zu nutzen.

(3)  Vom Anschlusszwang nach Abs. 1 sind Grundstücke ausgeschlossen, 
auf denen Abfälle aus Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrie-
ben anfallen, die wegen ihrer Art und/oder Menge nicht in den zuge-
lassenen Abfallbehältnissen gemäß § 12 gesammelt werden können. 
Vom Anschlusszwang nach Abs. 1 können ferner Grundstücke ausge-
nommen werden, bei denen die Abfalleinsammlung wegen der Lage 
des Grundstückes oder aus technischen oder aus sonstigen schwer-
wiegenden Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besonde-
re Maßnahmen erfordert. In diesen Fällen gilt § 5 entsprechend. Soweit 
das Einsammeln und Befördern der überlassungspflichtigen Abfälle 
durch die Stadt oder den Landkreis ausgeschlossen sind, sind diese 
nach Maßgabe dieser Satzung und der jeweiligen Benutzungsordnung 
den Entsorgungseinrichtungen des Landkreises zu überlassen.

(4)  Vom Benutzungszwang nach Abs. 2 sind ausgenommen die Erzeuger 
oder Besitzer

 1.  von Abfällen, die nach § 5 dieser Satzung von der Abfallentsorgung 
ausgeschlossen sind,

 2.  von Abfällen aus privaten Haushaltungen, soweit diese selbst zu 
einer Verwertung in der Lage sind und diese beabsichtigen (§ 17 
Abs. 1 S. 1 KrWG),

 3.  von Abfällen, die durch zulässige gemeinnützige Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden 
(§ 17 Abs. 2 Nr. 3 KrWG),

 4.  von Abfällen, die durch zulässige gewerbliche Sammlung einer 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, 
wenn und soweit dies der Stadt nachgewiesen wird und nicht über-
wiegend öffentliche Interessen dem entgegenstehen (§ 17 Abs. 2 
Nr. 4 KrWG),

 5.  von Abfällen zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen,

 6.  von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, soweit der Erzeuger oder Besitzer diese 
in eigenen Anlagen beseitigen und keine überwiegend öffentlichen 
Interessen eine Überlassung erfordern (§ 17 Abs. 1 S. 2 und 3 
KrWG),

 7.  von pflanzlichen Abfällen, deren Beseitigung gemäß der Verord-
nung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen vom 17. März 1975 (GVBl. I, S. 48) zu-
gelassen ist. Eine Ausnahmegenehmigung nach § 28 Abs. 2 KrWG 
ist erforderlich.

(5)  In den Fällen des Abs. 3, in denen die Grundstücke vom Anschluss-
zwang und/oder den Fällen des Abs. 4, in denen die Abfallerzeuger 
und Abfallbesitzer von den dort aufgeführten Abfällen vom Benut-
zungszwang ausgeschlossen sind, ist der Landkreis berechtigt, seine 
Leistungen im Bereich der Abfallentsorgung aufgrund privatrechtlicher 
Vereinbarung anzubieten. Für diese Leistungen erhebt der Landkreis 
- unabhängig von den in §§ 18 und 19 dieser Satzung geregelten Ab-
fallgebühren - ein Entgelt.

(6)  Soweit Grundstücke bzw. Abfallerzeuger und -besitzer mit ihren Ab-
fällen gemäß dieser Satzung vom Anschluss- und/oder Benutzungs-
zwang ausgeschlossen sind, ist das Anschluss- und/oder Benutzungs-
recht eingeschränkt.

§ 7 Auskunfts-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten
(1)  Die Anschlusspflichtigen und die sonstigen zur Nutzung des Grund-

stücks Berechtigten müssen der Stadt für jedes anschlusspflichtige 
Grundstück die für die Abfallentsorgung und die Gebührenberechnung 
wesentlichen Umstände mitteilen. Dazu gehören insbesondere Anga-
ben über die Grundstückseigentümer oder die sonstigen in § 2 Abs. 4 
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genannten Berechtigten, die Anzahl der Personen, die das Grundstück 
benutzen, die Anzahl der Beschäftigten und Betten im Gewerbe und 
Beherbergungseinrichtungen sowie über die Art, die Beschaffenheit 
und die Menge der Abfälle, die der Stadt überlassen werden. Wenn sich 
die in den Sätzen 1 und 2 genannten Gegebenheiten ändern oder wenn 
auf einem Grundstück erstmals Abfälle anfallen, haben die Anschluss-
pflichtigen unaufgefordert und unverzüglich entsprechende Mitteilun-
gen zu machen. Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl 
der bisherige als auch der neue Eigentümer verpflichtet, der Stadt un-
verzüglich den Rechtsübergang anzuzeigen.

(2)  Für Grundstücke, die gewerblichen oder gleichgestellten Zwecken die-
nen und für Grundstücke, die sowohl hierzu als auch zu Wohnzwecken 
dienen (gemischt genutzte Grundstücke), ist neben dem Grundstücks-
eigentümer auch der Betriebsinhaber zu den Meldungen nach Abs. 1 
verpflichtet.

(3)  Die Mitarbeiter der Stadt und des Landkreises oder deren Beauftragte, 
die sich als solche auszuweisen haben, sind berechtigt, Grundstücke, 
auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, zum Zwecke des 
Einsammelns und zur Überwachung der Getrennthaltung und Verwer-
tung von Abfällen zu betreten, sowie auf diesen Grundstücken zur Er-
fassung von Abfällen notwendige Behältnisse aufzustellen (§ 19 Abs. 
1 KrWG).

(4)  Die Stadt und der Landkreis können selbst oder durch beauftragte 
Dritte die chemisch-physikalische Beschaffenheit von Abfällen unter-
suchen oder untersuchen lassen, wenn schädliche Verunreinigungen 
zu besorgen sind, die eine Entsorgung der Abfälle in den Anlagen der 
Stadt oder des Landkreises erschweren können. Die Erzeuger oder die 
Besitzer von Abfällen sind zur Duldung der Untersuchungen verpflich-
tet. Beim Nachweis satzungswidrigen Handelns trägt der Verursacher 
die Untersuchungskosten. Ist der Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer 
nicht ermittelbar, haftet der Anschlusspflichtige.

§ 8 Störung in der Abfallentsorgung
(1)  Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, behördlicher oder 

gerichtlicher Verfügungen, Betriebsstörungen, betriebsnotwendiger 
Arbeiten oder sonstiger betrieblicher Gründe vorübergehend einge-
schränkt, unterbrochen oder verspätet durchgeführt, so besteht kein 
Anspruch auf Gebührenminderung oder Schadenersatz. Die unterblie-
benen Maßnahmen werden nach Maßgabe der tatsächlichen Möglich-
keiten sobald wie möglich nachgeholt.

(2)  Die bereits zur Abfuhr bereitgestellten Abfälle sind bei Störungen im 
Sinne des Absatzes 1, die länger als einen Tag andauern, von den nach 
§ 6 Abs. 2 Verpflichteten oder den von ihnen Beauftragten spätestens 
am nächsten Tag wieder zurückzunehmen. Abfallbehältnisse sind an 
ihren gewöhnlichen Standplatz zurückzustellen. In diesen Fällen wird 
der Tag der Ersatzabfuhr bekannt gemacht.

§ 9 Eigentumsübertragung
(1)  Der Abfall geht beim Holsystem gem. § 10 Abs. 2 mit dem Verladen 

auf das Sammelfahrzeug oder beim Bringsystem gem. § 10 Abs. 3 
mit der Überlassung an einem Sammelbehälter oder einer sonstigen 
Sammeleinrichtung in das Eigentum der Stadt oder des Landkreises 
über. Wird Abfall durch den Erzeuger oder den Besitzer oder für diese 
durch Dritte zu einer Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises 
gebracht, geht der Abfall mit dem gestatteten Abladen in das Eigen-
tum des Landkreises über. Im Abfall gefundene Wertgegenstände wer-
den als Fundsachen behandelt. Im Übrigen gelten die Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2)  Die Stadt und der Landkreis sind nicht verpflichtet, im Abfall nach ver-
lorenen Gegenständen suchen zu lassen. Für widerrechtliche Handlun-
gen oder Unterlassungen der Beschäftigten der mit der Durchführung 
der öffentlichen Abfallentsorgung beauftragten Unternehmen in Bezug 
auf vorgefundene Wertgegenstände übernehmen die Stadt und der 
Landkreis keine Haftung.

2. Abschnitt
I Einsammeln, Befördern und Behandeln der Abfälle

§ 10 Formen des Einsammelns und Beförderns
(1)  Die von der Stadt ganz oder teilweise zu entsorgenden Abfälle werden 

eingesammelt und befördert:
 1.  durch den Landkreis oder durch von ihr beauftragten Dritte, insbe-

sondere private Unternehmen, 
a) im Rahmen eines Holsystems (§§ 12 – 14) oder 
b) im Rahmen eines Bringsystems (§ 15) oder

 2.  durch den Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer selbst oder durch von 
ihnen Beauftragte.

(2)  Beim Holsystem werden die Abfälle in zugelassenen Behältnissen ge-
trennt nach Abfallfraktionen oder außerhalb von Behältnissen getrennt 
nach Einzelstoffen am Grundstück des Abfallanfalls abgeholt.

(3)  Beim Bringsystem werden die Abfälle in öffentlich zugänglichen Sam-
melbehältern, die in zumutbarer Entfernung bereitgestellt werden oder 
in zentralen Sammeleinrichtungen erfasst.

§ 11 Getrenntsammlung von Abfällen
(1) Abfälle sind gem. Abs. 2 bis 4 zu trennen.

(2) Dem Holsystem unterliegen:
 a) Bioabfälle,
 b) Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen),
 c) Sperrmüll,
 d) haushaltsübliche Elektrogeräte sowie Metallgegenstände,
 e) Restabfall.
(3) Dem Bringsystem unterliegen:
 a) Baum- und Strauchschnitt,
 b) Kunststoffe, Glasabfälle und weitere Abfälle zur Verwertung,
 c)  wegen ihres Schadstoffgehaltes getrennt zu entsorgende Abfälle 

(Kleinmengen gefährlicher Abfälle gem. § 2 Abs. 14).
(4)  Im Rahmen von privatwirtschaftlichen Rücknahmesystemen werden 

z.B. Altglas (Behälterglas in den Farben weiß, braun und grün), Leicht-
verpackungen (Gelber Sack), Batterien und Altöl gesammelt.

§ 12 Zuteilung der Behältnisse im Holsystem
(1)  Der Landkreis stellt den Anschlusspflichtigen leihweise bzw. als Ein-

wegbehältnisse (Ziffer c, Pkt. 3) folgende zugelassene Abfallbehältnis-
se zur Verfügung:

 a)  für Bioabfälle  
braune fahrbare Behälter aus Kunststoff mit 120 l oder 240 l Füllraum,

 b) für Altpapier
  1. grüne fahrbare Behälter aus Kunststoff mit 240 l Füllraum,
  2. fahrbare Behälter mit 1.100 l Füllraum,
  3. Unterflurbehälter mit 3 m³, 4 m³ oder 5 m³ Füllraum
 a) für Restabfall
  1.  graue fahrbare Behälter aus Kunststoff mit 80 l, 120 l oder 240 l 

Füllraum,
  2. fahrbare Behälter mit 1.100 l Füllraum,
  3. Umleerbehälter mit 2,5 m³ oder 5 m³ Füllraum,
  4. Unterflurbehälter mit 3 m³, 4 m³ oder 5 m³ Füllraum
  5. Abfallsäcke mit 20 bzw. 40 l Füllraum.
(2)  Für den Restabfall beträgt das Mindestvolumen 20 l pro Einwohner. 

Die Zuteilung der Abfallbehältnisse erfolgt durch die Stadt. Fällt vo-
rübergehend so viel Restabfall an, dass er in den zugelassenen Ab-
fallbehältnissen gem. § 12 Abs. 1 c nicht vollständig untergebracht 
werden kann, so sind die weiteren Abfälle in zugelassenen Beistell-
säcken neben den Abfallbehältnissen zur Abfuhr bereitzustellen. Die 
Beistellsäcke sind bei der Stadt zu erwerben. Fällt regelmäßig mehr 
als 20 l Restabfall an, so hat die Stadt entsprechendes Mehrvolumen 
zuzuteilen.

(3)  Auf Antrag der betroffenen Anschlusspflichtigen können für benach-
barte Grundstücke gemeinsame Behältnisse für Restabfall zugelassen 
werden, wenn die Anschlusspflichtigen durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Stadt einen Verantwortlichen benennen. Im Übrigen 
gilt § 2 Abs. 4 entsprechend. Auf Antrag eines betroffenen Anschluss-
pflichtigen wird die gemeinsame Benutzung eines Restabfallbehältnis-
ses wieder aufgehoben.

(4)  Für Bioabfälle haben die Anschlusspflichtigen der Stadt Größe und 
Zahl der benötigten Abfallbehältnisse zu melden. Die Zuteilung ei-
nes angemessenen Behältervolumens erfolgt durch die Stadt. Soweit 
eine Eigenkompostierung für alle auf dem Grundstück anfallenden 
Bioabfälle nachweislich ordnungsgemäß, schadlos und ganzjährig 
vorgenommen wird oder nachweislich ganzjährig keinerlei Bioabfälle 
anfallen, ist ein Abfallbehältnis für diese Stoffe entbehrlich. Auf An-
trag der betroffenen Anschlusspflichtigen können für benachbarte 
Grundstücke gemeinsame Behältnisse für Bioabfall stets widerruflich 
zugelassen werden (Nachbarschafts-Biotonne). Auf Antrag einer oder 
eines betroffenen Anschlusspflichtigen wird die gemeinsame Benut-
zung eines Abfallbehältnisses wieder aufgehoben.

(5)  Für Bioabfälle wird den Anschlusspflichtigen ein angemessenes Be-
hältervolumen durch die Stadt zugeteilt. Angemessen sind im Einwoh-
nerbereich das doppelte Volumen und im Gewerbebereich das gleiche 
Volumen der zugeteilten Restabfallbehälter der Größen bis 1.100 l, 
mindestens jedoch ein Bioabfallbehälter mit bis zu 240 l Volumen pro 
Grundstück. Für Restabfallbehälter der Größen ab 2,5 m³ ist jeweils ein 
Bioabfallvolumen von 480 l pro Restabfallbehälter angemessen. Dar-
über hinaus gehender zusätzlicher Behälterbedarf kann von der Stadt 
gegen eine Gebühr gem. § 19 Abs. 5 zur Verfügung gestellt werden.

(6)  Für Altpapier wird den Anschlusspflichtigen ein angemessenes Behäl-
tervolumen durch die Stadt zur Verfügung gestellt.

(7)  Auf Antrag der Anschlusspflichtigen können Unterflurbehälter gem. 
Abs. 1 genutzt werden, wenn die räumlichen, technischen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen dazu vorliegen. Die Herrichtung der 
Standplätze obliegt den Anschlusspflichtigen und ist mit der Abfallent-
sorgung des Landkreises Kassel abzustimmen.

§ 13 Anforderungen an die Überlassung der Abfälle im Holsystem
(1)  Die überlassenen Behältnisse und die daran angebrachten Strich-

code-Etiketten sind schonend und sachgemäß zu behandeln. Die 
Anschlusspflichtigen haben die Abfallbehältnisse betriebsbereit und 
in hygienisch einwandfreiem Zustand zu halten und dafür zu sorgen, 
dass diese den zur Nutzung des anschlusspflichtigen Grundstücks Be-
rechtigten zugänglich sind und von ihnen regelmäßig und ordnungs-
gemäß benutzt werden können. Die Abfallbehältnisse dürfen nicht 
zweckwidrig verwendet werden.
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(2)  Beschädigungen oder Verluste von Abfallbehältnissen oder den daran 
angebrachten Strichcode-Etiketten sind der Stadt oder dem Landkreis 
unverzüglich anzuzeigen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Be-
handlung der Anschluss- und Benutzungspflichtigen entstehen, haften 
die Anschlusspflichtigen.

(3)  Die Abfallbehältnisse nach § 12 Abs. 1 Buchst. c) und § 12 Abs. 2 dür-
fen nur zur Aufnahme von Restabfall, die Abfallbehältnisse nach § 12 
Abs. 1 Buchst. a) nur für die Aufnahme von Bioabfällen und die Behält-
nisse nach § 12 Abs.1 Buchst. b) nur für die Aufnahme von Altpapier 
verwendet werden.

  Bei Verstößen gegen die Abfalltrennung nach § 11 kann die Abfuhr 
der Behältnisse verweigert werden. Wird die Abfuhr verweigert, ist der 
Abfallbesitzer verpflichtet, die Abfälle ordnungsgemäß zu trennen. 
Falls dies nicht geschieht, erfolgt die Abfuhr eines fehlbefüllten Bio-
abfall- oder Altpapierbehälters im Rahmen der Restabfallabfuhr als 
kostenpflichtige Sonderleerung. Bei fehlbefüllten Restabfallbehältnis-
sen kann die Restabfallabfuhr verweigert werden, bis die fehlbefüllten 
Abfälle aus dem Restabfallbehältnis entnommen worden sind.

  Bei wiederholter Nichtbeachtung der Trennung von Abfällen oder einer 
zweckwidrigen Nutzung der Abfallbehältnisse werden die zur Verfü-
gung gestellten Bio- oder Altpapierbehälter eingezogen, wenn eine 
vorausgegangene Beratung nicht zu einer Abstellung der missbräuch-
lichen Benutzung geführt hat. Zum Ausgleich kann nach Überprüfung 
ein größerer oder zusätzlicher gebührenpflichtiger Behälter für Restab-
fall zugewiesen werden. Weitere Maßnahmen im Einzelfall gem. §§ 24, 
25 bleiben hiervon unberührt.

(4)  Die Behältnisse dürfen nur so befüllt werden, dass ihre Deckel noch 
schließen, der Inhalt problemlos durch die Schwerkraft herausfällt und 
eine ordnungsgemäße Entleerung mit den technischen Einrichtungen 
der eingesetzten Sammelfahrzeuge möglich ist. Aus technischen und 
arbeitsschutzrechtlichen Gründen wird das zulässige Bruttohöchstge-
wicht für Abfallbehälter bis 120 l Füllraum auf 60 kg, für Abfallbehäl-
ter von 240 l Füllraum auf 110 kg und für Abfallbehälter von 1100 l 
Füllraum auf 270 kg festgesetzt. Nur zugelassene und zugebundene 
Abfallsäcke dürfen zur Abfuhr bereitgestellt werden. Neben den Be-
hältnissen widerrechtlich abgelagerte Abfälle sind vom Anschluss-
pflichtigen unverzüglich zu entfernen und satzungskonform zu über-
lassen, andernfalls können diese Abfälle von der Stadt oder vom 
Landkreis auf Kosten des Anschlusspflichtigen entsorgt werden.

(5)  Abfälle dürfen in Abfallbehältnisse weder manuell noch maschinell 
eingepresst oder eingestampft werden. Das Verbrennen von Abfällen 
in Abfallbehältern ist ebenfalls untersagt. Es ist nicht gestattet, leicht 
entzündliche, brennende, glühende, heiße, flüssige oder metallische 
Abfälle, Eis und Schnee, Abfälle, die das Entleeren erschweren und 
Abfälle, die von der Entsorgung durch die Stadt oder den Landkreis 
ausgeschlossen sind (§ 5) in Abfallbehältnisse zu füllen. 

(6)  Der Einsatz von Abfallschleusen, d.h. Vorrichtungen, die das Befüllen 
von zugelassenen Abfallbehältern nach Volumen oder Gewicht mes-
sen bzw. reglementieren können, wird untersagt. Auf Antrag können 
sie in widerruflicher Weise zugelassen werden, wenn seitens des An-
tragstellers folgende Nachweise erbracht werden:

 •  keine Zunahme des Verunreinigungsgrades der Bioabfall-, Altpapier- 
und Verpackungsbehältnisse,

 •  keine Zunahme von Restabfallbeistellungen auf den Standplätzen,
 •  keine Zunahme von wilden Ablagerungen außerhalb der Standplätze,
 •  aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen keine Überschreitung des Be-

hälterbruttogewichtes über 270 kg.
  Die Pflicht zur Bereitstellung der Abfallbehältnisse am Abfuhrtag nach 

Abs. 8 bleibt hiervon unberührt.
(7)  Nur die auf den fahrbaren Abfallbehältnissen nach § 12 Abs. 1 ange-

brachten Strichcode-Etiketten berechtigen zur Leerung. Die Stadt ist 
nicht verpflichtet, fahrbare Abfallbehältnisse ohne Etikett zu leeren.

(8)  Die Abfallbehältnisse bis 1.100 l Füllraum nach § 12 Abs. 1 und 2 sind 
am Abfuhrtag von den Anschlusspflichtigen rechtzeitig und geschlos-
sen am äußersten Straßen- bzw. Gehsteigrand der mit den Sammel-
fahrzeugen nächst befahrbaren öffentlichen Straße so aufzustellen, 
dass das Sammelfahrzeug den Bereitstellungsplatz gefahrlos errei-
chen kann und die Behältnisse vom Abfuhrpersonal ohne Schwierig-
keiten und Zeitverlust entleert bzw. abgefahren werden können. 

  Sie sind so aufzustellen, dass sie nicht unnötig angehoben werden 
müssen. Fahrzeuge und Fußgänger dürfen durch die Aufstellung der 
Abfallbehältnisse nicht behindert oder gefährdet werden. Darüber hin-
aus können Behälter mit 1.100 Liter Füllraum an gut erreichbarer Stelle 
auf dem Grundstück in der Nähe der Fahrbahn bereitgestellt werden, 
wenn die Strecke zur Fahrbahn 10 m nicht überschreitet, keine Gelän-
deneigung größer 2% besteht und keine Stufen bzw. nur abgesenkte 
Bordsteine überwunden werden müssen. Die Behältnisse sind am Tage 
der Leerung von den Anschlusspflichtigen wieder an den Standplatz 
zurückzubringen. Anschlusspflichtige, deren Grundstücke nicht an öf-
fentlichen Straßen und Wegen anliegen oder deren Grundstücke wegen 
ihrer Lage oder der Verkehrsverhältnisse mit den jeweils eingesetzten 
Sammelfahrzeugen nicht oder nur unter erschwerten Umständen ent-
sorgt werden können, müssen die Abfälle zu den Abfuhrzeiten an der 
Mündung der jeweiligen Grundstückszufahrt oder, falls diese nur über 
einen Privatweg zu erreichen ist, an der Einmündung zur nächstgelege-
nen mit Sammelfahrzeugen befahrbaren öffentlichen Straße zur Abfuhr 

bereitstellen. Das gleiche gilt, wenn Grundstücke aus sonstigen Grün-
den, z.B. bei Straßensperrungen, Baumaßnahmen, Schnee und Eis oder 
Fahrbahnverengungen nicht angefahren werden können.

  Die Standplätze für Abfallbehältnisse ab 2,5 m³ Füllraum müssen die 
Anschlusspflichtigen mit der Abfallentsorgung des Landkreises Kas-
sel abstimmen.

(9)  Die Standplätze der Behältnisse sind von den Anschlusspflichtigen 
sauber zu halten. Nach Abholung der bereitgestellten Abfälle sind 
verschmutzte Flächen durch die Anschlusspflichtigen oder deren 
Beauftragten unverzüglich zu säubern. Werden Gegenstände zur Ab-
fuhr bereitgestellt, für die eine Abholung nicht beantragt wurde oder 
die nach dieser Satzung nicht dem Holsystem unterliegen, haben die 
Anschlusspflichtigen selbst oder deren Beauftragte unverzüglich eine 
geordnete Entsorgung vorzunehmen.

(10)  Sperrmüll (§ 11 Abs. 2 Buchst. c) wird vom Landkreis oder dessen Be-
auftragten abgeholt, wenn der Abfallerzeuger oder  besitzer dies unter 
Angabe von Art und Menge beantragt.

  Der Landkreis oder dessen Beauftragter bestimmen den jeweiligen Ab-
holzeitpunkt; sie teilen diesen mindestens eine Woche vor Abholung mit. 

  Sollten Gegenstände zur Abholung beantragt worden sein, die keinen 
Sperrmüll darstellen, wird dies ebenfalls mitgeteilt. 

  Von der Abholung ausgenommen ist Sperrmüll, der aufgrund seiner 
Größe oder seines Gewichts nicht mit den technischen Einrichtungen 
der eingesetzten Sammelfahrzeuge verladen werden kann oder der 
die technischen Einrichtungen an den zur Sammlung eingesetzten 
Fahrzeugen stören oder beschädigen kann sowie Abfälle, die gem. § 
11 entweder im Hol- oder Bringsystem gesondert zur Abfuhr bereitge-
stellt oder zu den Sammelstellen oder Sammeleinrichtungen verbracht 
werden müssen. 

  Die Erzeuger oder Besitzer haben den Sperrmüll am Tage der Abfuhr 
rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen. Er ist am äußersten Straßen- 
bzw. Gehsteigrand der mit den Sammelfahrzeugen nächst befahrba-
ren öffentlichen Straße so aufzustellen, dass das Sammelfahrzeug 
den Bereitstellungsplatz gefahrlos erreichen kann und der Sperrmüll 
vom Abfuhrpersonal ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust geladen 
werden kann.

  Sperrmüll kann darüber hinaus von den Erzeugern gebührenfrei zu den 
vom Landkreis betriebenen und für Sperrmüll zugelassenen Entsor-
gungseinrichtungen gebracht werden. Sperrmüll, der von Gewerbebe-
trieben im Auftrag der Erzeuger angeliefert wird, ist gebührenpflichtig. 
§ 17 gilt entsprechend.

(11)  Elektrogeräte und Metallgegenstände (§ 11 Abs. 2 Buchst. d) werden 
vom Landkreis abgeholt, wenn der Abfallerzeuger oder -besitzer dies 
unter Angabe von Art und Menge beantragt. Der Landkreis bestimmt 
den jeweiligen Abholzeitpunkt; er teilt diesen mindestens eine Woche 
vor Abholung mit. Sollten vom Abfallbesitzer Gegenstände zur Abho-
lung beantragt worden sein, die nicht unter den Begriff Elektrogeräte 
oder Metallgegenstände fallen, wird dies ebenfalls mitgeteilt. Abs. 10 
S. 4 gilt entsprechend.

  Erzeuger oder Besitzer haben die Elektrogeräte und Metallgegenstän-
de am Tage der Abfuhr rechtzeitig zur Abholung bereitzustellen. Sie 
sind am äußersten Straßen- bzw. Gehsteigrand der mit den Sammel-
fahrzeugen nächst befahrbaren öffentlichen Straße so aufzustellen, 
dass das Sammelfahrzeug den Bereitstellungsplatz gefahrlos errei-
chen kann und die Elektrogeräte und Metallgegenstände vom Abfuhr-
personal ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust geladen werden kön-
nen. Sie sind so bereitzustellen, dass in ihnen enthaltene Flüssigkeiten 
nicht auslaufen oder enthaltene Gase nicht in die Atmosphäre entwei-
chen können. 

  Metallgegenstände und nach Art und Menge haushaltsübliche Elektro-
geräte können darüber hinaus von den Erzeugern oder Besitzern kos-
tenfrei zu den vom Eigenbetrieb betriebenen und für Elektrogeräte und 
Metallgegenstände zugelassenen Entsorgungseinrichtungen gebracht 
werden. § 17 gilt entsprechend.

(12)  Bei Verstößen gegen die Anforderungen an die Überlassung der Abfäl-
le, sind die Stadt oder der Landkreis berechtigt, die Einsammlung der 
Abfälle zu verweigern.

§ 14 Abfuhrrhythmus der Behältnisse im Holsystem
(1)  Bioabfall und Restabfall werden vierzehntäglich im Wechsel, Altpapier 

vierwöchentlich abgefahren. Der für die Abholung vorgesehene Wo-
chentag wird von der Stadt bekannt gegeben. Umleerbehälter mit 2,5 m³ 
oder 5 m³ Füllraum nach § 12 Abs. 1 werden nach Bedarf abgefahren.

(2)  Die Stadt oder der Landkreis können im Einzelfall oder generell für be-
stimmte Abfallarten und/oder Abfuhrbereiche eine längere oder kürze-
re Abfuhrfolge festlegen. Sie sind ferner berechtigt, im Einzelfall (z.B. 
öffentliche Veranstaltungen) für bestimmte Abfallarten angemesse-
nes Behältervolumen zur Verfügung zu stellen. In diesen Fällen können 
die Stadt oder der Landkreis nach den jeweiligen Umständen des Ein-
zelfalles gesonderte Gebühren abweichend von § 19 dieser Satzung 
erheben, wenn dadurch ein nicht unerheblicher Mehraufwand für die 
Stadt oder den Landkreis entsteht.

(3)  Muss der Zeitpunkt der Abholung gem. Abs. 1 oder 2 verlegt werden, 
wird dies öffentlich bekannt gemacht. Unterbleibt dies, können hieraus 
keine Ansprüche abgeleitet werden.
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§ 15 Anforderungen an die Überlassung von Abfällen im Bringsystem
(1)  Kleinmengen gefährlicher Abfälle nach § 2 Abs. 14 sind dem Personal 

während der bekannt gegebenen Sammlungen in verschlossenen und 
dichten Behältnissen zu übergeben. Die Abgabe hat getrennt nach den 
jeweiligen Abfallstoffen zu erfolgen. Angaben über die zugelassenen 
Abfallarten erteilt der Landkreis. Die jeweiligen Standorte und Annah-
mezeiten der Sammlung werden bekannt gegeben.

(2)  Baum- und Strauchschnitt, Kunststoffe, Glasabfälle und weitere Ab-
fälle zur Verwertung sowie sonstige überlassungspflichtige Abfälle 
können von den Abfallerzeugern und ¬besitzern zu den jeweils festge-
legten Zeiten an den von der Stadt und vom Landkreis bekannt gege-
benen Entsorgungseinrichtungen abgegeben werden. Hierbei können 
die Stadt und der Landkreis eine Trennung nach Abfallarten verlangen.

§ 16 Getrenntsammeln von Gewerbeabfällen
(1)  Gewerbeabfälle werden wie Abfälle aus privaten Haushaltungen ent-

sprechend dieser Satzung entsorgt, sofern diese in den in § 12 genann-
ten Behältnissen gesammelt werden können. Die Vorschriften über die 
Entsorgung der Abfälle aus privaten Haushaltungen (§§ 11-15) gelten 
entsprechend. Die Stadt oder der Landkreis bestimmen für gewerblich 
oder gemischt genutzte Grundstücke sowie für sonstige Grundstücke, 
bei denen sich das Abfallvolumen über die Einwohnerzahl nicht fest-
stellen lässt, welche Behälterkapazität für die zu erwartende Abfall-
menge als ausreichend anzusehen ist. Die Stadt oder der Landkreis 
ordnen die entsprechenden Behälter zu, unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Gegebenheiten wie Branchenzugehörigkeit, Betriebsgröße, 
Mitarbeiterzahl, bisherige Abfallmenge, etc.

(2)  Gewerbeabfälle, die gem. Abs.1 nicht wie Abfälle aus privaten Haus-
haltungen eingesammelt und transportiert werden können, haben die 
Abfallerzeuger und  besitzer in den Entsorgungseinrichtungen des 
Landkreises zu entsorgen. § 17 gilt entsprechend. Ausgenommen 
hiervon sind Abfälle nach § 5. Diese ausgeschlossenen Abfälle sind 
gem. § 5 Abs. 3 dieser Satzung entsprechend den Vorschriften des 
KrWG und des HAKrWG zu entsorgen.

(3)  Der Landkreis kann anordnen, dass Gewerbeabfall oder bestimmte 
Arten von Gewerbeabfall chemisch-physikalisch vorbehandelt werden 
müssen, wenn dies erforderlich ist, um

 a) die Verwertung oder Beseitigung der Abfälle zu erleichtern oder
 b)  Gefahren für die Umwelt zu verringern, die bei der Entsorgung auf-

treten können oder
 c)  vorhandene Entsorgungseinrichtungen besser oder wirtschaftlicher 

nutzen zu können.
(4)  Der Abfallerzeuger und -besitzer hat in jedem Falle sicherzustellen, 

dass niemand durch die eingesammelten oder zum Transport bereit-
gestellten Abfälle gefährdet wird. Die Stadt kann im Einzelfall oder 
durch öffentliche Bekanntmachung vorschreiben, dass die Einsam-
mel- bzw. Transportgefäße verschließbar sein müssen, oder dass sie 
in einem abschließbaren Raum unterzubringen sind.

§ 17 Benutzung der Entsorgungseinrichtungen
Die Benutzung der vom Landkreis zur Verfügung gestellten Entsorgungsein-
richtungen richtet sich nach der jeweiligen Betriebs- bzw. Benutzerordnung. 
Den Anweisungen des Personals ist dabei Folge zu leisten.

II. Gebühren
§ 18 Entstehen, Beendigung und Fälligkeit der Gebühr 
(1)  Die Gebührenschuld nach § 19 entsteht bei Zurverfügungstellung der 

Behälter bis zum 15. eines Monats ab dem 1. des laufenden Monats, 
bei Zurverfügungstellung nach dem 15. eines Monats erstmals ab 
dem 1. Tag des folgenden Monats. Im Falle der Beantragung eines 
geringeren Behältervolumens entsteht die Gebührenschuld mit Bean-
tragung entsprechend Satz 1. 

  Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Ab-
meldung der Behälter erfolgte, sofern die Voraussetzungen für den 
Anschlusszwang nach § 6 entfallen sind und keine Zuweisung von 
Behältnissen gem. § 12 Abs. 2 zu erfolgen hat. Die Gebühr ist einen 
Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Stadt 
erhebt die Gebühr jährlich. Sie kann monatliche, vierteljährliche oder 
halbjährliche Vorauszahlungen verlangen. Die Gebühr ruht als öffentli-
che Last auf dem Grundstück. 

(2)  Abfallanlieferer (§ 20 Abs. 1 Nr. 2) haben die zu entrichtende Gebühr 
bei den Entsorgungseinrichtungen des Landkreises i.d.R. in bar zu 
entrichten. Ausnahmen von der Barzahlungspflicht regelt die jeweilige 
Benutzerordnung. 

§ 19 Gebührenerhebung
(1)  Die Stadt Baunatal erhebt für die Inanspruchnahme der öffentlichen 

Abfallentsorgung Gebühren (Euro = €).
(2)  Gebührenmaßstab ist das jedem anschlusspflichtigen Grundstück 

gem. §§ 12 und 16 Abs. 1 zur Verfügung stehende Behältervolumen 
für Restabfall. Dabei werden in der Gebührenberechnung die empirisch 
ermittelten durchschnittlichen Werte für das Verhältnis von Abfallge-
wicht und Behältervolumen (Raumgewicht) jeder Behältergröße zu 
Grunde gelegt. Für Großbehälter ab 2,5 m³ Füllraum ist zusätzlicher 
Maßstab der Kostenanteil der Bioabfälle.

 Als Entsorgungsgebühr werden erhoben, 
 je
    80 l-Behälter mtl.   18,27 Euro
   120 l-Behälter mtl.   26,43 Euro
   240 l-Behälter mtl.   50,87 Euro
 1.100 l-Behälter mtl.  188,30 Euro

 3.000 l-Unterflurbehälter mtl.  376,51 Euro
 4.000 l-Unterflurbehälter mtl.  495,69 Euro
 5.000 l-Unterflurbehälter mtl.  614,87 Euro

 2.500 l-Umleerbehälter mtl. Vorhaltegebühr 26,89 Euro
  zzgl. je Leerung 113,23 Euro
 5.000 l-Umleerbehälter mtl. Vorhaltegebühr 53,78 Euro
  zzgl. je Leerung 217,71 Euro

  Bei der Anforderung von Gefäßvolumen sind die größtmöglichen Ge-
fäßeinheiten (z. B. 1 x 240 l statt 2 x 120 l oder 3 x 80 l) zu verwenden. 
Bei von den Grundstückseigentümern gewünschten Abweichungen ist 
zur Deckung des Mehraufwandes eine zusätzliche monatliche Gebühr 
von 2,55 € je zusätzlichem Restabfallbehälter zu entrichten.

(3)  Die Gebühren für ein oder mehrere Restabfallbehältnisse, die als 
Nachbarschaftsbehälter genutzt werden, werden von der von den An-
schlusspflichtigen genannten verantwortlichen Person erhoben.

(4)  Auf Antrag wird die Entsorgung auf Grundstücken, auf denen nur eine 
Person gemeldet ist, über Abfallsäcke vorgenommen.

  Dem Gebührenpflichtigen werden jährlich 13 Abfallsäcke mit einem 
Füllraum von 40 l bzw. 26 Abfallsäcke mit einem Füllraum von 20 l 
gegen eine Gebühr von monatlich 9,40 Euro zur Verfügung gestellt.

(5) Für zusätzliche Bioabfallbehälter (§ 12 Abs. 5) werden erhoben,  
 je
 120 l-Behälter mtl. 4,81 Euro
 240 l-Behälter mtl. 9,60 Euro
(6)  Beistellsäcke gem. § 12 Abs. 2 á 50 l werden zum Stückpreis von 5,70 

Euro abgegeben.
(7)  Die Gebühr beträgt für jeden Restabfallbehälter bei teilweise oder aus-

schließlich gewerblicher Nutzung bzw. Nutzung im Dienstleistungsbe-
reich je

    80 l-Behälter mtl. 18,27 Euro
   120 l-Behälter mtl. 26,43 Euro
   240 l-Behälter mtl. 50,87 Euro
 1.100 l-Behälter mtl. 188,30 Euro
(8) Die Gebühr nach Abs. 2 ermäßigt sich auf Antrag  
 je
    80 l-Behälter mtl. um 0,91 Euro
   120 l-Behälter mtl. um 1,32 Euro
   240 l-Behälter mtl. um 2,54 Euro
 1.100 l-Behälter mtl. um 9,42 Euro
  sowie bei der Entsorgung über Abfallsäcke nach Abs. 4 um mtl. 0,47 

Euro, sofern der Gebührenschuldner nachweist, dass grundsätzlich 
alle auf dem/den anschlusspflichtigen Grundstück(en) anfallenden 
Bioabfälle ganzjährig durch Eigenkompostierung verwertet werden 
(§ 12 Abs. 4). Gleiches gilt für den Fall, dass nachweislich ganzjährig 
keinerlei Bioabfälle auf dem/den anschlusspflichtigen Grundstück(en) 
anfallen. Die Überlassung von Baum- und Strauchschnitt an den Land-
kreis oder die Stadt steht der Gebührenermäßigung nicht entgegen. 
Eine Ermäßigung bei Großbehältern ab 2,5 m³ ist ausgeschlossen.

(9)  Für eine Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung ist ein 
Behältnis für Restabfall mindestens für die Dauer von drei Monaten 
zu nutzen. Bioabfallbehälter sind mindestens für die Dauer von zwölf 
Monaten zu nutzen. Dies gilt einschließlich der gebührenpflichtigen 
zusätzlichen Bioabfallbehälter gem. § 12 Abs. 5.

(10) Für Gebühren in Ausnahmefällen wird auf § 14 Abs. 2 verwiesen.
(11)  Für Sonderleistungen (z.B. Sonderleerungen, Behälterreinigung, Behäl-

terschlösser, etc.) werden Entgelte gemäß der aktuellen Entgeltliste 
des Landkreises von diesem selbst erhoben.

§ 20 Gebührenschuldner
(1) Gebührenpflichtig sind
 1.  Grundstückseigentümer und die ihnen nach § 2 Abs. 4 gleichgestell-

ten Personen,
 2.  die Abfallanlieferer bei den Entsorgungseinrichtungen des Land-

kreises. Anlieferer ist, wer die Abfälle direkt der jeweiligen Entsor-
gungseinrichtung übergibt. Ausgenommen sind Anlieferungen, bei 
denen der Abfallerzeuger mit Einverständnis des Landkreises eine 
schriftliche Gebührenübernahmeerklärung abgibt. In diesen Fällen 
ist der Abfallerzeuger gebührenpflichtig und haftet zusammen mit 
dem Anliefernden als Gesamtschuldner.

(2)  Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei einem 
Wechsel im Grundeigentum haften alte und neue Eigentümer bis zum 
Eingang der Anzeige nach § 7 Abs. 1 für rückständige Gebührenan-
sprüche.

§ 21 Entstehen, Beendigung und Fälligkeit der Gebühr
(1)  Die Gebührenschuld nach § 18 entsteht bei Zurverfügungstellung der 

Behälter bis zum 15. eines Monats ab dem 1. des laufenden Monats, 
bei Zurverfügungstellung nach dem 15. eines Monats erstmals ab dem 
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1. Tag des folgenden Monats. Im Falle der Beantragung eines geringe-
ren Behältervolumens entsteht die Gebührenschuld mit Beantragung 
entsprechend Satz 1. Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Mo-
nats, in dem die Abmeldung der Behälter erfolgte, sofern die Voraus-
setzungen für den Anschlusszwang nach § 6 entfallen sind und keine 
Zuweisung von Behältnissen gem. § 12 Abs. 2 zu erfolgen hat. Die 
Gebühr ist einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. Die Stadt erhebt die Gebühr vierteljährlich. Sie kann monatliche, 
halbjährliche oder jährliche Vorauszahlungen verlangen. Die Gebühr 
ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.

(2)  Abfallanlieferer (§ 20 Abs. 1 Nr. 2) haben die zu entrichtende Gebühr 
bei den Entsorgungseinrichtungen des Landkreises i.d.R. in bar zu 
entrichten. Ausnahmen von der Barzahlungspflicht regelt die jeweilige 
Benutzerordnung.

III. Schlussbestimmungen
§ 22 Überwachungsbefugnisse
(1) Die Stadt und der Landkreis sind befugt,
 1.  den Inhalt der Restabfallbehältnisse und der Behältnisse für Bioab-

fälle und Papier im Hinblick auf die Trennpflichten gem. § 13 Abs. 3 
zu kontrollieren,

 2.  die Angemessenheit des Restabfallvolumens gem. § 12 Abs. 2 zu 
überprüfen,

 3.  angelieferte Abfälle einer chemisch-physikalischen Untersuchung 
zu unterziehen oder eine Untersuchung durch geeignete Sachver-
ständige zu verlangen, wenn der Verdacht besteht, dass Stoffe, die 
die Abfallverwertungs-, Abfallbehandlungs- oder Abfallablagerungs-
einrichtungen beeinträchtigen können oder Stoffe, die von der Ent-
sorgung durch die Stadt oder den Landkreis ausgeschlossen sind, 
enthalten sind,

 4.  Gutachten von Sachverständigen einzuholen, wenn zweifelhaft ist, 
ob Abfälle in den Einrichtungen des Landkreises schadlos entsorgt 
werden können oder in welchen Einrichtungen des Landkreises eine 
Entsorgung möglich ist,

 5. Nachweise über die Herkunft der angelieferten Abfälle zu verlangen.
(2)  Die Kosten von Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 tragen die Ab-

fallerzeuger, Abfallbesitzer und Abfallanlieferer. Sie haften dafür ge-
samtschuldnerisch.

(3)  Führen Maßnahmen nach Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 zu längeren Standzeiten 
der vom Anlieferer verwendeten Fahrzeuge oder Behältnisse, kann für 
den dadurch bedingten Ausfall kein Schadensersatzanspruch gegen 
die Stadt oder den Landkreis geltend gemacht werden.

§ 23 Modellversuche
Zur Erprobung neuer Abfallsammlungs , Abfalltransport , Abfallbehandlungs  
oder Abfallentsorgungsmethoden oder  systeme kann der Landkreis Kassel 
Modellversuche mit örtlich und zeitlich begrenzter Wirkung einführen.

§ 24 Ausschluss der Anlieferung zu den Entsorgungseinrichtungen, Scha-
denersatz
(1)  Der Landkreis kann Anlieferer befristet von der Benutzung der Entsor-

gungseinrichtung ausschließen, wenn sie wiederholt trotz Abmahnung 
gegen Bestimmungen dieser Satzung oder gegen eine aufgrund dieser 
Satzung erlassene Benutzungsordnung verstoßen haben oder mit der 
Gebührenzahlung in Verzug sind, soweit gewährleistet ist, dass eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist.

(2)  Die Anlieferer von Abfällen haften für Schäden und Aufwendungen, die 
durch die Anlieferung von nicht zugelassenen Abfällen zu den jewei-
ligen Entsorgungseinrichtungen entstehen. Die Überlassungspflichti-
gen haften für Schäden und Aufwendungen, die an Abfallbehältnissen, 
an Sammelfahrzeugen und an den jeweiligen Entsorgungseinrichtun-
gen des Landkreises durch Eingabe nicht zugelassener Abfälle in die 
jeweiligen Abfallbehältnisse entstehen.

§ 25 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
 1.  entgegen § 3 Abs. 2 gebrauchte Verpackungen und Behältnisse 

nicht wiederverwendet oder die Trennpflichten nach § 11 nicht be-
rücksichtigt,

 2.  nach § 5 ausgeschlossene Abfälle der Stadt oder dem Landkreis 
überlässt oder zuführt,

 3.  den Vorschriften des Anschluss- und Benutzungszwanges gem. 
§ 6 zuwiderhandelt,

 4.  den Auskunfts-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten nach § 7 
nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder mit ungültigen Anga-
ben nachkommt,

 5.  nicht abgeholte Abfälle entgegen § 8 Abs. 2 nicht wieder zurück-
nimmt,

 6.  entgegen § 12 Abs. 2 Restabfall bei verstärktem Anfall nicht in den 
dafür bestimmten und zugelassenen Abfallsäcken zur Abfuhr be-
reitstellt,

 7.  entgegen § 13 Abs. 3 die Abfallbehältnisse nicht für die dafür vor-
gesehenen Abfälle verwendet,

 8.  entgegen § 13 Abs. 5 Abfälle manuell oder maschinell in Abfallbe-
hältnisse einpresst oder einstampft bzw. Abfälle in Abfallbehältern 
verbrennt,

 9.  entgegen § 13 Abs. 6 Abfallschleusen oder ihnen gleichzusetzen-
de Anlagen ohne Genehmigung in Betrieb nimmt,

 10.  entgegen § 13 Abs. 11 Elektrogeräte nicht so aufstellt, dass weder 
enthaltene Flüssigkeit auslaufen noch enthaltene Gase entwei-
chen können,

 11.  die Anforderungen bezüglich überlassener Abfälle im Bringsystem 
nach § 15 außer Acht lässt,

 12.  den Bedingungen bezüglich der Getrenntsammlung von Gewerbe-
abfällen nach § 16 nicht nachkommt,

 13.  die Bedingungen der Selbstanlieferung von Abfällen gem. § 17 
nicht berücksichtigt.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße zwischen 5,00 und 
10.000,00 Euro in jedem Fall einer Zuwiderhandlung geahndet werden.

(3)  Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung 
findet Anwendung.

§ 26 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel
(1)  Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Ver-

pflichtungen Anordnungen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen für den Einzelfall treffen.

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlun-
gen, Duldungen oder Unterlassungen gelten die Vorschriften des Hes-
sischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes.

§ 27 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Abfall- und Gebührensatzung der Stadt Baunatal vom 08.03.2021 außer 
Kraft.
_________________________________________________________________________

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die 
für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehal-
ten wurden.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Baunatal, den 19.03.2024
Der Magistrat der Stadt Baunatal

Jung, Erster Stadtrat

Bekanntmachung 
Öffentliche Sitzung des Wahl-

ausschusses
für die Bürgermeister/in-Direktwahl am 9. Juni 2024
Am 12. April 2024, 15.00 Uhr findet im Clubhaus Hertingshausen, Mönch-
weg 17, 34225 Baunatal die öffentliche Sitzung für die Prüfung der einge-
reichten Wahlvorschläge und Beschlussfassung über ihre Zulassung oder 
Zurückweisung der o. g. Wahl statt.
 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.
 
Baunatal, 20.03.2024
 gez. Wicke
 Besonderer Gemeindewahlleiter

Kindertagesstätten
Kindergarten Abenteuerland 
Elternverein Altenbauna e.V.

Osterhasenwerkstatt
Die Abenteuerlandkinder haben von zu Hause 4 ausgeblasene Eier mitge-
bracht und diese wurden in der Osterhasenwerkstatt  unterschiedlich ge-
staltet. An 2 Tagen konnten die Eier mit Konfetti, Wolle oder Federn beklebt 
werden und mit Finger oder Pinsel bunt bemalt bzw. in einem Schuhkarton 
bunt "geschüttelt" werden. Die Kinder hatten großen Spaß dabei.

Die Osterhasenwerkstatt wurde an beiden Tagen von je 3-4 Eltern der Ein-
richtung begleitet, denen wir herzlich für die Geduld und Unterstützung dan-
ken. Auch die Liste für das Osterfrühstück am 2.4. war schnell gefüllt.

Das Abenteuerland wünscht allen Familien schöne Ostertage!
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Bekleben der Eier mit Federn und Wolle 

Konfettieier 

Schulnachrichten
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule
Geographiewettbewerb 
Die wichtigsten Handelspartner Deutschlands sind China, die Niederlande 
und die USA, in Berlin gilt jedes vierte Kind als arm und ohne den Treibhaus-
effekt hätten wir auf der Erde -18°C!

Gewusst hat dies und vieles mehr Marc Fohryaus der 9d, der Schulsieger 
des Geographiewettbewerbs 2024! Auch Matthis Wicke, 9b und Ruven 
Schoof, 8f erhielten am 07.03.2024 vom Förderverein gesponserte Buch-
preise und konnten sich über den 2. und 3. Platz freuen.
Auch in den 5. und 6. Klassen gibt es Geographiefans, die sehr gut in ihrem 
eigenen Geographie-Junior-Wettbewerb abgeschnitten haben. Die drei bes-
ten waren David Bialkowski, 6b (1. Platz), Leonard Sewald, 6e (2. Platz) und 
Lyla Giersch, 5e (3. Platz).
Für beide Altersklassen hatten zunächst Wettbewerbe in den Klassen im 
Geographieunterricht stattgefunden und Ende Februar der Schulentscheid 
für die Klassensieger/Innen.
Marc Fohry, der einen von Förderverein gesponserten Kinogutschein von 
der Schulleitung entgegennahm, hat sich nun für den Landesentscheid Ende 
März qualifiziert. Bei einem Erfolg winkt die Teilnahme am großen Bundes-
finale im Juni, bei dem die besten Geographieschüler/Innen Deutschlands 
gegeneinander antreten.

Schreibwettbewerb Oberstufe
Im Rahmen des traditionellen Schreibwettbewerbs der Oberstufe wurde 
auch dieses Jahr eine Fülle an kreativen beeindruckenden Werken von 
Schülerinnen und Schülern zum Stichwort „wertvoll“ eingereicht. Entspre-
chend schwer fiel es den Jurymitgliedern Markus Strube, Timo Köbberling 
und Dr. Stefanie Wenzel, drei Werke auszuwählen. Die Autorinnen Franziska 
Werner in Vertretung und Alexandra Dec sowie der Autor Christoph Kirch 
wurden beglückwünscht und bekamen im Rahmen der Ehrung nebst Ur-
kunde einen Buchgutschein überreicht. Ihre Texte werden im kommenden 
Jahrbuch veröffentlicht.

Der Förderverein der Langenbergschule organisiert erneut einen Basar. 

Information Bilder
Bitte beachten Sie bei der Online-Datenübermittlung für die 
Baunataler Nachrichten, dass Ihre Bilder die erforderliche 
Qualität aufweisen. Die Bilder sollten bei einer Breite von 10 
cm eine Auflösung von 300 dpi haben.
Bilder, die nicht die erforderlichen Parameter aufweisen, 
bleiben ohne Benachrichtigung unberücksichtigt.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Redaktion Baunataler Nachrichten
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Feuerwehr
Feuerwehr Baunatal

Baunataler Feuerwehr für die Zukunft gut gewappnet – Be-
richt zur Jahreshauptversammlung
Für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der größten Stadt des 
Landkreis Kassel haben die Brandschützerinnen und Brandschützer über 
29.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit im vergangenen Jahr geleistet. Zum 
31.12.2023 gehören 260 Aktive der Einsatzabteilung, 134 Heranwachsende 
der Jugendfeuerwehr, 40 Sechs- bis Zehnjährige der Kinderfeuerwehr und 
89 Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung an. Somit ist das Ziel, die 
500er Marke zu knacken erreicht!
Zu 104 Hilfeleistungen, 46 Fehlalarmen, 41 Bränden und 17 überörtlichen 
Einsätzen hat die Leitfunkstelle in 2023 alarmiert. Hinzukommen 56 Brand-
sicherheitsdienste. Neben dem regelmäßig stattfindenden Übungsdiensten 
der einzelnen Stadtteilwehren, bildeten sich die Kameradinnen und Kamera-
den auf diversen Lehrgängen und Weiterbildungen fort. Die Feuerwehr Bau-
natal bot einen Sprechfunklehrgang sowie die Ausbildung zum „Chemikali-
enschutzanzug-Träger“ auf Landkreisebene an. Für das Jahr 2024 ist auch 
wieder die Durchführung eines Truppführerlehrgangs angedacht.
Die technische Ausstattung in Bezug auf Fahrzeug und Material ist auf ei-
nem guten Stand. Eine neue Drehleiter wird aller Voraussicht nach noch in 
diesem Jahr das weit über 20 Jahre alte Vorgängerfahrzeug ersetzen. Zwei 
neue Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) für die Stadteilwehren Alten-
ritte und Hertingshausen, ein neues Mehrzweckfahrzeug für das zentrale 
Feuerwehrhaus und ein neuer Kommandowagen sind bereits beschafft und 
müssen noch für die Zwecke der Feuerwehr entsprechend ausgebaut wer-
den. Ebenfalls wird ein viertes Wechselladerfahrzeug den Fuhrpark in naher 
Zukunft ergänzen. Die Wehren aus Altenbauna und Guntershausen konnten 
bereits im vergangenen Jahr mit zwei neuen MTF ausgestattet werden. Die 
durch den technischen Prüfdienst aufgezeigten Mängel in einigen Feuer-
wehrhäusern gilt es zu beheben. Eine extra dafür beauftragte Machbarkeits-
studie wird im Ergebnis bei der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwick-
lungsplan entsprechend einfließen.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung präsentierten 
sich die Brandschützer bei Schulfesten, Kindergartenbesuchen und bei ei-
nem Tag der offenen Tür am zentralen Feuerwehrhaus, gab es einen nicht 
alltäglichen Einblick in die Feuerwehrwelt.
Folgende Kameraden sind für ihre langjährige Tätigkeit im Feuerwehrdienst 
geehrt worden: Lars Wieddekind und Nikolai Dippel für 25 Jahre. Stephan 
Scheuer, Daniel Kneipp, Thomas Schmidt und Ralf Seitz für 40 Jahre. Mit 
der Florians-Medaille der hessischen Jugendfeuerwehr in Bronze wurde der 
Stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwart Marcel Siebert ausgezeichnet. 
Mit der Stufe Silber ist Stadtjugendfeuerwehrwartin Anna Fischer geehrt 
worden.

Erster Stadtrat Daniel Jung, Stadtbrandinspektor Ralf Seitz, Thomas Schmidt, 
Stephan Scheuer, Daniel Kneipp, Lars Wieddekind, Vorsitzender des Kreis-
feuerwehrverbandes Kassel-Land Norbert Damm, Kreisbrandmeister Frank 
Brunst und Stellv. Stadtbrandinspektor Philipp Wagner 

Kreisjugendfeuerwehrwartin Franziska Seeger, Vorsitzender des Kreisfeuer-
wehrverbandes Kassel-Land Norbert Damm, Daniel Giese, Daniel Lindner, Sa-
brina Rämisch, Tobias Spohr, Tim Röbert, Stellv. Stadtjugendfeuerwehrwart 
Marcel Siebert und Stadtjugendfeuerwehrwartin Anna Fischer 

In seinen Grußworten dankte der erste Stadtrat Daniel Jung für den uner-
müdlichen und leistungsstarken Einsatz. In einem sehr anschaulichen Ver-
gleich mit einer Fußballmannschaft unterstrich er, wie sich der Einsatz bei 
der Freiwilligen Feuerwehr im Vergleich zu anderen Ehrenämtern oder Hob-
bys unterscheidet. Damit wolle er nicht das Engagement anderer Vereine 
und Institutionen in den Schatten stellen, jedoch die Wichtigkeit der Feuer-
wehr für alle Bürgerinnen und Bürger hervorheben!
 
In einem Jahresrückblick gingen Stadtbrandinspektor Ralf Seitz und sein 
Stellvertreter Philipp Wagner auf besondere Einsätze und Ereignisse ein 
und blickten positiv auch anhand der sehr stabilen und mittlerweile wieder 
leicht gestiegenen Mitgliederzahlen in die Zukunft. Ein großer Dank gilt allen 
Verantwortlichen, die genau dafür sorgen, dass die Feuerwehr in Baunatal 
Perspektive bietet sowie zeitgemäß den Herausforderungen gewappnet ist!

Jugendfeuerwehr Baunatal
Auf der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr blickten Stadtju-
gendfeuerwehrwartin Anna Fischer und ihr Stellvertreter Marcel Siebert 
ebenfalls auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Bei Wettbewerben, Freizeitaus-
flügen und vielem vielem mehr gestalteten die Jugendwarte ein abwechs-
lungsreiches Programm für den Brandschutznachwuchs. Unter anderem 
aus diesem Grund sind Daniel Giese, Daniel Lindner, Sabrina Rämisch, Tim 
Röbert und Tobias Spohr mit der Florians-Medaille der hessischen Jugend-
feuerwehr in Bronze ausgezeichnet worden. An Daniel Icke und Florian 
Leutebrandt konnte diese Auszeichnung sogar in der Stufe Gold verliehen 
werden.
Der Fairnesspokal ging dieses Mal an die Jugendfeuerwehr aus Altenritte. 
Die Nachwuchsabteilung ist im Mitgliederstand erfreulicherweise gewach-
sen und somit kann eine gut funktionierende Jugendarbeit gewährleistet 
werden.
Maxime Kiepe, Jasper Rode, Robert Schröder und Victoria Ciszewski wer-
den in naher Zukunft aktiv bei der Gefahrenabwehr mitwirken. Sie wagen 
den Schritt von der Jugend- in die Einsatzabteilung und bekamen als Vor-
bereitung auf den kommenden Grundlehrgang eine passende Lektüre über-
reicht.

Die Nachwuchsbrandschützer aus Altenritte erhielten den Fairnesspokal 

Anna Fischer, Marcel Siebert, Jasper Rode, Maxime Kiepe, Victoria Ciszewski, 
Robert Schröder und Ralf Seitz 

Feuerwehr Rengershausen
Osterfeuer Rengershausen
Auch dieses Jahr veranstaltet die Feuerwehr Rengershausen wieder ihr tra-
ditionelles Osterfeuer.
Wer schon vorab etwas essen oder trinken möchte, ist am Ostersamstag ab 
18:00 Uhr am Sportplatz in Rengershausen willkommen.
Gegen 18:30 Uhr wird das Osterfeuer angezündet.
 
Neben einer gemütlichen Atmosphäre ist auch für das leibliche Wohn ge-
sorgt. Unsere kleinen Gäste können an ihrem eigenen Lagerfeuer Stockbrot 
backen.
Wir freuen uns auf Sie/Euch !
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Freiwillige Feuerwehr 
Baunatal-Guntershausen

Guntershäuser Osterfeuer 2024:   
Auch in diesem Jahr veranstaltet der Verein der Freiwilligen Feuerwehr 
Baunatal-Guntershausen e.V. zusammen mit dem TSV 1896 Guntershau-
sen e.V. am Ostersonntag, 31.03.2024 das Osterfeuer am Sportplatz an der 
Fulda. Hierzu sind alle recht herzlich eingeladen!

Beginn der Veranstaltung ist 18:00 Uhr
Entzünden des Osterfeuers ca. 19:00 Uhr
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein!

Für unsere kleinen Gäste veranstaltet die Jugendfeuerwehr Guntershausen 
ein Kinder-Osterfeuer mit Stockbrotbacken.
Holzanlieferung für das Osterfeuer nur Samstag, 30.03.2024 von 9:30 - 
12:30 Uhr! Angeliefert werden darf nur natürlich gewachsener Grünschnitt 
und ungebandeltes, nagelfreies Holz.

Nächste Termine für 2024:
1. Mai 2024 - Tag der offenen Tür der freiwilligen Feuerwehr Guntershausen 
anlässlich der 950-Jahr-Feier von Guntershausen

Feuerwehr Hertingshausen
Osterfeuer 2024

SPD Altenbauna
„Sauberhaftes Baunatal“ mit der 
SPD Altenbauna
Die Aktion „Sauberhaftes Baunatal“ ist eine 
tolle Aktion der Stadtgesellschaft, an der sich 
auch in diesem Jahr am 16. März viele Bürge-
rinnen und Bürger beteiligt haben, um unsere 
Stadt am Beginn des Frühlings von achtlos in 
der Landschaft geworfenem Müll zu befreien.
Dem leider nicht so guten Wetter trotzend hat 

sich wie auch in den Vorjahren in der SPD Altenbauna eine Sammelgruppe 
zusammengefunden, um die Aktion zu unterstützen. Wir haben einen Be-
reich längs der Altenritter Straße von der Einmündung der Birkenallee bis 
zur KSV-Sportwelt abgesucht und den Müll in Säcken gesammelt, die zur 
Abholung durch Mitarbeitende des Bauhofs am vereinbarten Ort gelagert 
wurden. Im Vergleich zum Vorjahr war die Müllmenge erfreulicherweise klei-
ner. Trotzdem ist es immer wieder ärgerlich, wenn selbst in unmittelbarer 
Nähe von Müllbehältern z.B. an den Bushaltestellen erhebliche Mengen von 
Müll einfach in die Landschaft geworfen werden. Wir hoffen deshalb sehr, 
dass die Aktion „Sauberhaftes Baunatal“ auch ein wenig dazu beiträgt, das 
Bewusstsein für einen pfleglichen Umgang mit unserer Umwelt weiter zu 
schärfen und zu einer Verbesserung im Verhalten derjenigen führt, die ihren 
Müll so unachtsam in die Landschaft werfen.

Sammelgruppe der SPD Altenbauna mit Peter Zutz, Silvia und Frank Hunstock, 
Karl-Heinz Spohr, Birgit Stockmann, Udo Rodenberg und Anette Bourdon

SPD Großenritte
Bericht von der Vorstandssitzung 
am 21. März 2024
Vor der Sitzung des Ortsvereinsvorstandes 
traf er sich mit den Geschäftsführern des ört-
lichen Mobilen Pflegedienstes AMP zu einem 
Informationsaustausch. Hierüber werden wir 
demnächst gesondert informieren.
Nach dem Rückblick auf die letzten Veranstal-
tungen widmete sich der Ortsvereinsvorstand 
aktuellen und örtlichen politischen Themen. 

Stadtverordnete hatten vor wenigen Tagen einen Einblick in die Untersu-
chung der Stadt Baunatal zum Verkehr in Baunatal und Schauenburg im 
Rahmen einer Interfraktionellen Sitzung der Stadtverordneten aus beiden 
Kommunen erhalten. Es war kein Wunder, dass die von den Anwohnern 
empfundene starke Belastung der Nord-Süd-Achse durch Verkehrszählun-
gen und Befragungen der Verkehrsteilnehmer bestätigt wurde. Die Gutachter 
gingen auch auf eine Hochrechnung der Verkehrsströme nach Fertigstellung 
des Anschlusses der A49 an die A5 ein. Die Stadtverordneten werden die auf 
kleinteilige Verbindungen ermittelten Zahlen in Kürze bekommen. Danach 
wird sich der Ortsvereinsvorstand näher und konkreter mit den Ergebnissen 
und den daraus abzuleitenden Maßnahmen beschäftigen.
Darüber hinaus waren Vorbereitungen für in den kommenden Wochen ge-
plante Veranstaltungen zu treffen. Die erste davon ist der Senioren-Kaf-
feeklatsch am 22. April. Mit ihm wird Reiner Heine seine Reihe mit Fotos 
aus der Zeit der letzten 100 Jahre fortsetzen. Reiner Heine hat bereits mit 
seinen ersten beiden Rückblicken auf das Alte Großenritte für interessante 
Anekdoten gesorgt und bei den Teilnehmern persönliche Erinnerungen an 
längst vergessene Zeiten geweckt.
Am 11. Mai wird die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Großenrit-
te stattfinden, Da auf dieser Veranstaltung auch der Vorstand neu gewählt 
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werden wird, wurden alle Vorstandsmitglieder gefragt, ob sie sich zur Wie-
derwahl stellen werden. Dies wurde bestätigt.
Die dritte anstehende Veranstaltung wird die traditionelle Fronleichnams-
fahrt am 30. Mai sein. Trotz aller Bemühungen war dem Vorsitzenden Ro-
bert Szeltner das bereits feststehende Ziel nicht zu entlocken. Er konnte 
nur so viel verraten, dass es der letzten Fahrt ins main-fränkische Ochsen-
furt nicht nachstehen wird, sondern ein sehr attraktives Ziel, mit einem 
umfangreichen Programm und einem hochwertigen Abendessen in einer 
renommierten Gaststätte beinhalten wird. Nach ersten Kalkulationen wird 
die Fahrt erneut zu einem spektakulär niedrigen Preis angeboten werden 
können. Erst Ende April wird das Organisationsteam das Ziel enthüllen und 
mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung Einzelheiten zu der Fahrt 
verkünden. Die Spannung bleibt also erhalten. Da bei der Fahrt in 2023 die 
Zahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze stark überstieg, 
sollten Sie ab dem 24. April auf unsere Artikel in den Baunataler Nachrich-
ten achten und sich schnell anmelden.

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
GRÜNE Baunatal besuchen Kreismitgliederversammlung
Der GRÜNE Kreisverband Kassel-Land lud Mitte März 2024 zur Kreismit-
gliederversammlung nach Fuldabrück-Bergshausen ein und unter den etwa 
30 Mitgliedern und Gästen waren neben unserem GRÜNEN Landtagsabge-
ordneten im Wahlkreis Kassel 1, Sascha Meier (Breuna) auch der Kasseler 
Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic. Unser Ortsverband war stark ver-
treten mit Baunataler GRÜNEN Mandatsträgern aus dem Kreistag, Monika 
Woizeschke-Brück, Thomas Gudehus und Edmund Borschel, sowie Marcel 
Suttner, Lothar Rost und Kerstin Irrlitz-Jürgens vom Vorstand.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Katja Schöne und Juri Stölzner 
(Kreisvorstandssprecher:innen) sowie Berichten aus Kreisvorstand und 
Kreistagsfraktion durch Thomas Gudehus und unseren hauptamtlichen 2. 
Kreisbeigeordneten Thomas Ackermann stand zunächst der Bundestagsab-
geordnete Boris Mijatovic (Kassel) den Anwesenden Rede und Antwort. Er 
beschrieb eindrücklich die schwierige aktuelle politische Situation in Gaza 
und die dortige menschliche Tragödie, sowohl der israelischen Geiseln und 
der Zivilbevölkerung wegen der Bombardierung. Ganz aktuell konnte er be-
richten von den ersten Lebensmittelflügen für die notleidende Bevölkerung 
in den betroffenen Gebieten. Weiteres Thema war der langanhaltende mör-
derische Krieg in der Ukraine, nach dem völkerrechtswidrigen Überfall be-
fohlen durch Putin, ausgeführt durch seine russische Armee. Kritisch wurde 
die Frage der zögerlichen Waffenlieferungen in der Versammlung diskutiert, 
besonders die Frage „Taurus-Lieferung durch Deutschland: notwendig oder 
risikobehaftet?“ Im Anschluss konnte unser MdL Sascha Meier nach der 
für ihn persönlich erfolgreichen Landtagswahl einige Erfahrungen aus den 
ersten Wochen in Wiesbaden beisteuern.
Vorbereitet wurden alle GRÜNEN Ortsverbände auf den bevorstehenden 
EUROPA-Wahlkampf. Hier entscheiden wir nicht nur über eine gemeinsame 
positive wirtschaftliche Zukunft unseres Kontinents in Frieden und Sicher-
heit, sondern auch über Abwehr populistischer und spalterischer Tendenzen 
im In- und Ausland. In Baunatal werden wir wieder mit Wahlständen im Mai 
und Aktionen in den kommenden Wochen aktiv sein, mit einem besonderen 
Fokus, der die geplante Siedlungspolitik vor Ort betrifft, mit all seinen nega-
tiven Auswirkungen u.a. auf Klima, Landwirtschaft, Bodenversiegelung. und 
Verkehr. Parallel läuft auch noch der Bürgermeisterwahlkampf, der diesmal 
einen spannenden Ausgang verspricht. Alles ist diesmal möglich! Mehr 
dazu in der kommenden Woche.

MdL Sascha Meier (3.v.l.) im Kreise Baunataler GRÜNER: „Wir stehen in Kontakt!“ 

(Unser Name hat sich geändert!) 

Suchen Sie eine qualilfizierte Betreuung für ihr Kind in einer kleinen Grup-
pe und mit einer vertrauten Bezugsperson? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig! 

Wir vermitteln Ihnen eine für Ihr Kind geeignete Betreuungsmöglichkeit bei 
einer Tagesmutter oder einem Tagesvater.
Melden Sie sich gern auch außerhalb unserer Sprechzeiten.
Wir haben freie Plätze! Melden Sie sich bei uns in der Vermittlungsstelle, 
wir beraten Sie gern persönlich oder telefonisch.
Unsere telefonischen Sprechzeiten sind:
Dienstags von 9.30 bis 12 Uhr und Donnerstags von 15.30 bis 18.00 Uhr. 
Termine nach Absprache!
Unsere Ansprechpartnerinnen: Kadija Cavar und Nicole Lamm
 
Unser nächstes Schnuppercafé für Eltern mit Kids, Tagesmütter/-väter und 
Interessierte Familien findet am 08. Mai von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der 
AWO Familienbildungsstätte statt. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Bei einer 
Tasse Kaffee, einer leckeren Waffel und einem Spielangebot für die Kids 
können Sie mit Tagsmüttern/-vätern ins Gespräch kommen. Kommen Sie 
einfach vorbei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.
 
Wenn auch Sie gern unsere Kindertagespflegepersonen unterstützen 
möchten Kinder auf ihrem Weg zu begleiten, dann bewerben Sie sich gern 
als Vertretungstagepflegeperson. Wir laden wir Sie gerne zu einem Infor-
mationsgespräch ein oder geben Ihnen telefonisch Informationen zur Be-
werbung und zur Qualifizierung. 
05601-96 900 45, 0151-7211 3906, kindertagespflege@awo-nordhessen.de
Kadija Cavar und Nicole Lamm

Büro Tel. 05601 96 50 39
Nicole Lamm (Leitung) Tel. 05601 8108

Liebe Familien,
für große und kleine Menschen haben wir unterschiedliche Kurse im An-
gebot. Rufen sie uns an, damit wir das Passende für sie und/ oder ihr Kind 
finden.

Milchbar
Treffpunkt für Schwangere, Stillende, Teilstillende & fläschchengebende El-
tern. Fr. 11.15 bis 12.45 Uhr. 
Raum und Zeit für Austausch, Kontakte, Fragen & Anworten.
Leitung: Miriam Klinkenberg / Still-, Schlaf- & Beikostberaterin
Eine Anmeldung ist nicht eforderlich. 
Wir bitten um eine Beteiligung an den Unkosten in Form von 2,- €.
Die Milchbar findet auch in den Ferien, aber nicht am 29.3., statt.

Babymassage - 17.4. bis 15.5.24
für Eltern mit Babys im Alter von 6 Wochen bis 6 Monaten
Kurszeiten: Mi. 9.45 bis 10.45 Uhr oder 11.15 bis 12.15 Uhr
Gebühr: für Baunataler Eltern keine / für alle anderen 30,- €

Babytreff - Für Eltern mit Babys im Alter von 0 bis 12 Monaten
Offener Treff in der Familienbildungsstätte. Bei einem leckeren warmen oder 
kalten Getränk haben sie die Möglichkeit andere Mütter und Väter kennen zu 
lernen und sich auszutauschen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung jederzeit 
möglich und kostenlos. Montags von 10 bis 12 Uhr - Nicht am 1.4.24

Erste-Hilfe am Kind
In diesem Kurs lernen sie die Erstversorgung von KIndernotfällen. Außer-
dem zeigen wir Ihnen Maßnahmen, um Unfälle bei Kindern vorzubeugen.
Sa. 22.6. & 29.6.2024 jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr, Gebühr: 52,- €

Wassergewöhnung - Aqua Park
6 bis 12 Monate - Freitag 9.30 bis 10 Uhr oder 10 bis 10.30 Uhr
Fr. 17.5. bis 5.7.24 - 7 Termine - 42,- €

Neuer Eltern-Kind-Spielkreis - Mo. 15.30 bis 16.30 Uhr 
Es sind noch Plätze frei für Kinder geboren ca. Mai bis September 2023

Frauencafé mit Baby oder Kindern bis 3 Jahre
Offener Treff für Frauen, Mamas oder Omas mit oder ohne Kind. Hier ist Raum 
für Begegnung und Austausch während die Kinder gemeinsam spielen. Die 
Teilnahme ist ohne Anmeldung jederzeit möglich und kostenlos.
Fr. 15 bis 17 Uhr in der AWO Familienbildungsstätte - Nicht am 29.3. & 12.4.24

"Hundeführerschein" für Kinder von 5 bis 9 Jahren
Das Angebot richtet sich an Kinder, die gerne alles über Hunde lernen möch-
ten. Innerhalb der 10 Termine werden die Kinder sich sowohl theoretisches 
Wissen aneignen als auch viele praktische Erfahrungen mit einem Hund 
sammeln. Auch Kinder mit Angst vor Hunden sind willkommen. Kleine Grup-
pe - max. 6 Kinder. Kurs: 14.6. bis 17.9.2024 - Di. 17 bis 17.45 Uhr - 112,-€
Leitung: Marie Toffel mit Labrador Miro

MamaFit - für Mamas nach der Rückbildung
Bauch-Beine-Po für ein gutes Körpergefühl, Beckenbodentraining, Rücken-
gymnastik für die Herausforderungen im Alltag, Wahrnehmung von Körper 
und Atmung. Die Babys können gerne mitgebracht werden.
Mi. 14.30 bis 15.30 Uhr - 17.4. bis 3.7. - 8 Termine / 56,- €
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Fit, beweglich & entspannt im Alltag
Fit ins neue Jahr - Ganzheitliches Körpertraining plus abschließender Ent-
spannungsphase. 
Kurs: 18.4. bis 4.7.2024 - Do. 17 bis 18.30 Uhr
Gebühr: 10 Treffen für 90,- Euro
Vereinshaus „Alte Schule“ - Grüner Weg 31a

Erste Hilfe am Hund - Sa. 15.6. von 10 bis 15 Uhr
In diesem Kurs lernen sie Handgriffe für kritische Situationen. Themen sind: 
Erkennen von Krankheiten/ Ausstattung der Hundeapotheke/Versorgung von 
Verletzungen/Stabilisierung von Knochenbrüchen/Maßnahmen bei Herz-
Kreislauf-Störungen/Herz-Lungen-Wiederbelebung/Hitze- und Kälteschäden 
usw.
Kursleitung: Carsten Bieler / Johanniter Kassel
Gebühr: 52,- €

Frauencafé in der Rembrandtstraße 
Warum allein zu Hause sitzen? In gemütlicher Runde haben sie beim Frau-
encafé die Möglichkeit andere Frauen kennenzulernen, sich zu unterhalten 
und dabei lecker und kostengünstig zu Frühstücken.
Ort: Rembrandtstraße 6, 34225 Baunatal. 
Mittwochs von 09.30 bis 11.30 Uhr
Das Frauencafé findet auch in Osterferien statt.

Rückbildungskurs mit Babybetreuung
Die Babys der Teilnehmerinnen werden während des Kurses im Nachbar-
raum durch erfahrene Ehrenamtliche betreut.
Fr. von 9:30 bis 10:45 Uhr
Anmeldung über Birke Windecker, Hebamme: Tel.: 0170/4055671

Wellcome - praktische Hilfe nach der Geburt
Die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes sind für alle Eltern eine 
besondere Herausforderung. Wer keine Hilfe durch Familie und Freunde hat, 
bekommt sie von wellcome. Unsere Ehrenamtlichen entlasten im Alltag. Sie 
kümmern sich um Geschisterkinder, begleiten Zwillingsmütter zum Kinder-
arzt, unterstützen ganz praktisch oder hören zu.
Sie benötigen Hilfe oder möchten sich ehrenamtlich engagieren? 
Unsere wellcome-Koordinatorin Frau Grimm erreichen sie unter: 
0151-51102725

AWO Familienbildungsstätte mit Familienzentrum
Bürozeiten: Mo. bis Fr. von  09.00 - 12.00 Uhr, Tel.: 05601- 965039
E-Mail: familienbildung@awo-nordhessen.de
www.awo-familienbildung.org

Neue Nähkurse für Erwachsene und Kinder in der AWO Familienbildungsstätte 

  
   

   

   

       
    

       
     

     
    

     
    

  
  

 
 

  
 

 
 

Es sind noch ein paar Plätze frei in unseren Kursen im Schwimmbad.

AWO Quartiersmanagement Baunatal

 

          
             

  

        
     nur Mut!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(immer Montags 14-tägig 10.00-11.00 + 11.15-12.15 Uhr)
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Einladung zum
Nachbarschaftsfrühstück

Samstag, den 
06.04.2024 ab 09:30 Uhr

Wir bitten Sie um Anmeldung bis

Mittwoch, den 03.04.2024

Ort: Begegnungsstätte der
Generationen

Am Stadtpark 10b,
34225 Baunatal

Veranstalter*in:

Tel.: 0561 - 9538 00 11

AWO Großenritte
Jahreshauptversammlung der AWO-Großenritte Dienstag, 
19. März
Der AWO-Ortsvereinsvorsitzende Karl-Heinz Umbach konnte die zahlreich 
erschienenen Mitgliederinnen und Mitglieder im Gemeinschaftshaus „Alte 
Schule“ begrüßen und wünschte allen guten Appetit bei Kaffee und Kuchen.
Nach dem Kaffeetrinken eröffnete er die Jahreshauptversammlung und ver-
las die Tagesordnung, die dann einstimmig genehmigt wurde.
Unter Tagesordnungspunkt 3 wurde den Verstorbenen mit einer Schweige-
minute gedacht.
Unter Punkt 4 gab es die Berichte:
Der Ortsvereinsvorsitzende Karl-Heinz Umbach gab seinen Bericht, es gab 
in 2023 am 16. Mai eine Busfahrt nach Veitshöchheim, am 13. Juni wurde 
die Landesgartenschau in Fulda besucht, die Urlaubsfahrt war dann vom 
Montag, 18. Bis Freitag, 22. September in die Eifel mit Ausflügen. Auf viel-
fachen Wunsch wurde dann noch eine Busfahrt zum Forellenessen am 16. 
November gemacht.
Dann gab es noch Kaffeenachmittage, die Weihnachtsfeier und Wander-
nachmittage.
In diesem Jahr gab es den Neujahrsempfang, den Karnevalsnachmittag.
Weiterhin konnte der Ortsvereinsvorsitzende 12 neue Mitglieder willkom-
men heißen.
Nach dem Rückblick gab es den Ausblick:

• Nächster Wandernachmittag Dienstag, 2. April
• Kaffeenachmittag am Dienstag, 16. April
• Tagesfahrt Dienstag, 21. Mai nach Goslar mit Harzrundfahrt
• Tagesfahrt zum Steinhuder Meer
• Urlaubsfahrt vom Donnerstag, 19. – Montag, 23. September nach 

Mecklenburg-Vorpommern in die Hansestadt Anklam mit Tagesaus-
flügen in die Region, Insel Usedom und Rügen.

Den zweiten Bericht gab der Kassierer Karl-Heinz Schaub seinen positiven 
Kassenbericht und stellte die Ein- und Ausgaben vor.
Den Bericht der Revisoren, gab Uschi Albert, sie bescheinigte dem Vorstand 
eine einwandfreie Buchführung und stellte den Antrag auf Entlastung des 
Vorstandes, die dann einstimmig erfolgte.
Wie alle 2 Jahre standen die Neuwahlen an:
Es wurde als Wahlvorstand Inge Mücke gewählt, die dann die Wahlen leitete 
mit folgendem Ergebnis:

Vorsitzender: Karl-Heinz Umbach, Stellvertreter: Nico Capozzolo, Kassierer: 
Karl-Heinz Schaub, Schriftführerin: Erika Umbach.

Beisitzer: Gerlinde Glatter, Manfred Glatter, Monika Capozzolo, Georg Nöd-
ler, Marina Berger, Erika Behr, Detleff Rinau und Inge Mücke.
Dann wurden Uschi Albert, Irmgard Beck und Viola Schröder zu Revisoren 
gewählt.
In gemütlicher Runde klang der Nachmittag aus.

Guter Besuch 

   
    

        
     
       

      
       

       
                                  

Herzliche Einladung 

VdK Hessen-Thüringen e.V.
 Ortsverband Baunatal-Rengershausen
Ostergrüße:
Der VdK Ortsverband Baunatal Rengershausen wünscht allen Mitgliedern, 
Familienangehörigen und Freunden ein besinnliches Osterfest.
 Der Vorstand

Änderung:
Die geplante Jahreshauptversammlung, am 24.04.2024, wird aus tech-
nischen Gründen auf den Monat August verlegt, dafür findet ein soziales 
Mitgliedertreffen im Dorfgemeinschaftshaus Rengershausen statt. Weite-
re Informationen zu dieser Veranstaltung werden noch rechtzeitig bekannt 
gegeben.
Anmeldungen bitte bei Doris und Wilfried Glake unter der Telefonnummer 
0561 4912817.

GSV „Eintracht“ Baunatal
Chor mehrKlang

Frühjahrskonzerte in Immenhausen und Baunatal: Ein mu-
sikalisches Erwachen im Frühling
Mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf. 
Die Blumen beginnen zu sprießen, und auch die Tiere werden wieder mun-
ter. Der Frühling lässt das Leben auf der Erde erblühen. In dieser Zeit stim-
men Osterdekorationen auf das bevorstehende Osterfest ein. Die Kinder 
bemalen Ostereier und basteln Nester. Und dazu erklingen fröhliche Lieder 
vom Osterhasen, dem Osterfest und der erwachenden Jahreszeit. 
Traditionell ist Ostermusik geistliche Musik, die den Leidensweg Christi in 
der Karwoche vor Ostern beschreibt. Doch Ostern ist auch ein Fest der Fa-
milie, und so singt man Lieder rund um den Osterhasen, das Osterei oder 
einfach über den Frühling. Die Musik verbindet Menschen und schafft eine 
festliche Atmosphäre.
Am Samstag, den 27. April 2024, lädt der Chor Dacapo Immenhausen e.V. 
zu einem Frühjahrskonzert in die evangelische Kirche St. Georg in Immen-
hausen ein. Unter der Leitung unseres gemeinsamen Chorleiters Guy Kie-
we werden wir Gospel und frühlingshafte Lieder singen. Am Sonntag, den 
5. Mai 2024, folgt ein weiteres Konzerterlebnis: Der Chor mehrKlang aus 
Baunatal-Großenritte lädt in die Gethsemanekirche in Altenbauna ein. Auch 
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hier werden frische Melodien und stimmungsvolle Gesänge die Herzen der 
Zuhörer berühren.
Ein dritter Chor, Crescendo, wird ebenfalls Teil dieses musikalischen Früh-
lingserwachens sein. Gemeinsam wollen die drei Chöre die Zuhörer verzau-
bern und die frühlingshafte Stimmung genießen lassen.
Merkt euch die Termine vor und lasst euch von den Klängen der Chöre in 
den Frühling entführen. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die erwachende 
Natur und die Musik zu feiern. 

Gesangverein 1871 
Baunatal-Altenbauna e.V.

Wir sind wir.....
... am liebsten natürlich gemeinsam mit 
Ihnen! Aber dazu müssten Sie erst ein-
mal zu uns kommen, nämlich zu „Voca-
Lisa“ - dem Chor für Frauen.
„VocaLisa“  bietet Ihnen eine (ent)span-
nende Freizeitalternative. Unter kompe-
tenter musikalischer Leitung und zeitge-
mäßen Liedern von Klassik bis modernen 
Hits, Spirituals und Filmmusik macht das 
Singen einfach jedem Spaß. In unseren 
Proben können Sie in netter Gesellschaft 
den Alltag hinter sich lassen und dabei 

auch noch tolle Lieder singen.
Sie sind neugierig geworden? Sie müssen nicht unbedingt in Altenbauna 
wohnen, um mit dabei sein zu können. Gönnen Sie sich einfach den wö-
chentlichen Urlaub für Körper, Seele und Geist.

Wir freuen uns auf Sie am Donnerstag, den 28. März 2024 um 18.15 Uhr im 
Vereinshaus Altenbauna, Am Erlenbach 5.

Informationen 0561 495901 (Gisela Schüttler) oder 
www.frauenchor-baunatal.de

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern frohe Ostern!

Posaunenchor Großenritte

BRASS BAND
Posaunenchor Großenritte

Diamantene und Eiserne 
Konfirmation am 24.3.2024
Volles Engagement zeigten die Mu-
sikerinnen und Musiker der Brass 

Band bei gleich zwei Auftritten letzten Sonntag.
Wir durften die Gottesdienste der Diamantenen um 11:00 Uhr und der Ei-
sernen Konfirmation um 14:00 in der Kreuzkirche Großenritte musikalisch 
umrahmen. Neben der Choralbegleitung gemeinsam mit Herrn Erler an der 
Orgel gab es für den Ein- und Ausgang wieder Brass Band – Stücke für klei-
nere Besetzungen zu hören. Dieser für uns nicht ganz alltägliche Ablauf 
wurde durch ein stärkendes gemeinsames Mittagessen in einem der örtli-
chen Restaurants versüßt. Natürlich suchen wir auch laufend Verstärkung 
für alle Instrumentengruppen einer Brass Band. Wir freuen uns über jeden, 
der die Faszination einer Brass Band mit uns erleben möchte.
 
Kontakt: Thomas Wagner: 0173-9655869, Andreas Hellmuth: 0171-4217957
Instagram: brassband.baunatal

Klein gegen groß - es ist alles silber was glänzt 

Landfrauen Kirchbauna
Trommelkurs
13 Landfrauen trafen sich am Dienstag, 19. März zu einem Trommel-
Schnupperkurs im Dorfgemeinschaftshaus. Birgit Schließer zeigte uns auf 
einer afrikanischen Trommel oder Djembè - Trommel verschiedene Tech-
niken, wie man die unterschiedlichen Töne wie Bass, Tone oder Slap hin-
bekommt, und wir konnten schon einige leichtere Rhytmen oder „Grooves“ 
spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir werden das Trommeln be-
stimmt wiederholen.

Unsere Termine im April:
Dienstag, 9.04.2024, 19.00 Uhr Dorfgemeinschaftshaus
Linedance mit Ingrid Jünemann; für alle, die Lust haben mal etwas Neues 
auszuprobieren; ohne Anmeldung.
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Dienstag, 23.04.2024, 13.30 Uhr
Geführter Stadtrundgang in Gudensberg mit Frau Monika Faupel, anschlie-
ßend Kaffetrinken. Abfahrt ist um 13.15 Uhr am Kindergarten. Anmeldung 
bei Jutta Siebert, Tel. 0561-496181.

Landfrauenverein Großenritte
Für Mittwoch, 10.04.2024, laden wir herzlichst zu unser Jahreshauptver-
sammlung im Hess. Hof, Großenritte ein. Beginn 17.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Gedenken verstorbenen Mitglieder
3. Berichte der  1.Schriftführerin;
 2. Kassiererin;
 3. Kassenprüferinnen
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl der Kassenprüferinnen
6. Termine und Verschiedenes

Eine Anmeldung bis zum 03.04.2024 ist erforderlich bei Heidi: Tel.: 8570 
oder Brigitte 86969

LandFrauen Hertingshausen
Pünktlich zum Frühlingsanfang trafen sich die Landfrauen zum Singen mit 
Frau Schlitt. Zu Keyboardbegleitung trällerten wir passend Lieder wie Sin-
gen macht Spaß, Wach auf, der Frühling klopft, Willkommen im Frühling etc. 
Ein beschwingter Abend, der gute Laune machte.

Terminkalender
02. April um 17:15 Uhr und 19 Uhr Beckenbodentraining mit Tanja Schön-
hals im Clubhaus. Bitte eine Matte und einen Gymnastikball mitbringen oder 
anmelden, falls nicht vorhanden.
Wir sammeln einen Beitrag von 3 € ein. 
Anmeldungen bis 28.03.24. Gäste sind herzlich willkommen.

Achtung: Anmeldungen bitte ab sofort NUR bei Imke 05665/ 962780 oder 
Michaela 05665/1889937 und ein Glas mitbringen.
16. April um 17:30 Uhr „Das Leben steckt im Darm“, tolle Geschmackser-
lebnisse und Informationen rund um die Darmgesundheit. Vortrag und Ver-
köstigung mit einem Beitrag von 5 €. Gäste sind herzlich willkommen.
Achtung: Anmeldungen bitte bis zum 10.04.24 bei Imke 05665/ 962780 
oder Michaela 05665/1889937 und ein Gedeck und ein Schnapsglas mit-
bringen.

Kleine Auszeit
Wie in jedem Jahr fahren wir wieder ins Kloster Hardehausen und lassen es 
uns gutgehen. Vom 07. bis 09. Juni gibt es Übernachtung im Einzelzimmer, 
Frühstück, Mittag, Kaffee und Kuchen und Abendbrot. Das Programm und 
der Preis werden noch bekanntgegeben.
Anmeldungen bei Sylvia 0177-1690909

Nachtrag Jubiläum 

Frauen helfen Frauen
im Landkreis Kassel e.V.

Die Beratungsstelle des „Vereins Frauen helfen 
Frauen im Landkreis Kassel e.V.“, An der Stadthalle 7 
in Baunatal bietet persönliche Beratung nach telefo-
nischer Anmeldung an.

Sprechzeiten:
Mo bis Do von 9.30 – 12.00 Uhr, 
Di und Do von 14.00 – 16.00 Uhr
Telefon: 0561/4910434
In dringenden Fällen (Aufnahme) können sie 

sich an das Frauenhaus im Landkreis Kassel unter der Telefonnummer 
0561/4910194 wenden.
Das Frauenhaus im Landkreis Kassel  feiert in diesem Jahr sein 30jähriges 
Bestehen. Aus diesem Anlass ist vom 4. bis 28. März 2023 im Rathaus, 
Marktplatz 14, die Ausstellung: „Und das soll Liebe sein ...?“ - Warnsignale 
häuslicher Gewalt zu sehen.

Kinderhilfswerk terre des hommes
17. tdh-Fahrradbörse, Sonntag, 14. April 2024  

im Elgerhaus, Schauenburg-Elgershausen, Amters Hof 3
Annahme der Fahrräder 11 - 13 Uhr
Verkauf der Fahrräder 14 - 15:30 Uhr

Jeden regenfreien Samstag Stand am Wochenmarkt, Marktplatz, 34225 
Baunatal Verkauf handgestrickter Socken von Baby- bis Gr. 48 und größer 
nach Bestellung

Hilfe für die Ukraine
Auf ein Neues in diesem Jahr 2024 und meinem 33. Jahr der ehrenamtli-
chen Tätigkeit für das Kinderhilfswerk terre des hommes !!
Unsere seit 20 Jahren traditionelle Fahrradbörse veranstalten wir wieder 
wie in den vergangenen Jahren am Sonntag,14.4.2024 in Schauenburg-
Elgershausen.
Am Tag der Erde, Sonntag, 21.4.2024 in Kassel-Bettenhausen, Sandershäu-
ser Str., sind wir erneut mit unserer beliebten Tombola „Jedes Los gewinnt“, 
vertreten.
Tausend Dank für die vielen Spenden in 2023, die jedoch auch gekauft 
werden müssen um den Erlös zu erzielen. Sobald es das Wetter zulässt, 
möchte ich wieder den Verkaufsstand mit den gut erhaltenen, preiswerten 
Artikeln wie Babyschale mit Verdeck, Bettzeug, Kaffee-/Essservice, Bowle-
Set, versilbertes Besteck, Töpfe, Eier- und Wasserkocher, Osterdeko und 
vieles mehr auf dem Baunataler Wochenmarkt betreiben und erwarte Sie 
als treue Kunden.
Wie mir die Finanzabteilung von terre des hommes Anfang des Jahres mit-
teilte, wurden von mir im Laufe der Jahre bereits über 500.000 € (also 1 Mio 
DM) an terre des hommes weitergeleitet. Mit diesem Erlös konnten sehr 
viele Kinder eine Schulausbildung und zum Teil Berufsausbildung erhalten, 
was mir besonders am Herzen liegt und mein Hauptanliegen ist. Das ist in 
den meisten Fällen die einzige Möglichkeit für eine Zukunftsperspektive.
Seit dem barbarischen Krieg in der Ukraine ist terre des hommes in Uzh-
horod, Nahe der slowakischen Grenze, vor Ort und die Einnahmen wäh-
rend dieser Zeit wurden u.a. für die medizinische Versorgung verwendet. 
Ein Schwerpunkt liegt auf der therapeutischen Begleitung der häufig unter 
Schock stehenden und traumatisierten Kinder und Menschen. Damit möch-
te ich auch in diesem Jahr fortfahren.
Durch Ihre Unterstützung wird diese Arbeit erst möglich gemacht. Die ge-
samten Verkaufserlöse sind ohne Abzug von Kosten für die Ukraine be-
stimmt.

Spendenkonto: 
DE34 2655 0105 0000 0111 22, Sparkasse Osnabrück; www.tdh.de
Info und Verkauf ganzjährig: Uschka John, Baunatal, Tel. 05665-7093

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Baunatal

"Bezirkskämpfe Teil 1 im Judo"
Am 16.03.2024 fanden in der Max-Riegel Halle die Bezirkskämpfe Teil 1 im 
Judo statt. Veranstalter: Hessischer Judo-Verband
Ausrichter: KSV Baunatal Abt. Judo
Teilnehmer waren die Jugend der Altersklassen U10 / U12 / U15 / U18
Unser Ortsverein war mit 3 Einsatzkräften vor Ort und stellte die sanitäts-
dienstliche Betreuung sicher.

Möchte Ihr Verein, ihre Firma oder Sie Privat auch eine sanitätsdienstliche 
Betreuung bei einer Veranstaltung!
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Dann schreiben Sie uns sandienst@drk-baunatal.de oder rufen uns an 
+49 (0) 5602 83 69 09 3
 
Haben wir dein Interesse an unserer ehrenamtlichen Arbeit geweckt!
Dann bist Du bei uns genau richtig, denn wir freuen uns über neue Freiwil-
lige, die in einem starken Team mitmachen möchten. Möchtest Du mehr 
erfahren, dann komm vorbei.

Das Team trifft sich alle 14 Tage Dienstags (gerade Kalenderwoche) von 
19:30-21:30 Uhr zu Dienstabenden in der Altenbaunaer Str. 45, 34225 Baunatal

Informationen unter
info@drk-baunatal.de, www.drk-baunatal.de
 
Bleiben Sie gesund
Ihr DRK OV Baunatal

Repair-Café Baunatal

Der nächster Repair-Termin ist am Dienstag,
den 30.April 2024 von 14:00 – 17:00 Uhr, (Abgabe bis 16:30 Uhr)

Nicht alles, was nicht mehr perfekt funktioniert, ist schon Schrott. Viele De-
fekte lassen sich leicht beheben, wenn man nur weiß wie. Eine Hilfe bieten 
hierbei Repaircafes, wo Freiwillige ihre Hilfe bei der Reparatur von defekten 
Geräten anbieten. 
Bitte Geräte so gut wie möglich reinigen.

Wir reparieren für Sie jeweils am letzten Dienstag im Monat

- Holz-Werkstatt (inkl. Leim- und Klebearbeiten)
- Fahrradreparaturen, Gartenwerkzeuge, Messer,
- Elektro-Kleingeräte. (Keine Großgeräte!),
- Elekt. Eisenbahnen, Spielzeug, Gitarrenreparatur,
- Probleme mit der Nähmaschine,
- PC, Laptop nur Infos
- Kaffeevollautomat (nach Rücksprache)

Sie können warten und einen Kaffee trinken.
Im Jugendzentrum „Second Home“ Friedrich - Ebert - Allee 20
34225 Baunatal (neben dem Parkstadion)
Weitere Informationen und Kontakt zu uns im Internet: 
http://repaircafebaunatal.de
und email: info@repaircafebaunatal.de
Telefon 05601 1704

Senioren-Arbeitskreis (SAK) Baunatal 
Unterwegs in Guntershausen
Am 18.3.2024 nahm uns Stadtrat Dr. Klaus-Peter Lorenz mit auf eine Zeit-
reise in die Vergangenheit des kleinsten Stadtteils von Baunatal. Gunters-
hausen wurde als wichtiger Knotenpunkt des Eisenbahnverkehrs geprägt. 
Von Kassel kommend teilte sich die Bahnstrecke in 2 Gleise und wurde von 
den Bahnlinien Main-Weser-Bahn und "Friedrich Wilhelms-Nordbahn" befah-
ren. In der Mitte des noch vorhandenen Empfanggebäudes befand sich frü-
her ein hoher Mittelteil mit dem Uhrturm. In dem Gebäude waren Wartesäle 
unterteilt nach Klassen, ein Restaurant, verschiedene Schalter, eine Post-
stelle, die Buchhandlung Vaternahm und ein Fürstenzimmer untergebracht. 
Auf dem Bahnhofsgelände steht das höchste Gebäude von Guntershausen 
das "Rote Palais", das von den Bahnmitarbeitern bewohnt wurde. Durch den 
sicheren Arbeitsplatz nannte man sie "die Beamten"
Für Übernachtungsgäste, die in Guntershausen umstiegen, war das am 
Hang gegenüber des Bahnhofes gelegene Hotel Bellevue eine sehr gute 
Adresse. Später wurde der Bau als Erziehungsheim für gefährdete Mäd-
chen, Erholungsheim für Diakonissen und für verwundete Soldaten genutzt. 
Heute befindet sich darin das Altenhilfezentrum Marie-Behre-Haus.
Guntershausen wurde durch die Sprengung der Edertalbrücke im Mai 1943 
stark überflutet. In der Baunabrücke ist die Hochwassergrenze eingraviert. 
Das Gebiet um die Brücke Fröhliche Furt hat sich zu einem beliebten Treff-
punkt entwickelt. 
Zur Überquerung der Flüsse Fulda und Bauna wurden 2 Brücken gebaut. Die 
Fuldabrücke war das größte Brückenbauwerk Deutschlands. Leider fiel die 
Brücke in 1945 dem Befehl zum Opfer, den Feind aufzuhalten und alle stra-
tegischen Anlagen zu sprengen. In den fünfziger Jahren wurde der Mittelteil 
des Viadukts wieder aufgebaut. 
 

Fuldaviadukt  

700 Jahre wurde die Wassermühle Guntershausen betrieben. Frau Juliane 
Kothe, eine der Mitbesitzerinnen des großen Anwesens erklärte uns den 
Wasserverlauf als Abzweig der Bauna, der das Mühlenrad antrieb und an-
schließend durch einen unterirdischen Kanal wieder der Bauna zugeführt 
wurde. 
 
Die Teilnehmer des Spaziergangs haben viele geschichtliche Eindrücke ge-
wonnen und bedanken sich ganz herzlich bei Herrn Dr. Klaus-Peter Lorenz 
und Frau Juliane Kothe für ihre sehr interessanten und lehrreichen Ausfüh-
rungen. 

Die Teilnehmer des Spaziergangs 
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Kleingartenverein Baunatal 1 e.V.
Einladung zur außerordentlicher
Sitzung 
Der Vorstand lädt alle Mitglieder zur außerordent-
licher Sitzung für Samsrag, den 04. Mai 2024 
um 17.00 Uhr im Kleingartenvereinshaus 
„Im Wiesenthal“ herzlichst ein.
 
Hauptthema:
Wahl eines neuen Vorstands für den 
Kleingartenverein

Der Vorstand bittet die Gartenmitglieder um vollzähliges Erscheinen. 
Diese Einladung gilt für aktive Mitglieder und Fördermitglieder.

 Der Vorstand

Jagdgenossenschaft Großenritte
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
senschaft Großenritte
Am Dienstag,den 16. April 2024 findet um19.30 Uhr unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hessischer Hof, Elgershäuser Str. 
3 statt.
 
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Vorlage der Jahresrechnung 23/24
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung von Vorstand und Rechner
7. Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses
8. Verschiedenes
 
Der Vorstand bittet um rege Beteiligung, denn Eigentum verpflichtet!

 gez. Heinrich Dittmar

Jahreshauptversammlungen der 
Jagdgenossenschaft und der 

Waldinteressenten Hertingshausen
Am Freitag, den 19.04.2024 laden der Vorstand der Jagdgenossenschaft 
und der Waldinteressenten Hertingshausen alle Mitglieder erneut zu den 
Jahreshauptversammlungen 2024, diesmal im Restaurant Lyra in Her-
tingshausen im Gasthof Ludwig ein. Da die Jahreshauptversammlung der 
Waldinteressenten am 15.03.2024 nicht beschlussfähig war und bei der 
Jagdgenossenschaft zunächst kein Vorstand gewählt werden konnte, wer-
den beide Versammlungen wiederholt. 
Die Versammlung der Waldinteressenten beginnt um 18:30 Uhr und im An-
schluss findet um 19:30 Uhr die Jahreshauptversammlung der Jagdgenos-
senschaft statt.

Folgende Tagesordnungspunkte sind bei den Waldinteressenten vorgesehen:

TOP 1:  Eröffnung und Begrüßung
TOP 2:   Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung (auf 

Antrag kann darauf verzichtet werden und es wird ausgelegt)
TOP 3:  Bericht des Vorsitzenden
TOP 4:  Bericht des Kassierers
TOP 5:  Aussprache zu den Berichten
TOP 6:   Bericht der/des Kassenprüfer/s mit Antrag auf Entlastung des Vor-

stands
TOP 7:  Wahl eines Wahlleiters
TOP 8  Neuwahlen
TOP 9:  Vorschau für das Jahr 2024/25
TOP 10:  Verschiedenes

Anträge können bis zum 17.04.2024 schriftlich an:
Vorsitzenden Roland Luckart
Großenritter Str. 25, 34225 Baunatal

E-Mail: luckart@t-online.de gestellt werden.

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Folgende Tagesordnungspunkte sind bei der Jagd-
genossenschaft vorgesehen:
 
TOP 1:  Begrüßung mit Feststellung der satzungsge-
mäßen Einladung
TOP 2:  Neuwahlen
TOP 3:  Beschlussfassung über die Verwendung des 
Jagderlöses
TOP 4:  Verschiedenes
 
Anträge können bis zum 17.04.2024 schriftlich an:
Vorsitzenden Manfred Werner, Mönchweg 2, 34225 
Baunatal
E-Mail: werner-manfred@web.de gestellt werden.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

 

Verein für Heimatgeschichte und 
Denkmalpflege Baunatal 

Besuch des Apothekenmuseums in 
Hofgeismar 13. April 2024
Zum Besuch des Apothekenmuseums mit Füh-
rung lädt der Geschichtsverein für Samstag, 13. 
April ein. Das „Steinerne Haus“ in Hofgeismar, 
das älteste steinerne Gebäude der Region be-
herbergt seit 1989 das Apothekenmuseum. Auf 
über 400 qm können gut erhaltene Geräte und 
Materialien, die von der Apothekerfamilie San-
der seit zehn Generationen aufbewahrt wurden, 
besichtigt werden. In dem Apotheken-Garten, 
der für Besucher offen steht, wachsen über 150 
Kräuter.
Abfahrt: 14.00 Uhr ab ZOB Baunatal-Stadtmitte 
mit PKW
Die Kosten für Fahrt und Eintrittsgelder betra-

gen 15.00 Euro pro Person.
Im Anschluss der Führung im Museum ist eine Einkehr im Gasthaus Brau-
keller geplant.
Anmeldung bis zum 06. April bei:
Stefan Dittmar Tel. 0561 – 4 91 10 23
Uwe Schneider Tel. 0561 – 4 91 11 06

Apothekenmuseum Hofgeismar  Foto : privat 
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IG Bahn ins Baunatal & AG ÖPNV
Der Bauna-Sprinter: Direkte Bahn zum ICE
Am 20. April werden die AG ÖPNV (Grüne), Gerhild Tuchan und die IG „Bahn 
ins Baunatal“ (Lorenz, SPD) mit einem Triebwagen der HLB von Großenritte 
auf direktem Weg zwei Mal zum ICE-Bahnhof Wilhelmshöhe pendeln (10.30 
und 12:00 Uhr).
Wir wollen über die Vorteile informieren, die eine zusätzliche Bahnverbin-
dung für Baunatal bringen würde. Fahren wird ein Triebwagen, gebaut nach 
neuesten ökologischen Standards und leise wie ein Hauch. Anliegern ist er 
vom Sehen her ein alter Bekannter, denn diese Zwei-Richtungs-Triebwagen 
fahren seit Jahren von Wilhelmshöhe durch Baunatal zur Werkstatt.
Durch Baunatal rollt aber auch viel Straßenverkehr, der mit einem direkten 
Zug zum Bahnhof Wilhelmshöhe vermieden werden könnte. Die möglichen 
Kunden heißen Pendler ins Volkswagen-Werk, Besucher des Werkes von an-
deren Standorten, Schüler und Lehrer zur Willy-Brandt- und Georg-Christoph-
Lichtenberg-Schule in Zwehren. Aber auch Schüler und Lehrer aus Kassel 
auf dem Weg zu Schulen in Baunatal und nicht zuletzt die Fernreisenden, 
die mit dem neuen „Bauna-Sprinter“ direkt im westlichen Bahnhofsteil des 
ICE-Bahnhofs ankommen, den Fernbahnsteigen.
Die Umwelt würde es danken, wenn der öffentliche Nahverkehr damit vom 
Bahnhof Baunatal aus eine Direktverbindung in 15 Minuten zum ICE anbie-
ten könnte: Das gilt auch für den Durchmesserverkehr der Arbeitnehmer 
vom Nordkreis nach Baunatal -  die Stadt hat 22.000 Einpendler werktäglich! 
Führe der Bauna-Sprinter weiter bis zur ersten Kreuzung mit der Landesstra-
ße am Hoofer Berg, dann profitieren auch die Schauenburger Ortsteile an 
einem Park&Ride Parkplatz.
Via Baunatal böte sich damit auch eine bessere Verbindung auch für Besse, 
Niedenstein, Ermetheis mit einem Umstieg auf die Bahn.
Eine große Entlastung erführen Zwehren wie auch der Brasselsberg, die Al-
tenbauner wie die Konrad-Adenauer-Straße in Kassel.
Was Rengershäusern und Guntershäusern schon gegeben ist, käme für 
weitere Stadtteile Baunatals: Die hervorragende Umsteige-Verknüpfung in 
Wilhelmshöhe nach Melsungen, Hann. Münden/Göttingen/Eichsfeld, Trey-
sa, Wabern und zum Nahverkehr in den Nordkreis Kassel, Warburg und 
Westfalen.

Die Zwei-Richtungs-Triebwagen der Hessischen Landesbahn wären vor-
handen und bräuchten kein neues Gleis, keine Wendeschleife, keine weitere 
Elektrifizierung.
Der Bauna-Sprinter wäre ein zusätzliches und entlastendes Angebot zur 
Straßenbahn.
Bewerbungen für kostenlose Fahrkarten bis 28.3. an Mail: Bauna-Sprinter@
web.de .

Ein moderner LINT Triebwagen soll als Bauna-Sprinter fahren. Hier ist ein 
solches Fahrzeug der Hessischen Landesbahn unterwegs im Taunus. Foto: 
Carsten Klatt. 

Nur 7 Kilometer bis zum VW-Werk und 10 Kilometer bis Großenritte ist die di-
rekte Strecke der Landesbahn lang, die der Bauna-Sprinter am 20.4. befahren 
wird. Grafik mit freundlicher Genehmigung der hna. 

Kunst- und Kulturverein e.V. 
Baunatal 

Liebe Kunst- und Kulturfreunde,
Der Verein hat 11 Wechselausstellungen
Davon eine Ausstellung: ASB-Tagespflege, in 34317 Habichtswald-Ehlen
Am 25.03.24 fand ein Bilderwechsel statt. Die neuen Aussteller sind Matthi-
as Dräbing, Sandra Krug, Jodis Thorsdottir,
Corinna Hohlbein und Renate Grothues

Einladung zur Kunstausstellung in das Ratio-Land in Baunatal-Hertings-
hausen

Einladung zur Kunstausstellung 

Die Ausstellung Natur und Mensch läuft vom 08.04.2024 bis 20.04.2024
Hier können sie Bilder und Skulpturen von unseren Mitgliedern sehen. Alle 
Ausstellstücke sind Unikate, lassen sie sich überraschen. Die Ausstellung 
ist wie immer „kostenlos“.
 
Während der Vernissage am 10.04.24 um 17.00Uhr wird es eine Versteige-
rungsaktion für alle geben. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Kunst 
bei unserer kommenden Ausstellung und nehmen an unserer exklusiven 
Versteigerung teil! Erleben Sie einzigartig Werke und sichern Sie sich die 
Chance, ein Stück für zu Hause zu erwerben, dass Sie immer schätzen wer-
den. Seien Sie dabei und bieten Sie mit.
 
Die von 18 Künstlern ausgewählten, zusätzlich zur Ausstellung mitgebrach-
ten Objekte,
werden alle versteigert. Die Künstler die eine oder mehrere Bilder zur Ver-
steigerung gespendet haben sind: Monika Jahr, Dieter Ochs, Eva Brassel, 
Barbara Luther, Renate Stietz, Annemarie Finke, Meri Karpetian, Sandra 
Krug, Renate Grothues, Peter Jacobi, Ewald Schlachter, Inge Karolschak,
Karin Springer, Jörg Krause Cornelia Theis, Constance Fischer und Melanie 
Lange.
 
Die gesamten Einnahmen aus der Versteigerung gehen zu 100% an den 
Verein krebskranker Kinder „Fruchtalarm“.
Kommen sie alle zur Vernissage und steigern für diese Kunstobjekte mit.
Mit ihrem Kauf tun sie auch was Gutes für den Verein krebskranken Kinder.
Für die musikalische Unterhaltung am Vernissage Abend wird unsere Mit-
glied Olaf Kulka sorgen.
Während der Ausstellwochen wird unser Mitglied Svenja Danz ihren Stand 
„Schminken für Erwachsene“ anbieten. Hier können sie sich verschönern 
lassen. Dieses Schmink-Event erfolgt am 10.4.24 von 16 -19Uhr und am 
19.4.24 von 15 bis 19.00Uhr und ist eine Gratisleistung von ihr.
 
Termine in der Kunstetage 
(Baunatal-Altenritte, Altenbaunaer Str 45, in der 1.Etage)
Mo, 08.April 24 Mitgliedervollversammlung um 18.00 Uhr 
zuständig Vorstand
Mi, 17.April 24 Mitgliederstammtisch um 18.00 Uhr 
Organisation: Walter Dittmar
Do, 16.Mai 24 Literaturabend Lesung mit Ingo Karkoska um 19.00-20.30Uhr
Do, 06.Juni 24 Malen im Freien mit Annemarie Finke
Do, 12.Sept 24 Malen im Freien mit Annemarie Finke
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Interessierte Betrachter können sich Fotos über Instagram kuku.baunatal 
oder auch auf Facebook-Seite unter Kunst- und Kulturverein Baunatal e.V. 
oder www.Kuku-Baunatal.com ansehen.  Text: Michael Grothues

Einladung zur Kunstauktion ins Ratio-Land 

Deutsche Waldjugend - SPECHTE
Aktion Saubere Landschaft
Bei Aktionstag der Gemeinde Schau-
enburg war die Waldjugend im Ortsteil 
Elgershausen mit 12 Personen die 
zahlenmäßig stärkste Gruppe. Durch 
gezieltes Einsetzen von Kleingrup-
pen seitens des Forstpaten Rainer 
Weishaar wurden fast alle Straßen 
und Wirtschaftswege im südlichen 
Gemarkungsbereich abgelaufen und 
gesäubert. An einer Stelle wurde am 
Wegesrand eine "vergessene" Silofoli-
enablagerung auf den Hänger gehieft, 
der durch die gefüllten Müllsäcker 
weiter gefüllt wurde. Die 14-jährige 

Neela hat mit ihrer Freundin Delina Durchwurzelungen entfernen müssen, 
um den Batzen auf den PKW-Hänger drauf zu kriegen. Gefundene Glas- und 
Pfandflaschen wurden am REWE extrahiert. Kaum zu glauben, dass diesel-
be junge Dame bei den 'Blind Auditions' von "Voice Kids" mit einem tollen 
Gesangsvortrag am Karfreitagabend auf Sat 1 im Fernsehen zu sehen sein 
wird...
Auf Höhe des Waldjugend-Domizils am "Hölzchen" wurden an der Landes-
straße  zwischen Elgershausen und Hoof einige aufgefundene Fundstücke 
als temporäres Müll-Mahnmal aufgespiesst. Kein Verständnis auch für die 
Graffiti-Sprayer, die die unter der Brücke verwendeten Farbdosen einfach in 
die Büsche warfen. SAUER EI ! 
In den Hecken rund um Aldi und REWE gab es nicht nur viel Verpackungs-
müll, sondern auch ein überdimensioniertes Phallus-Modell aus Silikon: erst 
ein "igitigit !", später war der spektakuläre Fund der Jugendlichen DAS Ge-
sprächsthema...
Vielen Dank allen Teilnehmern, von denen manche trotz nasser Füße wa-
cker durchgehalten haben. Auch kurze Regen- und Graupelschauern konn-
ten die aktiven Jugendlichen und Kids nicht in ihrem Sammeleifer bremsen. 
Nach Abladen des gut gefüllten PKW-Hängers in den am Bauhof bereitste-
henden großen Sammel-Container ging es mit wehenden Schals zurück 
zum Festplatz am Hirzstein, wo noch einige alkoholfreie Kaltgetränke und 
belegte Brötchen zum Verzehr bereitstanden und Zeit für einen gemeinsa-
men Plausch war..
Fazit: Die teilehmenden Kids und Jugendlichen werden keinen Müll achtlos 
in die Landschaft werfen und ggf. andere auf Fehlverhalten hinweisen.

Karfreitagswanderung
für Naturinteressierte und Familien vom Hessenturm bei Niedenstein zum 
Waldjugend-Domizil "Elgershäuser Hölzchen". Morgens kann zur Ent-
lastung des Wander-Rucksacks für's gemeinsame Abkochen eine Dose 
Linsen(suppe), Kochwürstchen oder Kartoffeln abgegeben werden. Wir 
fahren dann in Fahrgemeinschaften nach Niedenstein zum Hessenturm, 
geniessen dort den wunderbaren Rundumblick und wandern durch die Lan-

genberge mit Frühstücks-Rast am Vogelrain zur Waldjugendhütte, wo dann 
heiße Suppe kredenzt wird. Frühstück, transportunemfindlicher Teller und 
Essbesteck bringt bitte jeder selbst mit.

Treffpunkte:
9:00  Elgershausen, Raiffeisen-Ppl.
9:10  Hoof, Haltestelle An der Kirche
9:15  Breitenbach, Johannesstr.

Waldjugend - Auf ins Abenteuer ! 

Der Landesverbands-Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
(SDW) Bernhard Klug zu Besuch am Lagerfeuerbei der Waldjugend im Hölzchen 

bdks - Baunataler Diakonie Kassel
5.000 Passions-Kreuze verpackt
In Handarbeit wurden 5.000 kleine Kreuze in Tütchen mit der Aufschrift "Lie-
be ist alles" für eine Aktion anlässlich des Live-Events "Die Passion" des 
Privatsenders RTL in Kassel am 27.März verpackt. Hierbei konnten sich 
die Baunataler Werkstätten als verlässliche Partner präsentieren und den 
Auftrag zur vollen Zufriedenheit erledigen. Miriam Küllmer-Vogt, Pfarrerin 
für missionarische Projekte der EKKW, machte sich vor Ort einen Eindruck 
von der Arbeit: „Ich bin sehr beeindruckt von den vielfältigen Angeboten der 
Baunataler Werkstätten und freue mich, dass wir gemeinsam diese Aktion 
umsetzen können.“ Auch bdks-Vorstand Prof. Gerrit Jungk freut sich über 
die Zusammenarbeit und die damit verbundene Nähe zur Kirche. „Wir sind 
ein diakonisches Unternehmen mit einem klaren Bezug zur Kirche. Daher 
ist es toll, dass wir Teil der kirchlichen Aktivitäten zur Aufführung der „Pas-
sion“ sind“, erklärt er beim gemeinsamen Rundgang durch die Baunataler 
Werkstätten.
Die Passion 2024 wird von RTL live am 27. März 2024 um 20.15 Uhr aus der 
Kasseler Innenstadt übertragen. Weitere Informationen zur Veranstaltung 
finden Sie unter www.passionstory.media/

Baunataler Werkstätten
In den Baunataler Werkstätten arbeiten 360 Menschen mit geistigen oder 
mehrfachen Behinderungen in den Bereichen Industriemontage, Metallver-
arbeitung, Schneiderei und Lagerwirtschaft.
 

(V.l.): Frank Hofsommer (Vertrieb bdks), Miriam Küllmer-Vogt (Pfarrerin für 
missionarische Projekte der EKKW), Dominik Seelenhorst (Beschäftigter 
bdks), Antje Binder (Beschäftigte bdks), Prof. Gerrit Jungk (Vorstand der 
bdks), Dirk Hofsommer (Gruppenverantwortlicher Baunataler Werkstätten) 
freuen sich über das gemeinsame Projekt.  Foto: medio.tv/schauderna 
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Antje Binder und Dominic Seelenhost sind an der Verpackungsaktion beteiligt 
und haben sich bereits vorgenommen am 27. März bei der Passion 2024 vor 
Ort zu sein, wenn die von ihnen verpackten Kreuze an Besucher verteilt wer-
den. Foto: medio.tv/schauderna 

Fairness First
Die bdks wurde von dem Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung mit dem Fairness First-Siegel ausgezeichnet. „Dieses 
Siegel würdigt die Wahrnehmung unserer unternehmerischen Verantwor-
tung in Bezug auf soziale, ökologischen und ökonomische Aspekte“, erklärt 
bdks-Vorstand Prof. Gerrit Jungk. „Wir konnten im Rahmen eines umfang-
reichen Prüfprozesses nachweisen, dass wir gegenüber Mitarbeitenden, 
Kunden und Geschäftspartnern verantwortungsvoll und transparent han-
deln.“
 

bdks-Vorstand Prof. Gerrit Jungk 
präsentiert das Fairness First-Siegel
Foto: Claudia Lieberknecht 

bdks 
Die bdks ist ein kirchlich-diakoni-
scher Werteverbund mit eigenen 
Einrichtungen und Beteiligungen. 
Ziel ist es, Menschen mit geisti-
ger Behinderung oder psychischer 
Erkrankung in ihrer gesellschaftli-
chen Teilhabe und Mitbestimmung 
zu stärken. Hierzu bietet die bdks 
vielfältige Wohnmöglichkeiten, in-
dividuelle Arbeitsplätze, Bildungs- 
und Qualifizierungschancen sowie 
Angebote zur Tagesstrukturierung.
„Vielfalt Leben“ drückt das Leis-
tungsspektrum und den Anspruch 

der bdks aus. Inklusion wird hier gelebt. Insgesamt arbeiten bei der bdks 
3.000 Menschen mit und ohne Behinderung. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bdks.de

DARC - Amateurfunk 
Ortsverband F73

OV-Abend und Mitgliederversammlung am 20.03.2024
Am Mittwoch, 20.03.2024 fanden sich 22 Teilnehmende zu unserer diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung im neu gestalteten Clubheim ein.
OVV Wolfhard berichtete über das vergangene Jahr und gab darüber hinaus 
einen Ausblick über vorgesehene Aktivitäten für das laufende Jahr.
Ein besonderer Punkt bei der Mitgliederversammlung sind Ehrungen für 
langjährige Mitgliedschaft im DARC e.V.
Folgende Mitglieder wurden durch Überreichen der Ehrenurkunde und Eh-
rennadel durch OVV Wolfhard geehrt: 
 
40 Jahre
DG8FBL, Helmut 
DL2ZBK, Jörg-Peter
DL8RP, Jürgen (in Abwesenheit)
DL2FBX, Benno
DL9FBM, Herbert
 
70 Jahre
DJ2PV, Dieter
Die Ehrung für Dieter wurde auf seinen Wunsch am 19.03.2024 bei ihm Zu-
hause durch den Distriktvorsitzenden Heinz, DL3AH und in Personalunion 
des stellv. DV und OVV unseres OV, DO5WE, Wolfhard, durchgeführt.

Ein Dank gilt allen Helfenden im vergangenen Jahr, insbesondere unserem 
Kassenwart, DG1FFD, Klaus und unserem QSL-Manager, DF5ZU, Hans wel-
cher auch das Protokoll führte.
Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf unserer WEB-Seite www.
ov-f73.de.
 
Der nächste OV-Abend findet am Mittwoch, den 17. April um 19:00 Uhr im 
Clubheim in der Hauffstr. 29 in Vellmar statt. Gäste sind wie immer will-
kommen.
Auch den offene „Montag-Stammtisch“ gibt es wieder. Wir treffen uns ab 
17:00 Uhr in der Pizzeria Avanti, Holl. Str. 115, Obervellmar. Aktuelle Hinwei-
se werden auf der WEB-Seite veröffentlicht.

Kontakt: 
Wolfhard Eidenmüller, DO5WE, OV Vellmar F73, Tannenweg 11, 
34246 Vellmar, Tel. 0151-24173633, Mail: do5we@darc.de

Bericht zu Aktivitäten aus dem Ortsverband finden Sie im Internet unter 
www.ov-f73.de

Ausbildung: 
Zur Fortsetzung unserer langen Tradition der gemeinsamen Ausbildung in 
der Region werden die Räumlichkeiten des DARC genutzt.
Zeit: Dienstags um 19:00 Uhr. Situationsabhängig findet die Ausbildung 
auch bzw. zusätzlich über den virtuellen Raum des Treffpunkt-DARC statt. 
Ansprechpartner ist Hendrik, erreichbar über DL1HX(at)darc.de.
DARC-Info: Unser Ortsverband ist einer von ca. 960 Ortsverbänden des 
Deutschen Amateur-Radio-Club e.V., dem größten Verband von Funkama-
teuren in Deutschland und die drittgrößte Amateurfunkvereinigung welt-
weit. Mit über 34.000 Mitgliedern vertritt der DARC die Interessen der über 
67.500 Funkamateure in ganz Deutschland und engagiert sich bei der För-
derung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international.
Informationen gibt es im Internet unter www.darc.de oder telefonisch unter 
0561-94988-0

DJ2PV, Dieter (mitte) wird für 70 Jahre Mitgliedschaft im DARC e.V. durch 
DL3AH, Heinz (links), und DO5WE, Wolfhard (rechts), geehrt. 

Von links: Herbert, DL9FBM, Benno, DL2FBX, Wolfhard, DO5WE, Jörg-Peter, 
DL2ZBK und Helmut, DG8FBL 

Baunataler Nachrichten online
www.hna-gemeindeportal.de
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Liebe Baunatalerinnen und Baunataler,
der Prophet Jesaja lebte 500 Jahre vor Christus. Auch er machte die Erfahrung: Wer das Wort 
Gottes konsequent verkündigt, gerät in Schwierigkeiten. Er schreibt: „Er hat mir das Ohr geöffnet 
und mich bereitgemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem 
Auftrag zurückgescheut. Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein 
Kinn, wenn sie mir die Barthaare ausrissen.“ (Jesaja 50,5) 
Das könnte man ja noch verstehen, wenn er Untergang und Verdammnis ankündigt: Unheils-
propheten hat niemand gerne. – Aber Propheten, die Heil verkündigten, die von Liebe, Erbarmen 
und Gnade sprechen, wie Jesaja? Die haben es auch schwer. Gerade wer konsequent von der Liebe 
spricht, legt den Finger in die Wunde. Im Licht der Liebe werden Hass, Ungerechtigkeit und 
Gnadenlosigkeit überhaupt erst sichtbar. 

Warum muss gerade der gerechte Mensch, warum muss gerade der Bote der Liebe leiden? 
Eben genau deswegen! Weil er den Menschen einen Spiegel vorhält. Jesaja wusste das schon. 
Bei Jesus von Nazareth bricht es voll auf. Das Kreuz zeigt beides: Die Herzlosigkeit der Menschen 
– und die Barmherzigkeit Gottes. Die Worte des Propheten könnten auch ein Gebet des Jesus von 
Nazareth am Kreuz sein oder gar einer jeden Christin und eines jeden Christen. Doch der Prophet 
hat auch einen Trost: Am Ende werden die Hasser und Unterdrücker zu Staub zerfallen und von 
den Motten gefressen. Mit der Auferstehung Jesu hat dieses fröhliche Ende schon begonnen: 
Jesu Tod ist der Tod des Todes und der Sieg der Gerechtigkeit.

Pfarrerin Christiane Kupski

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am Sonntag, 24. März 2024

Friedenskirche Altenbauna
9.30 Uhr Gottesdienst / Lektorin Husemann

Gethsemanekirche Baunatal-Mitte
11.00 Uhr Gottesdienst / Pfarrer R. Kupski

Kreuzkirche Großenritte
11.00 Uhr Gottesdienst zur Diamantenen Konfirmation

Pfarrer Bechtel

14.00 Uhr Gottesdienst zur Eisernen Konfirmation
Pfarrerin Kupski

Heilandskirche Altenritte
9.30 Uhr Gottesdienst

Prädikantin Dr. Schmoll-Claus und Lektor Claus

Wehrkirche Kirchbauna
10.30 Uhr Gottesdienst / Pfarrerin Luttropp-Engelhardt

Ev. Kirche Guntershausen
9.30 Uhr Gottesdienst im Kirchsaal / Pfarrer R. Kupski
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EV. KIRCHENBEZIRK BAUNATAL
Ev. Kirchenbezirk Baunatal
1. Vorsitzender: Pfarrer Dirk Muth
2. Vorsitzender: Jürgen Heil
E-Mail: pfarramt2.altenbauna@ekkw.de 
Tel. 0561 - 492744
www.kirchenkreis-kaufungen.de

Konto: Ev. Bank Kassel, Empf.: Kirchenkreisamt Kaufungen,
IBAN: DE04 5206 0410 0002 5001 08 – Geben Sie bitte beim 
Verwendungszweck den Namen der Kirchengemeinde an.
Kirchenbüro Baunatal - Schauenburg
Kontakt: Verwaltungsassistenz Astrid Hammerschmidt
Markt 5 - Haus der Begegnung, Marktplatz 5
Bürozeit: montags - freitags 9.00 - 13.00 Uhr
- bitte vorige telefonische Anmeldung, Tel. 05 61 - 20 222 16 
E-Mail: kirchenbuero.baunatal-schauenburg@ekkw.de 

Angebot für Kinder und Jugend

Was hält ein solcher Tag für die Jugend bereit? 
Wir laden am Karfreitag, dem 29. März um 16.00 Uhr zu 

einem andächtigen Jugendgottesdienst in die 
Heilandskirche Altenritte, Ritterstraße 3, ein

und freuen uns auf viele junge Menschen!

Du bist mindestens 15 Jahre alt und im Ehrenamt in der 
Kirche oder daran interessiert? Dann ist das edrei Event vom 
14.06. bis 16.06. genau das Richtige. Ein Wochenende wo 
über 100 Ehrenamtliche aus der Landeskirche zusammen-

kommen für Workshops, Gemeinschaft und zum Feiern. 
Du bist interessiert? Dann melde dich einfach bei Jan unter:

jan.kraemer@ekkw.de - Wir freuen uns auf dich!

Angebote für Erwachsene
Bibel-Gespräche, 14-tägig, montags
15.00 Uhr im Gemeindehaus Großenritte
nächster Termin: 08.04.2024 zum Thema: 
„Handelt als freie Menschen, aber miss-
braucht eure Freiheit nicht!“ (1. Petr. 2,11-17)
Infos: Reinhart Weiß, 05601 - 8317

Chor des Kirchenbezirks Baunatal
mittwochs, 20.00 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus Großenritte
Leitung: Thomas Messerschmidt
Infos: Hiltrud Appel, 0561 – 496716

Vierjahreszeiten-
Café
donnerstags 
14.30 – 16.30 Uhr
(ab 1.4. wieder 15-17 Uhr)

Gründonnerstag findet kein Vierjahreszeiten-Café statt!
Markt 5 - Haus der Begegnung, Marktplatz 5,
Altenbauna (2. Obergeschoss)
Eine gemütliche Stube, eine Tasse Kaffee oder   
Tee, nette Menschen … und alles kostenlos!

Trauercafé in Kooperation mit der Stadt 
Baunatal, jeden zweiten Freitag im Monat, 
16.00 – 18.00 Uhr im Zentrum Rembrandt-
straße (Haus-Nr. 6) - Leitung: Sarah Drebes, 
E-Mail: sarah-drebes@gmx.de

ANGEBOTE DER DIAKONIE
Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in 
Hessen, Nassau + Kurhessen-Waldeck e.V.,
Kölnische Straße 136, 34119 Kassel
Diakonisches Werk, Region Kassel
Herrmannstraße 6, 34117 Kassel

Pflegeteam der Diakoniestationen Baunatal
Ansprechpartnerin Frau Heß, Tel. 0561-4917882
Markt 5 - Haus der Begegnung, Marktplatz 5, Altenbauna
Ansprechpartnerin Frau Fuks, Tel. 0561-4916596
An der Stadthalle 9, Altenbauna
Termine bitte nach telefonischer Vereinbarung!
Helfende Hände - Team Baunatal, An der Stadthalle 9, 
Altenbauna, Angi Inguaggiato, Tel. 0561-82799997

Allgemeine Sozialberatung
Diakonisches Werk Kassel: Wildemannsgasse 14, Kassel
montags - donnerstags, 10.00 – 12.00 Uhr - und nach 
telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0561-70974-214

Fachberatungsstelle Wohnen
Unsere Beratung findet donnerstags im Beratungsraum 
des Markt 5 - Haus der Begegnung, Marktplatz 5, statt. 
Bitte unbedingt vorher einen Termin vereinbaren!
Simone Partl, Tel. 0174 - 2371433 oder 05671 - 797
Mail: wohnen@dw-region-kassel.de; www.dw-region-kassel.de
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 Suchtberatung 
Sabine Schott, Altenbauna, Markt 5 - Haus der Begegnung 
Termine nach Vereinbarung unter Tel. 0152-09230835 oder 
0561-938950 + per Mail: Sabine.Schott@dw-region-kassel.de 

 Migrationsberatung für Erwachsene 
Elvira Sheljaskow, Stadtteilzentrum am Baunsberg, Baunatal-
Altenbauna, Bornhagen 3 
Sprechzeiten: 0561-70974207 (Di.+Do.) / 0561-4992375 (Do.) 
jeweils 9.00 – 12.00 Uhr 

 Hospizverein Kassel e. V. 
Geschäfts- und Beratungsstelle: Die Freiheit 2, 34117 Kassel 
Beratungstermine nach Vereinbarung: Tel. 0561-7004/162 

 Kleiderladen Sprungbrett - Diakonie Kassel 
Abgabe in Großenritte in der Garage am Ev. Gemeindehaus 
Kirchweg 3, dienstags + freitags 9.00 - 12.00 Uhr 
Wir bitten lediglich um Kleiderspenden! - Danke dafür. 
 

 ALTENBAUNA 
Pfarramt Baunatal-Altenbauna 
Pfarrer Dirk Muth - Pfarrbezirk 2 
Unter den Eichen 6 a, Tel. 0561 - 492744 
E-Mail: pfarramt2.altenbauna@ekkw.de 
Homepage: www.kirche-altenbauna.de 

Pfarrerin Corinna Luttropp-Engelhardt  
Pfarrbezirk 1 (Ahornweg, Akazienallee, Buchenweg, Dürerstr., 
Kastanienweg, Mozartstr., Walnussweg) 
+ AWO Altenzentrum Baunatal, Am Goldacker 4 
An der Kirche 10, Baunatal-Kirchbauna, Tel. 0561–494204,  
Fax 05 61 – 9 49 12 40, pfarramt.kirchbauna@ekkw.de 
Gemeindebüro, Kerstin Köhler, Markt 5 - Haus der 
Begegnung, Marktplatz 5, Tel. 0561 – 4915417 + Fax 4915438 
E-Mail: gemeindebuero.altenbauna@ekkw.de 
Bürozeit: dienstags 8.30 - 13.00 Uhr + freitags 8.30 - 12.00 Uhr 
Gemeindepädagogin Kerstin Werkmeister,  
Tel. 0561-45068140, E-Mail: kerstin.werkmeister@ekkw.de 
Förderkreis Friedenskirche Altenbauna 
Kontakt: Reinhard Paar, Tel. 0561-4911515 
Raiffeisenbank Baunatal, IBAN: DE88 5206 4156 0200 1091 00 
Kasseler Sparkasse, IBAN DE64 5205 0353 0011 8205 67 
 

 Friedenskirche Altenbauna 
Donnerstag, 28. März 2024 - Gründonnerstag 
20.00 Uhr Taizé-Andacht mit Abendmahl  

(Pfr. Muth und Prädikant i.P. Kubitzek) 
Freitag, 29. März 2024 - Karfreitag 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Muth) 
Sonntag, 31. März 2024 - Ostersonntag 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Muth) 
Montag, 1. April 2024 - Ostermontag 
9.30 Uhr Gottesdienst  

(Prädikantin Dr. Schmoll-Claus und Lektor Claus) 

Gottesdienstvorschau  
Montag, 7. April 2024  
9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfr. Muth) 

 

 
 Angebote im Markt 5 - Haus der Begegnung 
 

Kinderkleiderladen im Markt 5  
Kinderkleider bis Größe 152 aus 2ter Hand  
zu günstigen Preisen - kaufen und verkaufen! 
Ab sofort: Abgabe von Frühjahrs- und Übergangs- 
kleidung möglich! - Noch keine Sommerkleidung! 
Die Kleidung verbleibt für 3 Monate im  
Laden zum Verkauf. Nicht Verkauftes muss 
in der 3-Monatsfrist abgeholt werden - 
danach geht sie als Spende an den Kleider- 
laden der Diakonie. 
Öffnungszeiten: dienstags, 10:00-12:00 Uhr 
donnerstags, 10:00-12:00 Uhr + 15:30-17:30 Uhr 
 

IASA - KLEIDERLADEN - Annahme gut erhaltener 
Erwachsenen- und Kinder-Kleidung, Bettwäsche und 
Handtücher - Annahme: montags 14.30 - 15.30 Uhr 
Bitte nichts vor der Tür abstellen! - Vielen Dank. 
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Spielkreis für Eltern mit Kids Jahrgang 2023, 
mittwochs, 10.00-11.00 Uhr - Kontakt: Gemeindepädagogin 
Kerstin Werkmeister, Tel. 0177-2638989
Chor „Echo“, montags, 17.00 – 18.30 Uhr 
Kontakt: Waldemar Sheljaskow, Tel. 0561-498499
Nachmittag für Aussiedler, mittwochs, 15.00 Uhr
Kontakt: Valentina Wiedmer, Tel. 0561-9499464
Vierjahreszeiten Café, donnerstags, 14.30-16.30 Uhr –
Gründonnerstag findet kein Café statt!
ab April startet das Café wieder um 15.00 Uhr
Freizeitgruppe „Miteinander“, 1. Samstag / Monat, 15.00 Uhr, 
06.04., Kontakt: Diana Littebrand, Tel. 0151-16571328

BAUNATAL-MITTE
Pfarrerin Marike Völkerding 
- vorübergehend in Elternzeit -
Internet: www.kibaum.de
Pfarrerin Andrea Brede-Obrock
(Geschäftsführung) 

Zum Felsengarten 13, Rengershausen, Tel. 0561-492691
E-Mail: pfarramt.rengershausen-guntershausen-2@ekkw.de
Pfarrer Roland Kupski (Gottesdienste/Amtshandlungen)
Am Lohküppel 3, Altenritte, Tel. 0170-4662763
E-Mail: Roland.Kupski@ekkw.de
Gemeindebüro, Peter Schulz, Rudolf-Diesel-Str. 23, 
Tel. 0561-494279; E-Mail: Peter.Schulz@ekkw.de
Bürozeit: dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr und
donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 

Gethsemanekirche Baunatal-Mitte
Gründonnerstag, 28. März 2024
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit dem koptischen Bischof 

Anba Damian (Pfr. Bechtel)
Karfreitag, 29. März 2024
15.00 Uhr Andacht zur Todesstunde (Pfr. R. Kupski)
Ostersonntag, 31. März 2024
5.00 Uhr Osternacht mit Abendmahl (Prädikantin 

Hirschberger) im Anschluss gemeinsames Frühstück
11.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pfr. R. Kupski)
Ostermontag, 1. April 2024
11.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. R. Kupski)

Gottesdienstvorschau
Sonntag, 7. April 2024
11.00 Uhr Konfirmation (Pfr. Bechtel)

GROßENRITTE-ALTENRITTE
Pfarrer Gerd Bechtel
Kirchweg 6, Tel. 05601-8335 
E-Mail: Gerd.Bechtel@ekkw.de
Pfarrerin Christiane Kupski
Am Lohküppel 3, Altenritte, Tel. 0561-494214
E-Mail: Christiane.Kupski@ekkw.de
Präsenzzeit Pfarrbüro: donnerstags 15 - 18 Uhr
Gemeindebüro, Kerstin Köhler, 
Kirchweg 3, Tel. 05601-87480, 
E-Mail: Gemeindebuero.Grossenritte@ekkw.de

Jugendreferent Jan Krämer, Kirchweg 3, 
Tel. 0178-8948478, E-Mail: Jan.Kraemer@ekkw.de
Bürozeit: dienstags 12.00-15.00 Uhr + freitags 14.00-16.00 Uhr
Küsterdienste Kreuzkirche Großenritte:
Inge Lenz, Tel. 05601 9696254; 
Lisa-Marie Vogel, Tel. 05601-8956107
Küsterdienste und Gemeindehaus Altenritte:
Ruth Oberg, Tel. 0561-4912364
Anika Cnyrim, Tel. 0176-87712250
Förderkreis Kreuzkirche Großenritte, Kontakte:
Dieter Esser: esser_dieter@gmx.de
Christiane Herrmann: christiane.herrmann@t-online.de
Kasseler Sparkasse, IBAN DE46 5205 0353 0011 8466 93
Förderverein Heilandskirche Altenritte e.V.
stellv. Vorsitzende: Gunhild Groh, Tel. 0561-496817
foerderverein-heilandskirche@posteo.de
Kasseler Sparkasse, IBAN: DE15 5205 0353 0217 0009 90
Raiffeisenbank Baunatal, IBAN: DE17 5206 4156 0000 7979 79

Kreuzkirche Großenritte
Donnerstag, 28. März 2024 – Gründonnerstag
18.00 Uhr Agape-Mahl im Gemeindehaus Altenritte

(Pfrin. Kupski und Prädikantin Dr. Schmoll-Claus)
Anmeldung erforderlich! - siehe unter Altenritte!

Freitag, 29. März 2024 – Karfreitag
16.00 Uhr Gottesdienst zur Todesstunde Jesu 

(Pfr. Bechtel und Prädikantin i. P. Bruhns)
16.00 Uhr Jugendgottesdienst in der Heilandskirche Altenritte
Sonntag, 31. März 2024 - Ostersonntag
6.00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht mit Kirchenchor 

und anschließendem Osterfrühstück in der Kirche.
(Pfr. Bechtel und Prädikantin i. P. Bruhns)

11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Kupski)
Montag, 1. April 2024 - Ostermontag
11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe und 

Tauferinnerung und anschließender 
Ostereiersuche im Kirchgarten
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Gottesdienstvorschau in Großenritte
Montag, 7. April 2024 
11.00 Uhr Gottesdienst 

(Prädikantin Dr. Schmoll-Claus und Lektor Claus)

Heilandskirche Altenritte
Donnerstag, 28. März 2024 - Gründonnerstag
18.00 Uhr Agape-Mahl im Gemeindehaus Altenritte

(Pfrin. Kupski und Prädikantin Dr. Schmoll-Claus)
Anmeldung erforderlich! - Kontakt: Pfrin. Kupski,
T. 0561-494214 oder Christiane.Kupski@ekkw.de
oder über den QR-Code

Freitag, 29. März 2024 – Karfreitag
16.00 Uhr Gottesdienst zur Todesstunde Jesu

in der Kreuzkirche Großenritte
(Pfr. Bechtel und Prädikantin i. P. Bruhns)

16.00 Uhr Jugendgottesdienst 
(Gemeindereferent Jan Krämer & Team)

Sonntag, 31. März 2024 - Ostersonntag
6.00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht 

in der Kreuzkirche Großenritte mit Kirchenchor 
und anschließendem Osterfrühstück in der Kirche.
(Pfr. Bechtel und Prädikantin i. P. Bruhns)

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kleinem Chor
(Pfrin. Kupski)

Montag, 1. April 2024 - Ostermontag
11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe und Tauferinnerung 

und anschließender Ostereiersuche im 
Kirchgarten der Kreuzkirche Großenritte

Gottesdienstvorschau
Montag, 7. April 2024 
9.30 Uhr Gottesdienst 

(Prädikantin Dr. Schmoll-Claus und Lektor Claus)

Kinder und Jugendliche
Konfi-Club, für alle Konfis dienstags, 16.45-18.30 Uhr
Kickern, Flippern, Chillen im Gemeindehaus Großenritte
Club für junge Erwachsene, ab 15 Jahren, mittwochs, 
18 -21 Uhr; Quatschen, Chillen im Gemeindehaus Großenritte

Jungschar Aktion, ab 6 Jahren; 1x im Monat - Basteln, 
Spielen, Singen im Gemeindehaus Altenritte
Infos bei: jan.kraemer@ekkw.de

Erwachsene
Männer mitten im Leben, Montag, 15.04.2024, 20.00 Uhr, 
Gemeindehaus Großenritte
Bibelstunde, Montag, 08.04.2024, 15.00 Uhr, Gemeindehaus 
Großenritte - siehe auch unter Kirchenbezirk Baunatal

Kirchenmusik
Posaunenchor, montags, 19.30 Uhr, Gemeindehaus 
Großenritte, Kontakt: Thomas Wagner, Tel. 05601 965829
Kleiner Chor, montags, 20.00 Uhr, Gemeindehaus Altenritte 
Kontakt: Sabine Schlitt, Tel. 05601 920492
Kirchenchor, dienstags, 20.00 Uhr, Gemeindehaus 
Großenritte, Kontakt über Gemeindebüro, Tel. 05601 87480

KIRCHBAUNA+HERTINGSHAUSEN
Pfarrerin Corinna Luttropp-Engelhardt
An der Kirche 10,
Tel. 0561-494204, Fax 0561- 9491240
E-Mail: pfarramt.kirchbauna@ekkw.de
Homepage: www.kirchekbhh.de
Gemeindebüro, Claudia Trinter, An der Kirche 10, 
Tel. 0561-9491242, 
Bürozeit: dienstags und freitags, 9.00 - 12.00 Uhr
Küsterdienst Kirchbauna: Manfred Wambach, 
Heiligenbergstr. 10, Tel. 0561-496366

Ansprechmöglichkeit in Hertingshausen: 
Bernhard Hartung, Diemelweg 2, Tel. 05665-6897  
Jugendreferent Michael Koch, Tel. 0157-32418876
Vermietung Paul-Schneider-Haus, An der Kirche 10: 
Ev. Pfarramt Kirchbauna
Förderverein Ev. Wehrkirche Baunatal-Kirchbauna e.V.
Kontakt: Diana Plettenberg, Meißnerstr.6a, Tel. 0561-4910813
Raiffeisenbank: IBAN: DE03 5206 4156 0000 6222 73 
Förderverein Ev. Kirchengemeinde Hertingshausen e.V.
Kontakt: Karin Müller, Tel. 05665-6794, Kafi.mueller@t-online.de
Raiffeisenbank: IBAN: DE 36 52064156 0000 503339

Wehrkirche Kirchbauna
Freitag, 29. März 2024 - Karfreitag
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Luttropp-Engelhardt)
Sonntag, 31. März 2024 - Ostersonntag
6.00 Uhr Osternacht mit Abendmahl 

(Pfrin. Luttropp-Engelhardt)
Montag, 1. April 2024 - Ostermontag
10.45 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst 

(Pfrin. Luttropp-Engelhardt)
im Anschluss Ostereiersuche im Kirchgarten

Gottesdienstvorschau
Sonntag, 7. April 2024
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Luttropp-Engelhardt)

Elisabethkirche Hertingshausen
Freitag, 29. März 2024 - Karfreitag
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Luttropp-Engelhardt)
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Sonntag, 31. März 2024 - Ostersonntag 
9.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst  

(Pfrin. Luttropp-Engelhardt) 
Montag, 1. April 2024 - Ostermontag 
9.30 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst  

(Pfrin. Luttropp-Engelhardt) 
im Anschluss Ostereiersuche im Kirchgarten 

Gottesdienstvorschau 
Sonntag, 7. April 2024  
10.30 Uhr Gottesdienst in der Wehrkirche Kirchbauna 

(Pfrin. Luttropp-Engelhardt) 
Andachten und Informationen finden Sie weiterhin auf 
unserer Homepage: kirchekbhh.de 

 Paul-Schneider-Haus Kirchbauna 
Gymnastik, Dienstag, 02.04., 19.00 Uhr, Jutta Volmar 
Besuchsdienstkreis, Donnerstag, 04.04.,14.00 Uhr 
in Hertingshausen Pfrin Luttropp-Engelhardt  

 Kirchenzentrum Hertingshausen 
Neuer Spielkreis Jahrgang 2021, Dienstag, 02.04., 10.00 Uhr  
Alisa Banze  
Besuchsdienstkreis, Donnerstag, 04.04., 14.00 Uhr 
Pfrin Luttropp-Engelhardt  

 RENGERSHAUSEN-GUNTERSHAUSEN 
Pfarrerin Andrea Brede-Obrock  
Zum Felsengarten 13, Rengershausen 
Tel. 0561-492691, E-Mail: pfarramt.rengershausen-
guntershausen-2@ekkw.de 
Predigtbeauftragter Pfarrer Roland Kupski 
Gemeindebüro, Christiane Kurz, 
Zum Felsengarten 13, Tel. 0561-492691, 
Bürozeiten: mittwochs, 15.00 - 18.00 Uhr 
Jugendreferent Michael Koch, T. 0157-32418876 

Küsterin Rengershausen: Melanie Leister, 0561-4916008  
Küsterin Guntershausen: Gerlinde Schellscheidt, 05665-6209 
Homepage: www.kirche-rengershausen-guntershausen.de 
 

 Ev. Kirche Rengershausen 
Donnerstag, 28. März 2024 - Gründonnerstag 
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Brede-Obrock) 
Freitag, 29. März 2024 - Karfreitag 
11.00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Brede-Obrock) 
Sonntag, 31. März 2024 - Ostersonntag 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin. Brede-Obrock) 
Montag, 1. April 2024 - Ostermontag 
10.00 Uhr Gottesdienst im Marie Behre Haus in Guntershausen  

(Pfrin. Brede-Obrock) 

Gottesdienstvorschau  
Donnerstag, 7. April 2024  
11.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche (Pfrin. Brede-Obrock) 

 Ev. Kirche Guntershausen 
Donnerstag, 28. März 2024 - Gründonnerstag 
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche  

in Rengershausen (Pfrin. Brede-Obrock) 
Freitag, 29. März 2024 - Karfreitag 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Brede-Obrock) 
Sonntag, 31. März 2024 - Ostersonntag 
11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

(Pfrin. Brede-Obrock) 
Montag, 1. April 2024 - Ostermontag 
10.00 Uhr Gottesdienst im Marie Behre Haus 

(Pfrin. Brede-Obrock) 

Gottesdienstvorschau  
Donnerstag, 7. April 2024  
11.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Rengershausen 

(Pfrin. Brede-Obrock) 

 Angebot im Gemeindehaus Rengershausen 
Konfirmanden, Ferien  
Spielkreis, freitags 15.00 – 18.00 Uhr im Gemeindehaus 
Kontakt: 0162 – 631 28 40 
Senioren, Do.11.04., 14.30 – 16.00 Uhr   

 Angebot in Guntershausen 
Spielkreis, dienstags 15.00 – 18.00 Uhr im Kirchsaal  
Kontakt: 0162 – 631 28 40 
Marie-Behre Haus, Gründonnerstag 28.03., 15.30 Uhr, Andacht  
 

 

Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. 
Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben.

 Johannes 11,25
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Bestattungen

Hellmund
Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Friedwald- und Friedparkbestattungen
Erledigung aller Formalitäten

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Telefon Baunatal, Erbsgasse 4
05601 86210 und Stettiner Straße 2b
www.bestattungen-hellmund.de · bestattungen-hellmund@t-online.de

Stammhaus
Baunatal-Altenbauna, Lärchenweg 4

www.wicke-bestattungen.de / info@wicke-bestattungen.de

0561 - 949 18 19

am Hauptfriedhof Baunatal
Baunatal-Kirchbauna, Hunsrückstraße 3

Neuapostolische Kirche

      
  

Neuapostolische Kirche Baunatal  Am Goldacker 19, 34225 Baunatal.

Evangelische Freikirche
Gemeindezentrum:

Obere Gänseweide 30, Baunatal-Großenritte
Gemeindeleitung:
Martin Barth, Tel.: 0163 2642729, Friedhelm Schmidt, Tel.: 0174 9620190
Homepage: www.efg-baunatal.de

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
Karfreitag, den 29.03.
10:00 Uhr Karfreitagsgottesdienst

Ostersonntag, den 31.03.
08:30 – 09:30 Uhr Jeder bringt sein Frühstück mit. 
10:00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst

Dienstag, den 02.04.
10:00 Uhr Treffen zum Gebet

Mittwoch, den 03.04.
9:30 Uhr – 11:00 Uhr Spielkreis für Kinder zwischen 0 und 36 Monaten,  so-
wie deren Geschwister und Eltern. Für die Kinder sind Spielzeug und ein 
großer Raum vorhanden. Bei schönem Wetter nutzen wir auch den Garten 
und Sandkasten in unserer Gemeinde in Baunatal.

 Foto: Stephanie Georg 

Kirchennachrichten

Begrenzt ist das Leben, 
doch unendlich 
die Erinnerung.
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Veröffentlichungen der Kirchengemeinden und 
örtlichen Vereine und Verbände werden in den 
Baunataler Nachrichten kostenlos in folgen-
dem Rahmen abgedruckt:

 Die Übermittlung der Daten erfolgt aus-
schließlich auf digitalem Weg über ein Online-
Redaktionssystem. Als Maß zugrunde gelegt 
werden 2500 Zeichen. Zu besonderen Anlässen 
(z. B. Jubiläumsveranstaltungen, Jahreshaupt-
versammlungen) darf der Bericht auf Anfrage 
und mit Genehmigung mehr Zeichen umfassen. 
Berichte in Fortsetzungen werden nicht veröf-
fentlicht.

 Die Gestaltung und Größenordnung einer  
Veröffentlichung bleibt dem Verlag vorbehal-
ten. Es besteht kein Anspruch auf Abdruck von 
vorgegebenen Vorlagen.

 Die Berichte sind sachlich und informativ zu 
halten. Die Redaktion behält sich vor, bei Über-
schreitung des vorstehenden Textmaßes zu kür-
zen bzw. Berichte wegen ihres Inhaltes, ihres Stils 
oder ihrer Schreibart auszugsweise zu bringen 
oder – begründet – nicht zu veröffentlichen. Eine  
Wiederholung von Einladungen, Berichten, Mit-
teilungen ist nicht möglich.

 Unterschriften unter Vereins- und Verbands-
mitteilungen können nicht gebracht werden. Die 
Texte müssen in Berichtsform abgefasst sein, 
damit eine redaktionelle Überarbeitung möglich 
ist.

 Anmeldeformulare, Reiseausschreibungen, 
Stellenausschreibungen, Nachrufe, Danksa-
gungen an Firmen oder Einzelpersonen, Wer-
bung für Musikgruppen, Kapellen oder Perso-
nen, Glückwünsche an Vereinsmitglieder oder 

Mitbürger etc. können nur in Form von zu be-
zahlenden Anzeigen gebracht werden. Eine 
kostenlose Veröffentlichung innerhalb des 
re  daktionellen Teils kann nicht erfolgen.

 Der Redaktionsschluss ist unbedingt einzu-
halten. Sollte eine Terminankündigung wegen 
Fristablaufs gegenstandslos geworden sein, 
unterbleibt die Veröffentlichung ohne Benach-
richtigung des Einsenders. Telefonisch können 
Berichte nicht entgegengenommen werden.

 Berichte von politischen Parteien und de-
ren Untergruppen, Bürgerinitiativen sowie auch  
solcher Vereinigungen, die um Stimmen wer-
ben, sind auf die sachliche Darstellung örtlicher 
kommunalpolitischer Inhalte sowie auf Ankün-
digung und Nachberichterstattung von eigenen 
Veranstaltungen und eigenen Versammlungen 
zu beschränken. Sie stehen inhaltlich in ihrer 
Verantwortung. Eine redaktionelle Überarbei-
tung findet nicht statt.

 Der Charakter der Baunataler Nachrichten 
als sachliche und auf kommunaler Ebene abge-
stellte Informationsquelle muss bei Veröffent-
lichungen der Kirchengemeinden und örtlichen 
Vereine und Verbände neutral und parteipoli-
tisch unabhängig bleiben.

 Für dem Verlag zugegangene Manuskripte, 
Bilder oder andere Unterlagen wird keine Ge-
währ übernommen. Eine Rückgabe- oder Ver-
wahrpflicht besteht nicht.

 Berichte nichtortsansässiger Vereine, Leser-
briefe und Berichte von Einzelpersonen bleiben  
ohne Benachrichtigung des Einsenders unbe-
rücksichtigt.

 Mitteilungen, die bereits veröffentlicht wur-
den, können nicht nochmals in voller Länge  
wiederholt werden.

Richtlinien für 
redaktionelle Veröffentlichungen
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Hauptvereine
TSV 1896 Guntershausen e.V.

Osterfeuer am Fluss
Am Ostersonntag entzünden Freiwillige Feuerwehr und TSV um 19:00 Uhr 
wieder das traditionelle Osterfeuer am Fluss.
Wir laden alle ein, gemeinsam ab 18:00Uhr die Wintergeister gen Norden 
zu jagen.
Für unsere Kleinen veranstaltet die Jugendfeuerwehr Guntershausen ein 
Kinderosterfeuer mit Stockbrotbacken und auch für die Großen wird kulina-
risch bestens gesorgt sein.
Holzanlieferung für das Osterfeuer nur Samstag, 30.03.2024 von 9:30 - 
12:30 Uhr! Angeliefert werden darf nur natürlich gewachsener Grünschnitt 
und unbehandeltes nagelfreies Holz.

Breaking news
Gewohnt einvernehmlich und geordnet vollzog der TSV auf seiner JHV einen 
Generationenwechsel an der Vereinsspitze. Jochen Soose als 1. Vorsitzen-
der und Michael Lange als Schriftführer übergaben ihre Verantwortung an 
frische Kräfte. Der einstimmig gewählte neue geschäftsführende Vorstand 
besteht nun aus Peter Norwig und Martin Kannenberg (1. bzw. 2. Vorsit-
zender), Vera Wollrath (Kassenwartin) und Sven Rottkamp (Schriftführer).
Wir wünschen dem Team auch von dieser Stelle allzeit ein glückliches 
Händchen und danken Jochen für seinen vorbildlichen Einsatz und seinen 
integrativen und wertschätzenden Vorstandsstil. Wir hoffen, ihn als frisch 
ernanntes Ehrenmitglied regelmäßig um Rat fragen zu dürfen.

TSV 1922 Hertingshausen
Handballabteilung
Der Vorstand lädt herzlich ein zur Jahreshauptversamm-
lung 2024 am Donnerstag 25.4. um 19:30 Uhr in die Sport-
halle Hertingshausen. 
 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen :
1.  Begrüßung und Feststellung der satzungsgemäßen Einladung und der 

Beschlussfähigkeit
2. Verlesen des Protokolls der JHV 2023
3. Berichte

1. Abteilungsleiter 
2. sportlicher Bereich Senioren/Seniorinnen 
3. sportlicher Bereich Jugend 
4. Kassierer 
5. Aussprache zu den Berichten

4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
5. Technischer Beitrag: Beratung und Beschlussfassung
6. Festlegung von Delegierten zur HSG Versammlung
7. Gäste haben das Wort
8. Verschiedenes
 
Anträge zur Tagesordnung bitte bis zum 18.4.2024 an den Vorsitzenden un-
ter kleinert.baunatal@web.de
 
Der Vorstand wünscht sich rege Beteiligung.

Fußball
KSV Baunatal

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Abteilung Fußball im KSV Baunatal e.V.
 
Die Abteilungsleitung lädt die Mitglieder der Abteilung Fußball herzlich ein 
zur diesjährigen Jahreshauptversammlung gemäß §20 der Vereinssatzung.
Die Jahreshauptversammlung findet statt am 18.04.2024 ab 19.00Uhr im 
VIP-Raum des Parkstadions Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee, 34225 Baunatal.
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Totenehrung
3. Grußworte des Vereinsvorstandes
4. Bericht der Abteilungsleitung
5. Kassenbericht
6. Aussprache zu den Berichten

7. Entlastung der Abteilungsleitung
8. Wahl eines/einer Wahlleiterin/Wahlleiters
9. Nachwahlen der Abteilungsleitung

a. Stellv. Abteilungsleiter
b. Kassierer
c. Leiter Öffentlichkeitsarbeit

10. Ehrungen
11. Anträge
12. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich eingereicht werden bis zum 
14.04.2024 an die Vereinsgeschäftsstelle, Altenritter Straße 37, 34225 Bau-
natal oder per Email an info@ksv-baunatal.de.

Die Abteilungsleitung
German Jaeschke

GSV Eintracht Baunatal
GSV Eintracht Baunatal – SV Kaufungen 07  7:2 (3:0) 
Eintracht Baunatal: Jan-Philipp Schminke, Niklas Leck (56. Andreas Bürger), 
Ole Koch, Robin Rinas, Nicolai Jabornig, Hendrik Bestmann, Steven Rinas, 
Antonio Bravo Sanchez, Florian Steinhauer, Justin Wieczorek, Tobias Oliev 
Tore: 1:0 Hendrik Bestmann (11.), 2:0 Tobias Oliev (28.), 3:0 Steven Rinas 
(42.), 4:0 Justin Wieczorek (46.), 4:1 (52.), 5:1 Hendrik Bestmann (63.), 6:1 
Hendrik Bestmann (76.), 6:2 (80.), 7:2 Antonio Bravo Sanchez (83., FE)

Leistungssteigerung bringt neunten Sieg in Serie
GSV Eintracht Baunatal II – TSG Sandershausen II 5:2 (1:1)
Gegen die Zweitvertretung der TSG Sandershausen konnte unsere Reserve 
dreifach punkten. Mit dem Sieg bleibt die Münstedt-Elf Tabellenführer der 
Kreisliga A.
Dem nasskalten Wetter, auf dem Großenritter Kunstrasenplatz, trotzten bei-
de Mannschaften von Beginn an. In den Anfangsminuten entwickelte sich 
eine offene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Die Abschlüsse wa-
ren jeweils zu unplatziert. Nach 20 Minuten konnten die Gäste in Führung 
gehen. Ein langer Ball wurde über die letzte Abwehrreihe der Großenritter 
gespielt. Der Stürmer setzte sich im Laufduell durch und lupfte den Ball aus 
20 Metern über den GSV-Torhüter. In der Folgezeit mühte sich die Heimelf, 
gegen tiefstehende Gegner, gute Chancen herauszuspielen. Eine unzurei-
chende Raumaufteilung, Fehlpässe und harmlose Abschlüsse verhinderten 
dies jedoch. Erst kurz vor dem Seitenwechsel gelang der Ausgleich. Eine 
scharfe Hereingabe von Werner bugsierte der TSG-Verteidiger unglücklich 
in das eigne Tor (40.). Mit zwei Spielerwechseln und einer entschlosseneren 
Einstellung startete der GSV in die Zweite Halbzeit. Zunächst traf Grajossek 
aus der Distanz den Pfosten. In Anschluss an einen Freistoß, von Höhmann, 
setzte sich Behler im Kopfballduell durch und platzierte den Ball in den Ma-
schen (50.). Neun Minuten später köpfte K. Sulinski, nach einer gefühlvollen 
Halbfeldflanke von Appel, ein (59.).
Das 4:1 war erneut Behler vorbehalten, der eine Ecke direkt im Tor unter-
brachte (64.). Zwei Minuten später setzte sich der spielstarke Behler auf 
der linken Seite durch. Sein Pass fand Appel, der noch einen Gegenspieler 
aussteigen ließ und dann eiskalt abschloss (66.).
Im Anschluss gelang es der Eintracht nicht das Ergebnis weiter in die Höhe 
zu schrauben. Zahlreiche Chancen wurden ausgelassen. Den Schlusspunkt 
der Begegnung setzte der nicht aufsteckende Gast aus Sandershausen. Ein 
Torschuss aus 25 Metern wurde länger und länger und sprang von der Un-
terkante der Latte ins Tor (85.).
 
Spieldaten:
Eintracht: Fabian Sulinski - Lukas Müller (46. Sherwan Youssef), Louis Beh-
ler, Michael Grajossek, Philipp Werner - Dustin Kasperczyk, Silas Grüneklee, 
Fabian Höhmann - Marco Patalong, Daniil Birukow (46. Kristian Sulinski), 
Felix Appel (71. Divino Makuntima)
Tore: 0:1 (20.), 1:1 Eigentor (39.), 2:1, 4:1 Louis Behler (50., 64.), 3:1 Kristian 
Sulinski (59.), 5:1 Felix Appel (66.), 5:2 (85.)

Die Mannschaft gratuliert Behler zum 4:1.  

Sportnachrichten
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Spielvorschau
Erste Mannschaft:
Sonntag, der 07. April 2024: 
SV Espenau - GSV Eintracht Baunatal; Anpfiff: 15:00 Uhr
 
Zweite Mannschaft: 
Sonntag, der 07. April 2024: 
SG Escherode/Uschlag - GSV Eintracht Baunatal II; Anpfiff: 15:00 Uhr

Jugendfußball

F1 und E3 der Eintracht Baunatal darf neues Trainingsmittel 
dank Sponsoring durch Patrick Hentrich nutzen
Die beiden Jugendmannschaften der F1 und E3 der Eintracht Baunatal dür-
fen seit einigen Wochen ein neues Trainingsmittel nutzen. Es handelt sich 
hierbei um sogenannte Reaktionslichter. Diese lichtbasierten Pods dienen 
zur Verbesserung von Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Durch die stän-
dig wechselnden Lichter steigt die Motivation und die Jungs haben großen 
Spaß an dieser optimierten Trainingseinheit. Die Firma Hentrich Bautrock-
nung mit Firmeninhaber Patrick Hentrich hat sich bereits zum zweiten Mal 
sehr großzügig gezeigt und die Fußballjugend unterstützt. Der Verein und 
speziell die beiden Teams der E3 und F1 bedanken sich für die Unterstüt-
zung unserer Jugendarbeit und sind froh darüber, dass sich vor allem unse-
re lokalen Unternehmen so engagiert zeigen.

E3 und F1 der Eintracht Baunatal mit Patrick Hentrich links vom Unternehmen 
Hentrich Bautrocknung.

G1 Eintracht Baunatal - 1. Platz beim Dreiländereck Turnier 
in Gleichen
Am 16.03.2024 nahm die Mannschaft der G1 der Eintracht Baunatal mit 
11 weiteren Mannschaften am Dreiländereck Turnier in Gleichen teil. Die 
Besonderheit an diesem Turnier ist, dass die teilnehmenden Mannschaften 
aus drei verschiedenen Bundesländern stammen, Niedersachsen, Thürin-
gen und Hessen. Das Turnier startete um 10:00 Uhr und im ersten Spiel traf 
Eintracht Baunatal auf die Mannschaft FC Union Mühlhausen. Die Bauna-
taler kamen nicht richtig ins Spiel, sodass die Partie mit einem 0:0 endete.
Das nächste Spiel gegen JSG Witzenhausen entschied die Eintracht durch 
ein Tor von Don für sich. Daran knüpften die Baunataler im dritten Spiel ge-
gen die Mannschaft West Göttingen an. Don und Diego schossen die Ein-
tracht zum 2:0 Sieg. Das letzte Vorrundenspiel gegen DJK SV Arenshausen 
endete mit einem 1:1. Im Halbfinale musste sich Eintracht Baunatal gegen 
die Gastgeber des FC Gleichen beweisen. 

Glückliche Gesichter - G1 Turniersieger beim Dreiländereckturnier!  

In diesem Spiel waren die Baunataler ihrem Gegner spielerisch überlegen. 
Auch in dieses Mal waren die Torschützen Don und Diego. Mit einem 2:0 
Sieg zogen die Jungs in Finale ein. Im Finalspiel standen sich erneut die 
Mannschaft des FC Union Mühlhausen und Eintracht Baunatal gegenüber. 
Die Baunataler spielten konzentriert und es kamen präzise Spielzüge zu-
stande. Nach einem Foul im Strafraum vor unserem Tor kam es zu einem 
Strafstoß für FC Union Mühlhausen. Doch Torwart Matteo ließ den Ball nicht 
ins Tor. Schließlich schoss Diego das Siegestor zum 1:0 Endstand. Damit 
waren die Jungs Turniersieger. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen 
Leistung!

Tuspo Rengershausen 

Kreisoberliga Kassel
Tuspo Rengershausen - FSC Lohfelden  8:1 (2:1)

Das war das Tuspo-Wochenende
Das hat wohl niemand in der Deutlichkeit erwartet. Der Tuspo hat schon 
früh dafür gesorgt, zu zeigen das die drei Punkte am Waldsportplatz blei-
ben. Aber es ging in diesemTopspiel gegen den derzeitigen Tabellenführer. 
Emin Dag gelang der Führungstreffer zum 1:0 schon nach sechs Minuten. 
Das gab Hoffnung und die Gäste waren leicht nervös zumal Moritz Köhler 
mit einem seiner schönen Abschlüsse zum 2:0 erhöhte. Der Tuspo blieb 
bei seinem guten Spielaufbau könnte aber dann doch durch eine desolate 
Abwehrleistung den Anschlusstreffer der Gäste zum 2:1 kurz vor der Pause 
nicht verhindern. Der Tuspo kam frischer aus der Kabine und konnte durch 
Emin Dag zwei Minuten nach der Pause zum verdienten 3:1 erhöhen. Das 
brachte die Gäste völlig aus der Fassung und der Tuspo dominierte das 
Spiel. Kaum eine Reaktion des Tabellenführers. Auf der Außenlinie setzte 
sich unserer Abdelganie Zmiro energisch durch und mit einem schönen 
Schuss den 4:1 Stand sicherte. Dann war es wieder der Tuspo der den Druck 
aufrecht hielt und belohnte sich in der Minute 57 zum 5:1 wiederum war 
es Emin Dag. Da war der Deckel drauf und es lief sehr gut für den Tuspo. 
Die Gäste kamen kaum noch vor unser Tor was insgesamt von unserem 
Torwart Oleg Jurtschenko mit sehr guten Aktionen sauber gehalten wurde. 
Dann legte Emin Dag nach sehr guter Einzelleistung zum 6:1 auf und das 
Spiel war nun wirklich gelaufen. Unser Boris Bajic konnte es nicht lassen 
und erzielte dann kurz vor dem Ende das 7:1 was dann wieder Abdelga-
ni Zmiro mit dem 8:1 zum Endstand besiegelte. Ein sicherlich nicht in der 
Höhe erwartetes Ergebnis was aber insgesamt, Dank einer sehr geschlos-
senen Mannschaftsleistung, mehr als verdient war.
Torschützen: 1:0 (6.) Emin Dag, 2:0 (15.) Moritz Köhler,  2:1 (42.) Abdullah Al 
Omari, 3:1 (47.) Emin Dag, 4:1 (56.) Abdelgamie Zmiro, 5:1 (57.) Emin Dag, 
6:1 (84.) Emin Dag, 7:1 (86. ) Boris Bajic, 8:1 (88.) Abdelgamie Zmiro. 
 
Kreisliga B Kassel
SG Rengershausen II / Oberzwehren I - TSV Guntershausen  5:1 (4:0)
Doch recht überlegen ging unsere SG früh verdient in Führung. Der Endstand 
hätte verdientermaßen auch höher ausfallen können. Insgesamt eine gute 
Mannschaftsleistung mit einem verdienten Sieg der unser Ziel Aufstieg wie-
der näher rücken lässt.
Torschützen: 1:0 (8.) ET Fynn Immelnkaemper, 2:0 (17.) Adrian Tomczyk, 
3:0 (23.) Sven Herold 4:0 (26.) Marian Toia, 5:0 (78.) Marian Toia, 5:1 (86.) 
Dominik Schaeffer.

Vorschau-Senioren:
Kreisoberliga Kassel
Montag, 01.04.2024, 15.00 Uhr  
SV Nordshausen -Tuspo Rengershausen 
KS-Nordshausen, Auf der Dönche
 
Sonntag, 07.04.2024, 15.00 Uhr  
VfL Kassel - Tuspo Rengershausen
KS-Kirchditmold, Hochzeitsweg
 
Kreispokal Halbfinale
 Mittwoch, 10.04.2024, 18.00 Uhr  
Tuspo Rengershausen – KSV Baunatal 
Rengershausen, Waldsportplatz
 
Kreisliga B Kassel
Sonntag, 07.04.2024, 13.00 Uhr  
SG Rengershausen II / Oberzwehren I – VfB Bettenhausen
Rengershausen, Waldsportplatz

Jugendfußball

Erfolgreiche Saisonvorbereitung der E-Jugend-Mannschaft 
Die E-Jugend Mannschaft der Tuspo Rengershausen kann auf eine äußerst 
erfolgreiche Saisonvorbereitung zurückblicken! Bisher wurden bereits 4 
Vorbereitungsspiele absolviert und jedes einzelne davon konnte gewonnen 
werden.
Am 14.03.2024 traf die E-Jugend des Tuspo Rengershausen auf den TSV 
Wolfsanger. Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ausgeglichen, doch nach 
der Pause übernahm Rengershausen die Kontrolle. Die Abwehrleistung ließ 
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kaum Chancen zu und der Sturm erledigte einen herausragenden Job. Am 
Ende stand ein beeindruckendes Ergebnis von 8:1 für die Tuspo.
Am Samstag, den 23.04.2024, war die TSG Sandershausen zu Gast. Die 
schnellen Umschaltaktionen der Sandershäuser brachten die Abwehr der 
Tuspo oft in Bedrängnis. Zur Halbzeit blieb es spannend mit einem Spiel-
stand von 4:2. In der Halbzeitpause wurden die erkannten Defizite ange-
sprochen und entsprechende Anpassungen vorgenommen. Dies führte zu 
einem dominanten Endergebnis von 9:4 zugunsten des Tuspo Rengershau-
sen. 
Die nächsten Herausforderungen warten bereits. Am 13.04.2023 wird die 
Mannschaft zu Gast in Gudensberg sein und am 20.04.2023 die JSG Eder-
münde empfangen.
Spieler, Trainer und Eltern sind stolz auf die gezeigten Leistungen und neh-
men viel Positives aus der Vorbereitung mit. Die Mannschaft hat bewiesen, 
dass sie gut vorbereitet und bereit für die kommende Saison ist. Mit ihrem 
Siegeswillen und ihrer spielerischen Stärke werden sie sicherlich für span-
nende und erfolgreiche Spiele sorgen. 

Handball
GSV Eintracht Baunatal

GSV wendet drohendes Debakel ab
23:34 – Baunatal gegen Emsdetten nach der Pause auf Augenhöhe
VON WOLFGANG BAUSCHER
Baunatal – Es kam etwa so, wie es laut Ausgangslage kommen musste. Die 
um den Klassenerhalt kämpfenden Drittliga-Handballer des GSV Eintracht 
Baunatal zogen in eigener Halle gegen den Zweiten TV Emsdetten mit 23:34 
(10:20) den Kürzeren und rutschten um einen Platz nach unten auf Rang 
zwölf. Die Gastgeber mussten ohne zwei ihrer unersetzlichen Leistungsträ-
ger auskommen. Felix Geßner zwang eine Handverletzung zum Zuschauen, 
Phil Räbiger hatte wieder einmal Stammzellen gespendet und musste daher 
sportlich kürzertreten.
Mit nur zwei Minuspunkten belastet liegen die Gäste auf Platz zwei, nur um 
einen Zähler hinter Tabellenführer Hildesheim. Der Einzug in die Aufstiegs-
runde dürfte beiden sicher sein. Schon das Hinspiel hatten die Münsterlän-
der mit 20 Toren Vorsprung für sich entschieden. Und weil sie diesmal zur 
Pause bereits wieder mit zehn Treffern führten, mussten die Baunataler ein 
ähnliches Debakel befürchten. Dies zumindest wendeten sie ab.
Obwohl das Profiteam des TV Emsdetten bisweilen schon in der Anfangs-
phase schalten und walten konnte und der Eintracht längst nicht alles ge-
lang, blieb diese einigermaßen auf Tuchfühlung. Nach 19 Minuten stand es 
8:10, Gästetrainer Lennart Lingener nahm die erste Auszeit und stellte um.
„Bis dahin haben wir Emsdetten ins Nachdenken gebracht. Danach haben 
wir zu viele Fehler gemacht, die so eine Spitzenmannschaft natürlich be-
straft“, sagte GSV-Trainer Dennis Weinrich. Zumal seinem Team mit Ante 
Vukas ein bärenstarker Torhüter gegenüberstand.
Die Gäste bauten ihren Vorsprung nun kontinuierlich aus und hatten dank 
ihrer handballerischen Fähigkeiten, ihrer enormen Physis und ihrer Dynamik 
wenig Mühe, die Baunataler Deckung zu überwinden – oft reichten dazu 
auch simple Manöver. Besonders deprimierend: Die letzten drei Treffer zum 
20:10-Pausenstand für den TVE landeten im verwaisten Baunataler Tor, weil 
Marcel Lohbach seinen Kasten zugunsten eines weiteren Feldspielers ver-
lassen hatte.
„Immerhin haben wir nach dem Wechsel disziplinierter gespielt und uns 
noch ein bisschen Selbstvertrauen geholt“, befand Weinrich. Sein Team ließ 
die Gäste nun nicht mehr weiter enteilen und verschaffte sich eine Reihe 
kleiner Erfolgserlebnisse. Wie Torhüter Marcel Lohrbach, der sich wieder-
holt auszeichnete. Wie Max Bieber mit einer Reihe feiner Tore aus dem 
Rückraum. Oder wie Geßner-Vertreter Tom Kurtz mit drei Treffern von links-
außen. Oder wie der unermüdlich rackernde Jan-Erik Kleinschmidt, dessen 
Trikot am Ende halb zerrissen war. „Ein neues könnte ich gut gebrauchen“, 
sagte der geschaffte Kreisläufer und erklärte: „Wir haben Emsdetten ein 
bisschen genervt. Das ist aber nicht der Gegner, den wir schlagen müssen.“
Recht hatte er. Denn die heiße Phase beginnt für die nun viermal in Folge un-
terlegene Eintracht mit den verbleibenden sieben Spielen und der nächsten 

Partie am 7. April in Gummersbach. Dann wieder mit Räbiger und vielleicht 
sogar auch Geßner.

Baunatal: Goldmann, Lohrbach (ab 22.) - Helbing, Schwöbel, Kurtz 3, Klein-
schmidt 2, Trogisch 1, Batz, Hellmuth, Bieber 6, Fitozovic 1, Reinhardt 5, 
Gabriel 5/2
Emsdetten: Vukas 1, Krechel (ab 41.) - Zobel, Terhaer 4/1, Budelmann 8, 
Schwabe 3, Kolk 2, Kooij, Thomas 1, Holzner 4/1, Jansen 3, Stefan 1, Orlow-
ski 5, Kluwe, Nowatzki 2
SR: Marchlewitz (Seligenstadt)/Stadtmüller (Viersen) - Zuschauer: 180
Siebenmeter: 2/4:2/5
Strafminuten: 12:8 

Immer da wo es wehtut: Eintracht Kreisläufer Jan-Erik Kleinschmidtwird vom 
Emsdettener Marian Orlowski attackiert.

Vorschau für den 07.04.2014
Eintracht muss zur Bundesligareserve des VfL Gummersbach
Das Wunder gegen Emsdetten ist, wie zu erwarten war, nicht eingetreten. 
Wir mussten uns, das muss man neidlos anerkennen, der besseren Mann-
schaft geschlagen geben. Kampflos haben wir uns jedoch nicht ergeben. 
Sieht man die zweite Halbzeit separat, so waren wir schon auf Augenhöhe. 
Diese zweite Halbzeit muss gegen Gummersbach als Vorbild genommen 
werden, dann sind wir auch da nicht chancenlos. Hinzu kommt, dass mit 
Phil Räbiger und Felix Gessner, die  ja gefehlt haben, zwei starke Stamm-
spieler, wieder dabei sind. 
Wir fahren also nicht als Punktelieferant nach Gummersbach, sondern wol-
len hier das Unmögliche möglich machen und die Punkte mit nach Hause 
nehmen.
Unterstützt die Mannschaft, indem ihr Sportdeutschland.tv einschaltet und 
das Spiel somit live verfolgt.

Fitness
KSV Baunatal

Fahrradsicherheitstraining  - Fit werden für die Fahrradsaison
Sei‘ dabei und komm vorbei am Samstag, 13. April 2024 von 11.00 Uhr bis 
15.00 Uhr incl. kleiner Ausfahrt
Treffpunkt: auf dem Parkplatz des bdks, Kirchbaunaer Straße 19, 34225 
Baunatal
Kosten: KSV-Mitglieder 22,- €, Externe 25,-€

Inhalte: Wie kann ich die Technik und die Sicherheit mit meinem Fahrrad
verbessern ? Wie kann ich den Umstieg vom Fahrrad auf ein Pedelec trai-
nieren ? Diese Fragen beantworten wir Euch in einem Sicherheitstraining für 
alle interessierten Radfahrerinnen und Radfahrer. Was muss ich beachten, 
um mein Fahrrad verkehrssicher zu machen?
Worauf sollte ich als Radfahrer achten? Weitere Utensilien für unterwegs?

Ablauf des Fahrsicherheitstrainings: 
• Gleichgewichtsübungen
• Slalom fahren, Gasse und Bretter, Radien, Anfahren, Ausweichen
• Anhalten und Anfahren am Berg
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• Gefahrensituationen, Notbremsung
• Punktgenaues Anhalten u. Weiterfahren
• Sturzprophylaxe 
Das Fahrradsicherheitstraining findet in Kooperation mit dem Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club statt. Anmeldung bitte über den QRCode oder www.
ksv-baunatal.de/kursspecials 

Fahrradsicherheitstraining in Kooperation mit dem adfc 

Öffnungszeiten Sportwelt Ostern 2024
Fitnessstudio
• Karfreitag: geschlossen
• Ostersamstag: 8.30 Uhr - 18.00 Uhr
• Ostersonntag: 10.00 Uhr - 14.00 Uhr
• Ostermontag: 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
 
Wir wünschen Euch ein frohes Osterfest und freuen uns auf Euren Besuch!

Präventions- und Rehasportverein 
Baunatal e.V.

Stettiner Straße 4, 34225 Baunatal
Beim Hula-Hoop werden Reifen um die Taille ge-
schwungen, wobei durch rhythmische Bewegungen 
des Körpers der Reifen in Bewegung gehalten wird. 
Dies erfordert Koordination, Balance und Körperspan-

nung, was dazu beiträgt, die Muskeln im Bauch-, Rücken-, Bein- und Gesäß-
bereich zu stärken. Darüber hinaus verbessert das Hula-Hoop-Training die 
Körperhaltung und fördert die Beweglichkeit der Wirbelsäule.
Ein weiterer Vorteil des Hula-Hoop-Trainings ist die Verbrennung von Ka-
lorien. Durch die kontinuierlichen Bewegungen und den Einsatz verschie-
dener Muskelgruppen kann Hula-Hoop zu einem effektiven Cardio-Workout 
werden und helfen, überschüssige Kalorien zu verbrennen und Gewicht zu 
verlieren.
Neben dem Rehasport bietet unser Verein auch Fitnesskurse an. Unser 
Yoga Kurs findet montags von 18:00 bis 18:45 statt.
Auf unserer Internetseite www.rehasport-baunatal.de finden Sie unser kom-
plettes Kursprogramm. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gymnastik
TSV 1922 Hertingshausen e.V.

Jubiläumsfeier!
Das 50-jährige Bestehen unserer Gymnastik-Abteilung des TSV-Hertings-
hausen möchten wir mit allen Mitgliedern und Gästen feiern.
Am 29.06.24 in der Sporthalle Hertingshausen.
An diesem Tag gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Mit Kin-
dersachen Basar, Kinderspielfest mit vielen Mitmachaktionen, und gemütli-
chem Beisammensein mit Musik, ist für jeden etwas dabei. Für das leibliche 
Wohl wird gesorgt.
 
Weitere Infos, sowie genaue Zeiten und das gesamte Programm folgen in 
den nächsten Ausgaben der Baunataler Nachrichten.

Kegeln
KSV Baunatal

Vereinsmeister gekürt
Nach dem Abschluss des Ligenspielbetriebs standen in den letzten Wochen 
die Endläufe bei den Vereinsmeisterschaften an, nachdem die Vorläufe be-
reits im alten Jahr stattfanden. Dabei war das Starterfeld leider ziemlich 
übersichtlich und die Endläufe brachten in keinem Fall eine Veränderung 
der Platzierungen, sondern machten in den meisten Fällen die Resultate der 
Vorläufe noch eindeutiger.
Im Damenpaarkampf gewann das Mutter-Tochter-Paar Uta und Anna-Ca-
rina Böth mit insgesamt 884 Holz (Vorlauf: 467 Holz + Endlauf: 417 Holz). 
Beim Mixed-Paarkampf hatten Manuela Brombach und Michael Bauer mit 
insgesamt 1140 Holz (589 + 551) die Nase vorn. Im Endlauf konnten Uta 
Böth und Ingo Wagner zwar noch ein paar Holz aufholen, aber der Rück-
stand aus dem Vorlauf war doch zu groß, so dass die beiden mit 1099 Holz 
(544 + 555) auf dem zweiten Platz landeten. Im Herrenpaarkampf wurden 
die Vorjahresplatzierungen getauscht. Diesmal hatten Michael Bauer und 
Udo Weickert die Nase vorn und erzielten in beiden Läufen die Bestresul-
tate und gewannen mit insgesamt 1249 Holz (629+ 620). Ihnen folgte das 
Duo Stefan Beckherrn und Frank Leischner mit insgesamt 1195 Holz (603 
+ 592).
Bei den Damen war die einzige Klasse, die ausgespielt wurde, die der Da-
men B. Hier gewann Manuela Brombach mit 1425 Holz (710 +715) vor Uta 
Böth, die auf insgesamt 1343 Holz kam (674 + 669). In der Herren C-Kon-
kurrenz siegte Norbert Gajewsky mit 1476 Holz (754 + 722). Hier wurde 
es im Endlauf bis kurz vor Schluss nochmal spannend, denn Gerhard Sahl 
konnte enorm aufholen, aber bei den letzten Würfen dann doch nicht mehr 
mithalten und belegte somit Platz zwei mit 1462 Holz (731 + 731). Bei den 
Herren B war Michael Bauer siegreich mit 1598 Holz (813 + 785). Bei den 
Herren A konnte Udo Weickert seinen knappen Vorsprung aus dem Vorlauf 
dank des besten Ergebnisses im Endlauf erheblich ausbauen und siegte 
mit insgesamt 1587 Holz (765 + 822). Dicht auf den Fersen folgte ihm Ste-
fan Beckherrn zumindest im Vorlauf, bevor er ihn im Endlauf ziehen lassen 
musste. Er erzielte 1547 Holz (760 + 787) und kam damit auf Platz 2. In der 
Herren-Konkurrenz gewann Frank Leischner, der im Vorlauf mit 839 Holz 
das beste Ergebnis über alle Klassen hinweg erzielte und dank 780 Holz im 
Endlauf auf insgesamt 1619 Holz kam. Ihm folgte Jason Bialuschewski, der 
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nach 790 Holz im Vorlauf im Endlauf, wo er 788 Holz erzielte, noch ein biss-
chen aufholen konnte und insgesamt auf 1578 Holz kam. Platz drei ging an 
Thorsten Herold mit 1412 Holz (707 + 705).
 
Auch die U14-Jugend ermittelte die Vereinsmeister. Hier gewann Maximi-
lian Krause mit 1229 Holz (602 + 627). Jason Guth landete mit 1065 Holz 
(512 + 553) auf dem zweiten Platz.

Leichtathletik
KSV Baunatal

Hessische Meisterschaften Straßenlauf und 50. Eschweger 
Lauf "Rund um die Leuchtberge" in Eschwege 23.3. + 24.3.24
Am Samstag war im Rahmenprogram des Orgalaufs auch die Hessischen 
Meisterschaften im Straßenlauf in Eschwege. Lenja zieht im Foto Finish ge-
gen ihre Konkurrentinnen den “Kürzeren” und belegt über die 5km in starken 
22:29min den 4. Platz. Auch Lara Guzowski war sehr schnell unterwegs und 
erreicht in einer Zeit von 23:40min Platz 9. Die beiden Nachwuchsläufer er-
zielten hiermit super Leistungen. Sophia Fröhlich siegt im 10 km Lauf in der 
AK WU18 in einer Zeit von 50:49 Min.
Am Sonntag war dann der erste Hauptlauf im Nordhessencup, wo als ein-
zige KSV-Starterin nochmal Lara über 1000m mit von der Partie war und 
dabei mit einer Zeit von 4:11min den 4. Platz erzielte.
Bei der nun gestarteten Saison im NHC werden wir uns natürlich auch wie-
der stark beteiligen. Dabei wollen wir bei den Läufen, die in und um Kassel 
stattfinden, wieder zahlreich dabei sein. 

Lara und Lenja über 5.km.

Sophia als Siegerin der WU18 über 10.km. 

Marathon
KSV Baunatal

Syltlauf 2024 – 41. Auflage
Der Syltlauf 2024, eine der wichtigsten Sportveranstaltungen auf Sylt, fand 
am 17. März statt und markierte sein 41. Jubiläum. Dieser traditionelle Lauf, 
der von List nach Hörnum führt, stellt für über 1400 Läufer eine anspruchs-
volle Herausforderung dar. Der Lauf erstreckt sich über rund 33,333 km von 
Nord nach Süd über die Insel. Der Startschuss wird an der Jugendherberge 
in List gegeben, begleitet von einem Kanonenschuss des Sylter Schützen-
vereins.
Zur Tradition zählt auch, dass seit vielen Jahren Marathonis des KSV Bauna-
tal an diesem Laufevent teilnehmen. So fanden sich in diesem Jahr Christi-

na Kloß, Jan Röper und Mario Lopez Wismer am Start ein. Thomas Schnei-
der, der auch immer wieder großen Spaß am Syltlauf findet, musste leider 
verletzungsbedingt ausfallen, stand unseren drei Läufern aber als Groupie 
zur Verfügung.
Der Lauf über Sylt bot ideale Bedingungen mit strahlendem Sonnenschein. 
Die Windböen vom Vortag hatten nachgelassen und es war nur noch ein 
angenehmes Lüftchen zu spüren. Jan und Mario nutzen den Lauf als langes 
Ausdauertraining für den anstehenden Marathon in Hannover und haben so 
Christina auf ihrem Weg bis ins Ziel super begleitet. Insgesamt also eine 
hervorragendeTeam-Leistung.
Für Mario war es der erste Syltlauf, aber nach seiner Begeisterung zu urtei-
len, sicher nicht der letzte.
Alle drei haben mit einer Zeit von 3:19 Std. das Ziel beim Fünf-Städte-Heim 
in Hörnum erreicht.
 
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Jan Röper 21. M60 168. m 3:19:35
Christina Kloß  8. W50  46. w 3:19:41
Mario Lopez Wismer 22. M60 169. m 3:19:42

Sylt kurz nacheinander: Vorn im Bild Christina Kloß, dahinter Mario Lopez 
Wismer und etwas weiter zurück in Blau Jan Röper 

Beginn Nordhessencup 2024 und Hessische Meisterschaf-
ten Straßenlauf
Der NHC startet in 2024 in die bereits 37. Auflage. Seit dem 23./24. März bis 
Ende September werden wieder zahlreiche Läufer bei insgesamt 19 Volks-
läufen, die zur Laufserie gehören, an den Start gehen. Los geht es in diesem 
Jahr in Eschwege „Rund um die Leuchtberge“.
Auch einige Marathonis des KSV Baunatal nahmen an der Auftaktveran-
staltung teil. Annette Krug startete beim 10 km Orga-Lauf am 23.März und 
konnte sich den 1. Platz in ihrer AK W55 mit einer Zeit von 52:38 Min. er-
laufen. Manuel Allschinger wählte den 5 km Orga-Lauf, ebenfalls am 23. 
März, und erreichte einen tollen 3. Platz in seiner AK M45 mit einer Zeit von 
22:59 Min.
Im Rahmen des ersten Nordhessencup-Laufs 2024 wurden die Hessischen 
Meisterschaften im Straßenlauf in Eschwege ausgerichtet. Auch hierbei wa-
ren drei Marathonis vertreten. Roland Schröder, Ulli Lattek und Mario Lopez 
Wismer erreichten in der Mannschaftswertung für den KSV Baunatal über 
10 km den 3. Platz in der AK M50/55 mit einer Gesamtzeit von 2:09:34. Eine 
hervorragende Leistung mit knappem Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch 
den Dreien.
 
Die Wertungen im Einzelnen:
Roland Schröder 61. m 41:30
Ulli Lattek 63. m 41:51
Mario Lopez Wismer 84. m 46:13
 
Die Ergebnisse fließen in die Wertung des NHC mit ein. 

Unsere Läufer und Läuferin in Eschwege v. l. n. r.: Ulli Lattek, Annette Krug, 
Manuel Allschinger, Roland Schröder, Mario Lopez Wismer 
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Petanque
KSV Baunatal

Hallo Boule-Bärchen, bitte Sommerzeitumstellung beachten!
Der Vorstand weist darauf hin, dass mit Beginn der Sommerzeit wir unsere 
wöchentlichen Spielrundenab Sonntag, 31.03.2023 wieder um 14 Uhr be-
ginnen. Verbunden damit sind auch herzliche Ostergrüße vom Vorstand.Wir 
freuen uns auf zahlreiche Teilnahme in den kommenden Wochen, positive 
Stimmung und weniger Stress in kleinen Dingen auf dem Platz, sowie gutes 
Wetter mit Sonnenschein. Genießt einfach das spielerische Beisammen-
sein in unserem wunderbaren Sport.
 
Vorankündigungen
Das KISS-Ostercamps des KSV Baunatal für Kinder und Jugendliche in den 
Osterferien findet in dieser Woche auch wieder an einem Tag auf unserer 
Boule-Anlage im Stadtpark statt. Wir Boule-Bärchen werden am Vormittag 
ab 9:15 Uhr 2 Gruppen jeweils für eine Stunde betreuen. Wir freuen uns den 
Kids spielerisch den Boule-Sport näher zu bringen. Auch wenn ein Grup-
penbetreuer des Hauptvereins vor Ort dabei sein wird, freuen wir uns auf 
personelle Unterstützung an diesem Morgen durch unsere Abteilung. Be-
richt dazu folgt!

Bitte auch schon vormerken, dass wir unser traditionelles Frühjahrsturnier 
am Samstag, 13. April 2023, ab 10 Uhr durchführen werden. Anmeldelisten 
liegen bereit oder bitte bei Wolfgang und Christine sich melden. Essenswün-
sche werden bereits auf der Anmeldeliste entgegengenommen. Pizza oder 
Bratwurst stehen zur Wahl. Wir freuen uns auch schon und danken Wolf-
gang ganz herzlich, dass wir ein neues elekronisches Auswertungssystem 
der Spielergebnisse in den einzelnen Runden erstmals zum Einsatz bringen. 
Lasst Euch überraschen.
 

Radsport
KSV Baunatal Radsport Outdoor

Auftakt für Lila beim XCO Bikecup 23.3.+24.3.24
Da Ihr Vater leidenschaftlich gerne MTB Rennen fährt, durfte Lila Plessing 
auch teilnehmen.

Obwohl sie, in der Altersklasse der U11 unter 20 Teilnehmern, aus der letz-
ten Reihe gestartet ist, hat Lila am Samstag beim Auftaktrennen des XCO 
Bikecup in Brandis, hinter Leipzig, den zweiten Platz geholt. Dazu musste sie 
2 Runden auf der 1,25km langen Runde mit 45 Höhenmeter fahren. Einen 
Tag später startete sie auf der stark verwinkelten Strecke in Weissenfels, 
zwischen Halle und Leipzig. Auch hier erzielte Lila wieder den zweiten Platz. 
Es könnte wohl passieren, dass noch ein paar  Rennen im XCO-Bikecup MTB 
in Mitteldeutschland gefahren werden. 

Wie schon am Tag zuvor, Platz 2 für Lila Plessing.

Rehasport
Präventions- und Rehasportverein 

Baunatal e.V.
Stettiner Straße 4, 34225 Baunatal
„Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben.“ - Oscar Wilde
Das Hauptziel des Rehasports ist es, die körperliche 
Leistungsfähigkeit und die Funktionsfähigkeit des 
Körpers zu erhalten oder zu verbessern, Schmerzen 

zu lindern, die Beweglichkeit zu erhöhen und das Wohlbefinden zu steigern. 
Dies geschieht durch gezielte Übungen, die auf die individuellen Bedürfnis-
se und Fähigkeiten der Teilnehmer zugeschnitten sind.

Bei uns findet der Rehasport live statt.
 
Und so funktioniert’s:
• Ihr Arzt stellt Ihnen eine Verordnung für Rehasport aus
• Sie reichen die Verordnung bei Ihrer Krankenkasse ein und diese geneh-

migt sie
• Unter der Nummer 05601-87211 vereinbaren Sie telefonisch einen Bera-

tungstermin bei uns
• In einem persönlichen Beratungsgespräch werden Ihre Probleme be-

sprochen und dann werden Sie in eine feste Rehasportgruppe eingeteilt.
 Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen !
 
Beratungszeiten:
Montag: 11:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag: 15:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch: 18:00 - 19:00 Uhr
Donnerstag: 16:00 - 17:30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie.
Bei Fragen und Anregungen melden Sie sich gerne persönlich, schreiben Sie uns 
eine Mail an info@rehasport-baunatal.de oder telefonisch unter 05601-87211.

Reiten
Reitsportverein Großenritte 1951 e.V.
Turniererfolge im März 2024
Unsere Turnierreiterinnen und Turnierreiter starteten im März 2024 erfolg-
reich in die neue Saison! Insbesondere unsere Dressurreiterinnen zeigten 
fantastische Prüfungen.
• Am Samstag, den 02.03.2024, war Maja Elena Ullrich erfolgreich in der 

Ostbayernhalle in Kreuth mit ihrem Pony Glitzerflitzer bei ihrer ersten 
Pony FEI und erreichte mit 69.615% den dritten Platz!

• Am 03.03.24 starteten in Guxhagen-Dörnhagen bei der Verbandsmei-
sterschaft eine Dressur- und eine Springmannschaft vom RSV Groß-
enritte. Wir freuen uns sehr, dass wir als Verein zwei Mannschaften 
stellen konnten. An alle Mannschaftsmitglieder in der Dressur und im 
Springen: ihr wart spitze! Mit vier tollen Nullrunden wurden unsere 
Springreiter sogar Zweite. 

• Passend zum internationalen Frauentag konnte sich unsere Nach-
wuchsreiterin Maja Elena Ullrich am 08.03. in Guxhagen-Dörnhagen 
mit ihrem Glitzerflitzer mit einer tollen Wertnote von 7,9 in der L*-Dres-
sur-Trense den Sieg sichern!

• In ihrem erst zweiten Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp konnte sich Char-
lotte Elisa Bläsing mit ihrem Pony Nikolaus am 10.03. in Guxhagen-
Dörnhagen gleich den 2. Platz in ihrer Abteilung sichern!

• Am 22.03. zeigte sich Denise Senfter mit ihrem Vitano (aka Dino) er-
folgreich in Fritzlar. In Dinos erster Dressurpferdeprüfung Kl. L konn-
ten sich Denise und Dino souverän mit einer Wertnote von 6,9 den 
vierten Platz sichern!



Baunatal Seite 51Ausgabe 13  I  27. März 2024

Denise Senfter mit ihrem Vitano (aka Dino) in Fritzlar. 

Maja Elena Ullrich mit ihrem Glitzerflitzer nach ihrem Sieg in Guxhagen-Dörn-
hagen. Zum Sieg gratulieren am internationalen Frauentag zwei weitere Frau-
engenerationen: Uroma Siglinde Ullrich und Oma Heidemarie. 

Luftgewehr Osterschießen für Jedermann – langjährige 
Freundschaft zwischen Reit- und Schützenverein
Am Samstag, den 16. März 2024 fand anlässlich deshundertjährigen Ver-
einsbestehens des Schützenvereins ein Luftgewehr Osterschießen für Je-
dermann statt. In langjähriger Tradition und Verbundenheit war auch der 
RSV Großenritte mit 3 Mannschaften (á 3 Personen) vertreten. Die Reite-
rinnen und Reiter zeigten sich dabei als erfolgreiche Schützen: Das Team 
RSV II mit Martina Brauner, Annette Lange-Mihr und Uwe Mihr sicherte sich 
mit 269,3 Ringen den ersten Platz und Annette Lange-Mihr wurde zudem 
Siegerin in der Einzelwertung. Wir danken dem Schützenverein Großenritte 
1924 e.V. für diese tolle Veranstaltung und die Einladung!

Siegerteam des Luftgewehr Osterschießens für Jedermann: Team RSV II 
(v.l.n.r. Uwe Mihr, Martina Brauner, Annette Lange-Mihr).

Reiterball 2024
Am 01. März fand nach vielen Jahren endlich wieder ein Reiterball ausge-
richtet vom RSV Großenritte statt. In der wunderschön dekorierten Stadt-
halle in Baunatal kamen gut 220 Gäste zu einem vergnüglichen Abend mit 
Live Musik zum Tanzen, Essen und Feiern zusammen. Wir bedanken uns 
herzlich bei allen Beteiligten für diesen wundervollen Abend!
Herzlichen Dank dem Team Reiterball des RSV, Jens Weimann und seinem 
der Team von der Stadthalle Baunatal, Silke Margraf und Team von der Lin-
de, der Stadt Baunatal für die Möglichkeit die Stadthalle als Verein nutzen zu 
können, unseren großzügigen Sponsor:innen und allen Gästen - ohne euch 
wäre dieser Abend nicht möglich gewesen!

Die viele positive Resonanz hat uns zudem dazu bewegt, auch in 2025 wie-
der einen Reiterball auszurichten. Zückt eure Kalender und notiert euch den 
21.03.2025 für den Termin des Reiterballs 2025.

Reiterball 2024 

Schach
Schachklub Baunatal 1963 e.V.

Schachaufgabe
Wie zieht Weiß?
(Die Lösung finden sie weiter unten.)

Monatsblitzturnier März
Eine Woche früher als normal (das Monatsblitz ist i. d. R. am letzten Frei-
tag im Monat), da kommender Freitag wegen Karfreitag spielfrei ist, fand 
am vergangenen Freitag das Monatsblitz März statt. Bei neun Teilnehmer 
gewann Mathias Pohl erneut alle Partien und kam somit auf 100%, bzw. 
8 Punkte. Mit Abstand und 5,5 Punkten kamen Peter Gibhardt und Niko 
Reingardt auf den geteilten zweiten Platz. Winfried Kirsch (4,5) und Thomas 
Weigl (4,0) bildeten das kleine Mittelfeld. Ihnen folgen Elshad Yunusov und 
Zvonimr Radnic (beide 3,5), Thomas Gottstein (2,5) und Bernd Liebscher.

Nächste Vereinsabende
Freitag, 29.03.24: Es findet kein Vereinsabend statt (Karfreitag)
Freitag, 05.04.24: Ab 18:00 freies Spielen
Die weiteren Termine stehen auch auf unserer Homepage: http://www.
schachbaunatal.de
Wir treffen uns und spielen im Vereinshaus Altenritte, Ritter Straße 1, 34225 
Baunatal. Jede und jeder ist bei uns gerne gesehen. Schach ist eine der 
wenigen Sportarten, bei der das Alter und das Geschlecht keine Rolle spielt.
Sie können (noch) kein Schach? Kein Problem, bei uns können sie das "kö-
nigliche Spiel" lernen.
Bei Fragen oder Anregungen können Sie gerne Kontakt mit unserem 1. Vor-
sitzenden Jörn Hödtke aufnehmen. (Tel.: 0173 2945001)
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Lösung der Schachaufgabe
53.g6 Tg2 (53... Sg3 54.g7, 53... Th2 54.g7  oder 53... Ke8 54.g7 sind zu 
langsam) 54.Sg4 und Schwarz gab auf, der weiße Bauer ist auf seinem Weg 
zur Umwandlung nicht zu stoppen. 
(Gumularz - Horvath, SF Berlin - Münchener Schachclub, 06.03.2022)
 
Lust auf Schach - wir freuen uns auf Ihr Kommen am Freitag!

Schützen
Schützenverein Großenritte 1924 e.V.
Osterschießen:
Donnerstag, 28.03.2024 20.00 Uhr Hessischer Hof 
Hierzu sind alle Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins herzlich eingela-
den. Wer mag, kann gerne etwas zu knabbern  mitbringen.

Ostertreffen: 
Samstag, 30.03.2024 18.00 Uhr am Holzplatz an den Zimpelteichen mit 
wärmendem Feuer in der Schale. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder und 
Freunde des Vereins herzlich eingeladen.
Für Getränke und Speisen (Bratwurst) wird um eine Spende gebeten. Weite-
re kleine Leckereinen – flüssig oder fest – können gerne mitgebracht wer-
den. Zur besseren Planung und Vorbereitung wird um Anmeldung gebeten 
bei Jutta Gleixner.

Sitzung Organisationsteam:
Donnerstag, 04.04.2024 20.00 Uhr Hessischer Hof
Das Orga Team zur weiteren Planung der nächten Veranstaltungen anläss-
lich des 100-jährigen Vereinsbestehens trifft sich zur Besprechung.
Der Vereinsabend findet ebenfalls statt.
 

SSV Baunatal
Die Baunataler Schützen mit erstem Sieg
Am 15.03.2024 konnte die erste KK-Gewehr-Mannschaft des SSV Baunatal 
den ersten Wettkampf der Saison gewinnen. Mit 169 Ringen Vorsprung so-
wie jeweils ruhiger Hand und somit 4 Einzelpunkten verdienten sich unsere 
Schützen Glatte 5 von 5 möglichen Punkten.
Ein erfolgreicher Wettkampfstart. Der SSV Baunatal wünscht allen Teilneh-
mern weiterhin „Gut Schuss“.
 
KKSV Bischhausen    0 : 5    SSV Baunatal
Wille, Manfred 535  0 : 1 581  Peter, Mika
Lange, Thorben 528  0 : 1 568  Kontny, Damian
Mehling, Luisa 511  0 : 1 561  Reiting, Marvin
Meier, Lukas 520  0 : 1 553  Horn, Meik
Mannschaftsergebnis 2094   0 : 1 2263  Mannschaftsergebnis

Mannschaftsführer Robin Sirsch mit erfolgreichem Debut
Die zweite Sportpistolen Mannschaft des SSV Baunatal fuhr am 20.03.2024 
mit fünf Schützen zum ersten Rundenwettkampf der Saison. Der SV Waldau 
war an diesem Tag der Gastgeber. Wie immer war es ein Treffen mit freund-
schaftlichen Herausforderungen und sehr netten Gesprächen. Der Wett-
kampf verlief für die Baunataler zwar zwischendurch mit viel Gefluche, am 
Ende konnte man aber einen klaren Sieg verbuchen.
Erster Rundenwettkampf der Saison
Für Mannschaftsführer Robin Sirsch war es das erste Mal in dieser Positi-
on. Durch gute Motivation und Anspornung seiner Mannschaft konnte der 
Wettkampf mit einem Vorsprung von 53 Ringen abgeschlossen werden.
 
SV Waldau  SSV Baunatal
Geissler, Torsten 234 : 245 Schafferer, Dieter
Schönewald, Kai 225 : 241 Sirsch, Robin
Krieger, Alexander 193 : 219 Vaupel, Anna
Mannschaftsergebnis 652 : 705 Mannschaftsergebnis
Ersatz  Ersatz
      : 246 Schmidt, Heinz-Jürgen
      : 221 Reiting, Helmut 

Guter Schnitt bei den Senioren
Sechs Schützen vertraten den SSV Baunatal am 23.03. und 24.03.2024 auf 
den Bezirksmeisterschaften im Kleinkaliber-Gewehr-Auflage-Schiessen. 
Obwohl es sehr Kalt auf dem Stand in Sandershausen war gaben sich alle 
Beteiligten die größte Mühe. Dabei konnte die Mannschaft der Senioren 3-5 
den sechsten Platz erreichen und die Truppe der Senioren 1-2 sogar den 
fünften Platz erreichen.
Der SSV Baunatal gratuliert seinen Schützen zu ihrem Erfolg und ganz be-
sonders Dieter Weber zum Gewinn der Silbermedaille, bei seinem ersten 
Start in der Auflagedisziplin unter den Senioren 2.

Mannschaft Senioren 3 834 Ringe  Mannschaftswertung Platz 6
Nödler, Georg 285 Ringe  Einzelwertung Sen. 5 Platz 4
Reinhard, Hans-Jürgen 281 Ringe  Einzelwertung Sen. 5 Platz 6
Dietrich, Edgar 268 Ringe  Einzelwertung Sen. 5 Platz 11
 
Mannschaft Senioren 1 834 Ringe  Mannschaftswertung Platz 6
Weber, Dieter 289 Ringe  Einzelwertung Sen. 2  Platz 2
Botthof, Frank 276 Ringe  Einzelwertung Sen. 2  Platz 9
Ün, Suat  266 Ringe  Einzelwertung Sen. 1  Platz 22 

Erster Rundenwettkampf der Saison (Sportpistole).
 

Sportakrobatik
KSV Baunatal

Mehr als 100 Besucher beim 2. Vereinwettkampf
Das zweite Mal nach 2023  haben die Akrobat:innen des KSV Baunatal ei-
nen internen Vereinswettkampf ausgetragen. Alle Kinder und Jugendlichen 
gingen in ihren einzelnen Trainiingsgruppen an den Start. Mehr als 100 Zu-
schauer, vorrangig Eltern, Großeltern und Geschwister, verfolgten das Ge-
schehen.
Starten durften die Jüngsten, also die Kinder der Acrofun bis 6 Jahre, auch 
die Krümel genannt. Gemeinsam mit den Trainer:innen Anke Lippmann und 
Birgit Stondzik hatten sie zur Musik von „Singen ist ne tolle Sache“ eine 
kleine Choreographie eingeübt.  Mit Begeistung und Stolz waren die Kinder 
dabei, allen Schrittfolgen zu folgen und die kleinen Elemente wie Kerze oder 
Standwaage auszuführen. Mit großem Applaus wurden sie verabschiedet.
Dann starteten die Wettkämpfe der Acrofun 2, der Kinder ab 6 Jahren und 
der Fördergruppe, die schon auf die Wettkampfmannschaft hinarbeiten. 
Hier wurden im Vorfeld Duos oder Trios gebildet, mit denen die Trainerinnen  
kleine Übungen und Choreografien eingeübt haben. Für viele Kinder war es 
das erste Mal vor so vielen Menschen, ihr Können zu präsentieren. 
Da die Kinder auf sehr unterschiedlichem Niveau turnen, waren sie in meh-
rere Leistungsgruppen, die sich dann noch mal in Paare und Trios, auf-
schlüsselten, eingeteilt. 
Beeindruckend mit welcher Konzentration die Kinder ans Werk gingen. Die 
Acrofun-Akrobatinnen zeigten, eingebettet in Musik, leichte tänzerische 
Schritte und erste Elemente, wie Brücken, Spagate. Die Kinder der Förder-
gruppe bauten schon Elemente wie gehaltene Handstände und Grätschen. 

Die Jüngsten sind mit viel Engagement bei der Sache.  (Fotos: R. Sander) 
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Jede Formation baute Elemente n ihre Choreografie ein.  (Fotos: R. Sander) 

Unsere Hallensprecherin Maria Kin führte souverän durchs Programm und 
das Publikum honorierte jeden Auftritt mit viel Applaus, so dass es viele 
glückliche Gesichter gab. Die Wettkampfmannschaft sollte  den Vereins-
wettkampf als Vorbereitung auf den ersten Ligawettkampf nutzen. Dies 
gelang nur bedingt, da einige der Akrobat:innen durch Krankheit oder Ver-
letzung passen mussten. Die angetretenen Formationen begeisterten aber 
das Publikum mit ihren Übungen. Insgesamt ein sehr gelungener Abend.
Ein großer Dank geht an unsere frischgebackenen Kampfrichterinnen Jo-
hanna Rochlitzer, Sonja Lechner, Alia Velte, Tamara Prieto Rodriguez und 
Annelie Dewald, die heute das erste Mal nach ihrer Ausbildung am Start 
waren, unterstützt von Natalie Bruch und Steffi Krannich, sowie an Rainer 
Sander, der alle unsere Sportler:innen mit tollen Fotos beschenkte.

Die Ergebnisse des Vereinswettkampfes
Acrofun: 
Damengruppe (Trio):
1. Lisa Ackermann, Emily Heckeroth und Eleonore Röthler
2. Paulina Marie Renelt, Lika Tymko und Aleyna Rahjab
 
Damenpaare: W2
1. Carla Maila Eisenbeiß und Leonie Kampf
2. Joline Summer Pfetzing und Hannah Witzel
3. Lara Gunreben und Sopfia Soloducha
4. Luisa Hild und Frida Hoffmann
5. Hanna Schäfer und Mila Martin
6. Lotta Müller und Helena Tug
7. Leyla Sander und Marlene Petzold
8. Maria Bahri und Maja Lyczybska
 
Fördergruppe: 
Damengruppe (Trio): WK 3
1. Elia Soljanin, Liliana Smalec, Sophie Uloth
2. Jasna Wormsbecher, Mara Klemm und Evelina Lickei
3. Mia Cofala, Lara Dias-Rudolph und Keyla Beyer
 
Paare (W 2):
1. Miladara Wormsbecher und Luana Ungar
2. Olivia Balzer und Hanna Werner
3. Ronja Lemke und Olga Sheremeta
4. Leyla Valievac und Johanna Bänfer
5. Melissa Lickei und Mia Pfennig
6. Linus Otto und Elias Lemke
7. Carla Amalia Eisenbeiß und Mathilda Orth
 
Den Pokal für die Tageshöchstwertung erhielten
Miladara Wormsbecher und Luana Ungar
 
Außer Konkurrenz starteten:
Leni und Hanna
 
Die Wettkampfmannschaft wurde heute in einer Klasse gewertet:
So belegten die Plätze:
1. Emilia Braham und Liana Bruch
2. Sophia Miller und Ava Orbita
3. Maya Krannich, Viktoria Soloducha und Hayley Koch
4. Emma Gerlach, Jana Spitschan und Mila Lies Prieto
5. Maya Renelt, Mia Klemm und Finja Rochlitzer

Ehrungen der erfolgreichen Akrobatinnen
Um die Leistungen unserer Sportlerinnen bei Hessischen Meisterschaften 
und der Hessischen Bestenermittlung zu würdigen, fand eine Ehrung  durch 
die Vertreterin  des Vereinsvorstands Kira Werner und den Vorstand der Ab-
teilung Stefan Stondzik und Karin König statt. Nach einigen netten Worten 
bekamen folgende Sportlerinnen eine Urkunde überreicht:
Finja Rochlitzer, Elena Gutberlet, Maya Krannich, Josephine Bizilja, Milly 
Motschmann, Jette Schüssler, Ida Krug. Aishe Boztepe, Nala Lechner und 
Annelie Dewald wird diese nachgereicht.
Stolz gratuliert die Abteilung den erfolgreichen Sportler:innen.

Unsere geehrten Akrobatinnen mit Vorstand Stefan Stondzik und Karin König. 
  (Foto: R. Sander)
 

Tanzen
  TSV 1896 Guntershausen

Die TSV 1896 Guntershausen bietet ab dem 12.04.2024 
einen neuen Discofox Anfängerkurs an.
Dieser Discofox Anfängerkurs findet in der vereinseigenen Trainigshalle in 
34225 Baunatal/Guntershausen,
Heinrich-Mohr-Weg statt. Das Motto dieses Anfängerkurs lautet "TANZEN 
LERNEN WO´S SPAß MACHT"  

12.04.2024 Neuer Discofox Anfängerkurs der TSV 1896 Guntershausen 
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Die Anfängerkurse finden immer freitags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
statt. Die Discofox Gruppe wird von den erfahrenen Discofox-Trainern Karin 
Schließer und Bernhard Bohlender geleitet. Ob Anfänger, die den Discofox 
erlernen wollen oder Fortgeschrittene, die Ihr Wissen vertiefen möchten, 
sind alle herzlichst eingeladen bei einem kostenlosen Schnuppertraining 
am 12.04.2024 teilzunehmen.

Infos auf unserer Webseiten: www.tsv1896guntershausen.de  oder www.
elc-ltd.de oder direkt bei Karin Tel: 0176-41611866

Tischtennis
KSV Baunatal

Bezirksklasse
KSV Baunatal II – FT Kassel-Niederzwehren     8:8
SC Niestetal IV – KSV Baunatal II  9:6
Die Spielwoche der 2. Mannschaft startete mit dem Heimspiel am Diens-
tag gegen Niederzwehren. Und es sollte zum erwarteten Marathonmatch 
werden. Nach über einer Stunde waren nicht mal die drei Doppel gespielt, 
da jedes Mal ein 5. Satz zur Entscheidungsfindung helfen musste. Mike 
und Marcel sowie Andreas und Michael A. verloren in 5, Bülent und Karsten 
dagegen siegten trotz eines 5:0-Rückstands im 5. Satz noch. Bülent holte, 
ebenfalls in 5 Sätzen, das 2:2. Nach weiteren Punkten durch Marcel, Mike, 
Karsten und Michael A. stand es nach der "1. Runde" 6:3 für den KSV. Marcel 
und Michael A. gewannen auch ihr 2. Spiel, doch die Dramatik nahm seinen 
Lauf, denn in der 2. Runde verloren Bülent, Andi, Mike und Karsten allesamt 
im 5. Satz und auch dort denkbar knapp. Das Schlussdoppel Mike und Mar-
cel war chancenlos, aber ein 8:8 war trotzdem ein weiterer starker Punktge-
winn. Am Freitag in Niestetal ohne Bülent und weiterhin ohne Peter hingen 
die Trauben noch denkbar höher, aber der KSV zeigte mal wieder eine kämp-
ferische Glanzleistung. Die bestellte Pizza des Gastgebers zum Heimspiel-
abschluss war bereits geliefert, da nur Andi und Marcel im Doppel und Mike 
einen Punkt holten, so dass es bereits 6:2 stand. Als auch Andi verlor, war 
die Messe eigentlich gelesen, doch das Feuer wurde neu entfacht. Micha-
el A. und Marcel sorgten für das 4:7. Mike verlor zum 4:8, doch Karsten 
und Michael stellten auf 6:8. Das Schlussdoppel spielte zeitgleich mit Willis 
Einzel und hatte bereits 5 Matchbälle und damit wäre das Unentschieden 
wohl passiert, als der bange Blick rüber ging, Willi musste sich trotz einer 
2:1-Satz-Führung noch geschlagen geben in diesem ausgeglichenen Spiel, 
so dass am Ende ein 9:6 für den Gastgeber stand. Trotzdem war es mal 
wieder ein starkes Auswärtsspiel, am 16.4. steht nun das letzte Heimspiel 
gegen Eschenstruth an und am 25.4. das letzte Auswärtsspiel in Waldau.

3. Kreisklasse
KSV Baunatal IV - TTC Elgershausen IV 10:0
Gegen die Gäste aus dem Nachbarort aus Elgershausen hatte die vierte 
Herrenmannschaft keine Probleme. Nach lediglich 75 Minuten Spielzeit und 
nur einem verlorenen Satz war die Partie bereits entschieden.

Die Punkte holten: Günther/Bell, Schwindt/Pfeiffer, Günther (2), Pfeiffer (2), 
Schwindt (2), Bell (2)

TSV Eintr. Naumburg VI - KSV Baunatal IV     8:2
In Naumburg musste unsere vierte Herrenmannschaft die zweite Nie-
derlage binnen 12 Tagen gegen einen direkten Konkurrenten hinnehmen. 
Nachdem beide Eingangsdoppel unglücklich verloren wurden, war die vierte 
Herrenmannschaft auf verlorenem Posten. Jetzt muss wieder um den Auf-
stieg gebangt werden. Das letzte Spiel gegen TSV 1906 Eintr. Naumburg VIII 
sollte gewonnen werden, um die Chancen auf den Aufstieg weiter aufrecht 
zu erhalten.

Die Punkte holten: Günther, Pfeiffer

KSV Baunatal V - TSV Kassel-Oberzwehren   10:0
Gegen die Gäste aus Oberzwehren gab es einen nie gefährdeten 10:0 Sieg. 
Durch diesen Sieg wird die Chance auf den Aufstieg immer realer. Nach 
knapp 2 Stunden Spielzeit war das Spiel zu Gunsten der Gastgeber ent-
schieden.

Die Punkte holten: Minnikau/Becker, Shen/Harte, Becker (2), Minnikau (2), 
Shen (2), Harte (2)

TTC Elgershausen V - KSV Baunatal V 3:7
Auch Teil 2 der englischen Woche wurde erfolgreich bestritten. Beim Gast-
spiel beim direkten Ortsnachbarn gab es erwartungsgemäß einen ungefähr-
deten 7:3 Auswärtssieg. Bester Spieler an dem Abend war Bernd Harte, wel-
cher das Doppel sowie beide Einzel gewann. Mit diesem Sieg ist der fünften 
Herrenmannschaft der direkte Aufstieg kaum noch zu nehmen. Im letzten 
Saisonspiel in Vollmarshausen ist die fünfte Herrenmannschaft klarer Favo-
rit und hat dort die Chance den Aufstieg endgültig klarzumachen.

Die Punkte holten: Becker/Bell, Shen/Harte, Becker, Shen, Harte (2), Bell

Turnen
GSV Eintracht Baunatal

Trotz Nässe und Kälte ein „Sauberhaftes Baunatal“
Wie jedes Jahr nahm die Turnabteilung des GSV an der Aktion teil und war 
ganz im Zeichen der Umwelt unterwegs. Bei regnerischem Wetter befrei-
ten die Turnkinder, Trainer und einige Eltern mit Unterstützung des Ersten 
Stadtrats Daniel Jung die Flächen rund um die Langenbergkampfbahn, den 
Sportplatz und die Langenberghalle von allerlei Unrat und Müll.
Der unermüdliche Einsatz wurde nach getaner Arbeit mit Bratwurst und Ge-
tränken belohnt.

KSV Baunatal
Gold und Bronze bei den Hessischen Seniorenmeister-
schaften
Am 17.03.2024 fanden in Fulda-Petersberg die Hessischen Seniorenmeis-
terschaften erstmals mit zwei Vertreterinnen des KSV Baunatal statt. Nach 
langer Turnabstinenz mischte Michaela Mendra wieder mit. Trotz kurzer 
Vorbereitungszeit wagte sie sich erstmals in der Seniorenkonkurrenz der Al-
tersklasse 35-39 an die Geräte, was bei der starken Besetzung einen span-
nenden Wettkampf versprach. Das Startgerät war ausgerechnet der Balken 
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und Michi war auch noch Erste. Ohne Sturz aber auch ohne die gewohnte 
Sicherheit war sie nach der Übung nicht ganz zufrieden. Hier machte sich 
die lange Trainingspause doch bemerkbar. Die erreichten 12,25 Punkte sind 
dennoch ein gutes Ergebnis und bedeuteten keinen großen Rückstand auf 
die Konkurrenz. Der Vortrag am Boden ließ an frühere Zeiten erinnern. Ak-
robahnen und gymnastische Sprünge präsentierte Michi sauber und aus-
drucksstark (13,70). Am Sprung zeigte sie den Halb-rein-halb-raus solide, 
was mit 12,40 Zählern belohnt wurde. Am letzten Gerät Barren wollte sie 
alles riskieren und wagte sie sich an die sehr anspruchsvolle freie Felge in 
den Handstand, die ihr wertvolle Punkte (12,25) kostete. Insgesamt 50,60 
Punkten bedeutete am Ende Rang drei mit nur zwei Zehnteln Rückstand auf 
den zweiten Platz, der die direkte Qualifikation zu den Deutschen Senioren-
meisterschaften bedeutet hätte. Eventuell kann Michi aber noch auf Antrag 
bei den Deutschen starten.

Auf jeden Fall zu den Deutschen Seniorenmeisterschaften fährt Stefa-
nie Sendler in der Altersklasse 40-44. Leider gab es verletzungsbedingte 
Absagen,so dass der Hessenmeistertitel bereits vor Antritt sicher war. Dies 
hielt Steffi aber nicht davon ab, einen starken Wettkampf abzuliefern.

Sie startete in derselben Riege wie Michi und war als Erste an der Bank dran. 
Inzwischen hat sie sich mit dem Gerät angefreundet und baute einige neue 
Schwierigkeiten in ihre Übung ein. Bis auf einen Wackler nach der doppelten 
Fußdrehung lief es sehr gut. Die Kamprichter erkannten alle Elemente an, 
so dass nach der Übung hervorragende 14,05 Punkte zu Buche standen. Die 
Bodenübung lief wie gewohnt, hier kann noch an ein paar Kleinigkeiten ge-
feilt werden (13,15). Aufgrund der etwas chaotischen Organisation erfolgte 
während Steffis erstem Sprunganlauf ein Riegenwechsel, was für sehr viel 
Unruhe sorgte. Durch die lautstarke Unterstützung ihrer Teamkameradinnen 
von der Tribüne und der anderen Seniorinnen in der Halle gelangen ihr den-
noch zwei starke Sprünge (12,80).

Steffi und Michi strahlen nach dem erfolgreichen Wettkampf.

Am Barren begann die Übung sehr sauber, doch der Konter, der noch im 
Einturnen gut gelang, war zu dicht an den oberen Holm geturnt, so dass hier 
große Punktabzüge erfolgten (11,65). Insgesamt sehr gute 51,65 Punkte 
bedeuteten wieder eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Ein gro-
ßes Dankeschön geht an Denise für die Betreuung und den wunderschönen 
Anzug!

Rennochsen
Liebe Freunde der Wandergruppe Rennochsen, 
zu unserer nächsten Wanderung laden wir Euch herzlich ein. Dazu treffen wir 
uns am: Donnerstag, 28.03.2024 um 9.30 Uhr am Sportplatz in Altenritte.
Die Wanderung führt uns am Rande des Habichtswaldes entlang und dann 
zurück nach Baunatal. Um ca. 12.30 Uhr 

kehren wir in die Gaststätte, "ROXY" am Marktplatz in Altenbauna zum Mit-
tagessen, ein. Auch hier sind wieder "Nichtwanderer" willkommen. 

Auf viele Mitwanderer freuen sich
Helmut und Dieter   

Februar 2024 

Rekordbeteiligung beim gemeinsamen Mittagstisch (20 Pers.). 

Immer dabei.

Ihre Familienanzeige erreicht

viele Freunde und Bekannte...

... sagen Sie es mit einer Anzeige

in den Baunataler Nachrichten.

Unsere Mitarbeiter/-innen beraten Sie gerne bei der Gestaltung und Formulierung Ihrer

persönlichen Familienanzeige. Besuchen Sie uns in Ihrer nahegelegenen HNA-Geschäftsstelle

oder unserer Anzeigen-Annahmestellen.

Nutzen Sie auch unsere günstigen Kombinationsmöglichkeiten mit der HNA.

Stadtmarketing Baunatal:

Friedrich-Ebert-Allee 8a

34225 Baunatal

Montag–Freitag: 10.00–18.00 Uhr

Tel. 05 61 / 95 37 95 - 80

Fax 05 61 / 95 37 95 - 81

HNA Kundenservice:

Montag–Freitag: 7.00–17.00 Uhr

Samstag: 7.00–12.00 Uhr

Tel. 08 00 / 2 03 45 67 (gebührenfrei)

Fax 08 00 / 2 03 21 93 (gebührenfrei)

E-Mail: kundenservice@hna.de
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Stellenangebote

Wir kaufenWir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen

03944-36160
www.wm-aw.de

Wohnmobil-Center Am Wasserturm Fa.

Farbenhaus Vogel

Telefon 05682 739311-0 oder
E-Mail: info@vogel-borken.de
www.farbenhaus-vogel.biz

Malerarbeiten
und Bodenleger

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb

Wir haben noch
Termine frei.

Reservieren Sie jetzt.

hygienezertifizierter
Meisterfachbetrieb

Zentral-Ruf:
0 56 04 / 53 34

Baunatal
Joh.-Sigm.-Schuckert-Straße 1

gegenüber REWE Eingang
Kassel

Holländische Straße/
Ecke Mombachstraße 33

www.pflueger-textilpflege.de

Wir reinigen mit neuester
Textilreinigungstechnologie

von Fresenius
Wollmantel 15 Euro
3 Hosen 18,60 Euro

Pflüger reinigt, wäscht
und mangelt

Berufsbekleidung nach RKI
1 A Hemdendienst

tägl. Federbettenwäsche
und Matratzenbezüge
Gardinen waschen und
reinigen, auch mit

Abnehmen und Anbringen
Teppich-/Polsterreinigung

über
125 Jahre

• Dacheindeckungen
•Wärmedämmarbeiten

• Bauklempnerei
• Fassadenbekleidung
• Flachdachabdichtung
• Dachreparaturen

34270 Schauenburg · Tel. 05601 925210
E-Mail: info@konrad-rudolph-gmbh.de

www.konrad-rudolph-gmbh.de

Dachdeckermeisterbetrieb
• Neueindeckung –

Dämmarbeiten nach EnEV
• Reparaturen
• Rinnenarbeiten
• Dach-, Wand-,

Abdichtungstechnik
Waimersbergstraße 7

34225 Baunatal-Rengershausen
Telefon 0561 494750

info@schroederdach-baunatal.de

Waschmaschinen, Herde, Trock-
ner, usw. NEUGERÄTE als B-Ware
oder GEBRAUCHTE, Fa. TM-Store,
Zur Tintenmühle 3, 34466 Wolfha-
gen-Ippinghausen, Tel.: 05692 -
9939472, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa
09-14 Uhr, WWW.TM-STORE.DE

Vermietungen
Neubau-Erstbezug, 2-ZKB- + 3-ZKB-Wohnungen zu
vermieten. Fahrstuhl/barrierefrei und seniorenge-
recht. In guter Lage von Baunatal-Altenbauna, 59 bis
73 m² Wohnfläche mit Balkon. 734,– € bis 913,– €
zzgl. Nebenkosten. Bei Interesse bitte melden.
info@ortho-baunatal.de, Tel. 05601 9290788

Suche Putzhilfe 3 Std./Woche, gern
Rentnerin (deutsch), in Großenritte. Tel.
ab 8 Uhr: 05601-961550

Suchen

Mitarbeiterin/er
Kundenbedienung + Produktion

(m/w/d)
für unsere Standorte in Baunatal,

Johann-Siegmund-Schuckert-Str. 1,
und Kassel, Mombachstraße

Branchenfremd?
Kein Problem! Bitte um Anruf:
05604 5334 oder 0173 5117008

Universaltalent in Altenritte ge-
sucht. Einsatzbereiche: Computer,
Haus u. Garten Tel. 0151 17649040

Bewerbungen bitte telefonisch an
VTS Nord GmbH, Vetrieb für Landkreis Kassel

0561 203-3360

Zusteller (m/w/d) gesucht!
Wir suchen zuverlässige und flexible

Mitarbeiter (m/w/d) für die wöchentliche
Verteilung der „Baunataler Nachrichten“ in:

Guntershausen, Hertingshausen,
und Großenritte
(zur Festanstellung)

Pressezusteller (m/w/d)

Werden Sie Teil unseres Teams!

Aktuell suchen wir in
• Baunatal-Altenritte
und -Guntershausen

Zur Festeinstellung.
Mindestalter 18 Jahre.

Informieren Sie sich unverbindlich:

VTS Nord GmbH
Vertrieb für Landkreis Kassel
Tel. 0561 203-3360 I WhatsApp 0151 61666277
vts-kassel-ost@hna.de www.hna-zusteller.de

Ihre Ansprechpartner
für Geschäftsanzeigen:
Sascha Bierschenk
Telefon 0561 203-1588
E-Mail: sascha.bierschenk@hna.de
Gamze Öz
Telefon: 0561 203-1729
E-Mail: gamze.oez@hna.de

Ihre Anzeige in der Wo
chenzeitung

der Stadt Baunatal.
Gerne beraten wir Sie

! Ansprechpartner
für Ihre 

Anzeigenschaltung
Geschäftsanzeigen:

Sascha Bierschenk
Telefon 0561 203-1588

Gamze Öz
Telefon 0561 203-1729

Trauer-, Familien- 
und Kleinanzeigen:

Tel. Kundenservice
0800 2034567 (kostenfrei)

Baunataler Nachrichten
Erfolgreich vor Ort werben!


